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N i e d e r s c h r i f t   Nr. 4/2015 
 

über die öffentliche Sitzung des  
Planungs-, Bau- und Umweltausschusses  

am Donnerstag, dem 12. November 2015, 18.00 Uhr. 
 
Unter dem Vorsitz des Ratsherrn Eifler sind anwesend: 
 
Mitglieder: Frauen Vorwerk-Rosendahl und Patzer, die Herren Westervoß, 

Sommerfeld, Böllhoff, Becker, Wenninghoff, Esser, Nordmann, Quint 
(f. Weber), Meerkötter, Friebe-Wieschhoff, Dißelhoff, Scheer, 
Kubath, Nabers, Sprenger, Dr. Koepsel und Cloer 

 
Verwaltung: Herren Pöpsel, Canisius, Gruschka, Engelmann, Eickhoff, Scheibe, 

Pradel, Frauen Schulte und Reinck sowie Frau Hanekrad 
 
Gäste: Herr Volker Finger (FHD BAUplan GmbH Finger & Partner) 
 Herr Marcel Schulte (PlanBarArchitektur) 
 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 
Tagesordnung: 
 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
Nr. Nr.             
 
1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung 

sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwirkungsverbot 
gem. § 31 GO 

 
2  Einwohnerfragestunde 
 
3 370 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 119 „Am Maifeld“  
  hier:- Einleitung des Planverfahrens gem. § 12 Abs. 2 i.V.m. § 2 

Abs. 1 BauGB 
- Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB 

- Freigabe zur frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.1 BauGB 

  Gäste: Herr Volker Finger (staatlich geprüfter Bautechniker) 
  FHD BAUplan GmbH Finger & Partner   
  Herr Dipl.-Ing. Architekt Marcel Schulte 
  PlanBarArchitektur 
 
4 372 85. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl 
  hier:- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(einschließlich der Nachbarkommunen) nach § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen (Anlage 3) 
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- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange (einschließlich der 
Nachbarkommunen) nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen (Anlage 4) 

- Beschluss über die Abwägung der landesplanerischen 
Stellungnahmen gemäß § 34 Abs. 1 und Abs. 5 LPlG NW (in 
Anlagen 3 und 4 enthalten) 

- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl über 
die Entscheidung des Arbeitskreises „Regionales 
Einzelhandelskonzept östliches Ruhrgebiet und angrenzender 
Bereiche“ (Anlage 5) 

- Beschluss über die 85. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Wallfahrtsstadt Werl einschließlich seiner Begründung (mit 
Umweltbericht) (Anlagen 1 und 2)  

 
5 375 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl 
  hier: - Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu 

den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (1) BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(einschließlich der Nachbargemeinden) nach § 4 (1) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen (Anlage 3) 

- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 
sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (einschließlich der Nachbarkommunen) 
nach § 4 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen (Anlage 
4) 

- Beschluss über die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Wallfahrtsstadt Werl einschließlich seiner Begründung mit 
Umweltbericht (Anlage 1 und 2) 

 
6 376 Bebauungsplan Nr. 102 "Bahnhofsumfeld" der Wallfahrtsstadt Werl 
  hier: erneute Auslegung und erneute Einholung der Stellungnahmen 

gem. § 4 a (3) BauGB 
 
7 377 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung 

Langenwiedenweg“ der Wallfahrtsstadt Werl 
  hier: Beschluss über die erneute Auslegung und erneute Einholung 

der Stellungnahmen gem. § 4 a (3) BauGB 
 
8 367 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl 

„Postgebäude“ 
  hier:- Beschluss über die Abwägung der Anregungen der in der 

frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1), 4 (1) und 2 (2) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen  

- Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) 
BauGB 

- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
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9 368 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 

Langenwiedenweg“ 
  hier:- Beschluss über die Abwägung der Anregungen der in der 

frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1), 4 (1) und 2 (2) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen  

- Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) 
BauGB 

- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

 
10 240 88. Änderung des Flächennutzungsplanes (Werkzeugmarkt Hammer 

Straße) 
  hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB 

(Einleitungsbeschluss) 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
sowie der benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1) BauGB 

 
11 371 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 "Hammer Straße / 

Erweiterung Gewerbegebiet“ 
  hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB 

(Einleitungsbeschluss) 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
sowie der benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB 

 
12 369 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11“Anger Unnaer Straße“ 
  hier: - Einleitung des Verfahrens nach § 13a BauGB (beschleunigtes 

Verfahren) 
- Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier die Auslegung 
gem. § 3 (2) BauGB 

- Freigabe zur Einholung der Stellungnahmen der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

 
13 350 Unterschutzstellungsverfahren nach Denkmalschutzgesetz NW 
  Objekt: Ehemalige Volksschule Langenwiedenweg 18 in Werl 
  hier: Ablehnung 
 
14 346 Beratung des Haushaltsplanes 2016 
  hier: Produktbereiche 09, 10, 11, 12, 13 und 14 
 
 
Antrag: 
 
15 374 Antrag der Fraktionen CDU/SPD/BG/Bündnis 90 Die Grünen vom 

26.08.2015 
hier: Informationen zur Umsetzung der Baumaßnahme  

-behinderten- und seniorengerechte- Bushaltestellen in Werl 
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Mitteilung: 
 
16 374a Informationen zur Umsetzung der Baumaßnahme behinderten- und 

seniorengrechte Bushaltestellen in Werl 
  Bezug: Gemeinsamer Antrag von CDU, SPD, BG und Grüne 
 
Antrag: 
 
17 366 Antrag der Fraktion SPD vom 06.09.2015 

hier: Nachtabschaltung der Lichtsignalanlage Hammer 
Straße/Salinenring/Rustigestraße und Verlängerung der 
Grünphase für Linksabbieger aus dem Salinenring 

 
Mitteilungen: 
 
18 366a Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der SPD-Ratsfraktion 

vom 06.09.2015 zur Nachtabschaltung der Lichtsignalanlage 
Hammer Straße/Salinenring/Rustigestraße und Verlängerung der 
Grünphase für Linksabbieger aus dem Salinenring 

 
19 351 Um- und Anbau des Wohn- und Geschäftshauses Marktstraße 4 in 

59457 Werl 
 
20 365 Zuwendung zur Instandsetzung von Wirtschaftswegen 
              
 
TOP I/1: Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen 

Einladung sowie der Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende stellt die fristgerechte und ordnungsgemäße Einladung sowie die 
Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest und macht auf das Mitwirkungsverbot des 
§ 31 GO NW aufmerksam. 
 
 
TOP I/2: Einwohnerfragestunde 
 
Fragen von Sönneraner Bürger in Sachen Bauleitplanverfahren Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 119 „Am Maifeld“ werden von der Verwaltung beantwortet. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit vom 24. November 2015 bis einschl. 23. Dezember 2015 im Rathaus 
und zusätzlich eine öffentliche Versammlung am 14.12.2015 im Schützentreff in 
Werl-Sönnern geben wird, falls es einen positiven Beschluss zur Einleitung des 
Verfahrens gibt. 
Ein Werler Bürger fragt nach der Erreichbarkeit von den Häusern Langenwiedenweg 
Nr. 5, 5a und 5b nach Bau der Unterführung Langenwiedenweg, worauf die 
Verwaltung ihm Auskunft gibt. 
Ein Werler Bürger fragt, ob die Baumaßnahme Hedwig-Dransfeld-Straße, die für 
den Sommer 2016 vorgesehen ist, nicht so gelegt werden kann, dass sie die 
Erntezeit nicht berührt. Die Verwaltung wird dies prüfen. 
Zwei Werler Bürger stellen Fragen zum geplanten Werkzeugmarkt Hammer Straße 
bezüglich der Verkaufsflächenausweisung, der Sortimentsliste und des 
Verdrängungswettbewerbs mit den der vorhandenen Baumärkten, worauf die 
Verwaltung antwortet. 
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TOP I/3-370: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 119 „Am Maifeld“  
  hier:- Einleitung des Planverfahrens gem. § 12 Abs. 2 

i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB 
- Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs.1 BauGB 

 
Die Herren Finger und Schulte stellen anhand einer Präsentation das Vorhaben vor. 
Fragen der Ausschussmitglieder werden von Ihnen beantwortet. 
 
B Es wird beschlossen, 

a) die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 119 „Am 
Maifeld“ gem. § 12 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB (Einleitungsbeschluss) 
(Anlage 1,3,4 und 5 aus Vorlage-Nr. 370), 

b) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 
BauGB, 

c) die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

 
Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen 
     4 Nein-Stimmen 
 
TOP I/4-372: 85. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Wallfahrtsstadt Werl 
  hier:- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt 

Werl zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(einschließlich der Nachbarkommunen) nach § 4 
Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
(Anlage 3) 

- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt 
Werl zu den im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(einschließlich der Nachbarkommunen) nach § 4 
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
(Anlage 4) 

- Beschluss über die Abwägung der 
landesplanerischen Stellungnahmen gemäß § 34 
Abs. 1 und Abs. 5 LPlG NW (in Anlagen 3 und 4 
enthalten) 

- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt 
Werl über die Entscheidung des Arbeitskreises 
„Regionales Einzelhandelskonzept östliches 
Ruhrgebiet und angrenzender Bereiche“ (Anlage 5) 

- Beschluss über die 85. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Wallfahrtsstadt Werl 
einschließlich seiner Begründung (mit 
Umweltbericht) (Anlagen 1 und 2)  
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Die Verwaltung weist darauf hin, dass alle zur Planung angefertigten Gutachten 
neben der bekannten  Präsentation auf der Webseite der Wallfahrtsstadt Werl 
während der Sitzung im Sitzungssaal zur Ansicht bereitgestellt sind. 
 
Die Verwaltung stellt zu Anlage 2 – Begründung der 85. Änderung des 
Flächennutzungsplanes, folgendes klar: auf Seite 32, unter „8. Zusammenfassung 
der Ergebnisse der Umweltprüfung“, Tabelle Spalte „Auswirkungen der Planung“, 
erster Punkt, muss es heißen „höchstbelasteter Abschnitt  der B1 zwischen AS 
Werl-Zentrum und Unnaer Straße …“ und nicht „… zwischen AK Werl und Unnaer 
Straße…“. Das Dokument wird zur Beschlussfassung durch den Rat entsprechend 
überarbeitet. 
 
Beschlussempfehlung des PBUA: 
 

Der Rat beschließt, 
a) Die aus den Anlagen 3, 4 und 5, jeweils rechte Spalte, ersichtliche Ab-

wägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den im Verfahren zur 85. Änderung 
des Flächennutzungsplanes vorgebrachten Stellungnahmen gem. §§ 3 Abs. 
1, 4 Abs. 1, 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB, zu den landesplanerischen 
Stellungnahmen gemäß § 34 Abs. 1 und § 34 Abs. 5 LPlG NW sowie zu der 
Entscheidung über den regionalen Konsens wird beschlossen. 

b) Die 85. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl mit 
Begründung (einschließlich Umweltbericht) gemäß Anlagen 1 und 2 wird 
beschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen 
      3 Nein-Stimmen 
 
TOP I/5-375: 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Wallfahrtsstadt Werl 
  hier: - Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt 

Werl zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(einschließlich der Nachbargemeinden) nach § 4 (1) 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen (Anlage 3) 

- Beschluss über die Abwägung der Wallfahrtsstadt 
Werl zu den im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(einschließlich der Nachbarkommunen) nach § 4 (2) 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen (Anlage 4) 

- Beschluss über die 79. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl 
einschließlich seiner Begründung mit Umweltbericht 
(Anlage 1 und 2) 

 
Die erforderlichen Gutachten, Begründungen und Stellungnahmen mit 
Abwägungsvorschlägen zu den Verfahren sowie der Plan liegen während der 
Sitzung zur Ansicht aus. 
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Beschlussempfehlung des PBUA: 
 

Der Rat beschließt, 
Es wird 
a) die aus den Anlagen 3 und 4, jeweils rechte Spalte, ersichtliche Abwägung 

der Wallfahrtsstadt Werl zu den im Verfahren zur 79. Änderung des 
Flächennutzungsplanes eingegangenen Stellungnahmen gem. §§ 3 (1), 4 
(1), 3 (2) und 4 (2) BauGB und 

b) die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl mit 
Begründung (einschließlich Umweltbericht) gemäß Anlagen 1 und 2 

beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen 
      5 Nein-Stimmen 
 
 
 
TOP I/6-376: Bebauungsplan Nr. 102 "Bahnhofsumfeld" der 

Wallfahrtsstadt Werl 
  hier: erneute Auslegung und erneute Einholung der 

Stellungnahmen gem. § 4 a (3) BauGB 
 
B Es wird beschlossen, 
 

a) die aus der Anlage 1 (Anlage 3 und 4 aus Vorlage-Nr. 375), jeweils rechte 
Spalte, ersichtliche Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den im 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB und 

b) die erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfes mit Begründung und 
Umweltbericht (Stand: November 2015) (Anlage 2 und 3 aus Vorlage-Nr. 
376), der erstellten Gutachten (Artenschutzprüfung, schalltechnische 
Untersuchung, Verkehrsuntersuchungen) und der bis dahin im Verfahren 
eingegangenen nach Einschätzung der Wallfahrtsstadt Werl wesentlichen, 
umweltbezogenen Stellungnahmen sowie die erneute Einholung der 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 a (3) BauGB. 

 
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-stimmen 
      5 Nein-Stimmen 
 
 
TOP I/7-377: 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung 

Langenwiedenweg“ der Wallfahrtsstadt Werl 
  hier: Beschluss über die erneute Auslegung und erneute 

Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 a (3) 
BauGB 

 
B Es wird beschlossen, 

a) die aus der Anlage 1 (Anlage 1 aus Vorlage-Nr. 377), jeweils rechte 
Spalte, ersichtliche Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl zu den im 
Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ eingegangenen Stellungnahmen gem. §§ 3(2) und 4 
(2) BauGB und 
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b) die erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfes mit Begründung und 
Umweltbericht (Stand: Oktober 2015)(Anlage 2 und 3 aus Vorlage-Nr. 
377) sowie der bis dahin im Verfahren eingegangenen nach Einschätzung 
der Wallfahrtsstadt Werl wesentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen 
sowie die erneute Einholung der Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 a (3) BauGB. 

 
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen 
      5 Nein-Stimmen 
 
 
TOP I/8-367: 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Wallfahrtsstadt Werl „Postgebäude“ 
  hier:- Beschluss über die Abwägung der Anregungen der 

in der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1), 4 (1) 
und 2 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen  

- Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
(2) BauGB 

- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
BauGB 

 
B Es wird beschlossen, 

a) die Abwägung über die während der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 
(1), 4 (1) und 2 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen (Anlage 1 aus 
Vorlage-Nr. 367), 

b) die Freigabe der Unterlagen (Stand: Oktober 2015) (Anlage 2 und 3 aus 
Vorlage-Nr. 367) zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB, 

c) die Freigabe der Unterlagen (Stand: Oktober 2015) zur Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
 
TOP I/9-368: 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 

Langenwiedenweg“ 
  hier:- Beschluss über die Abwägung der Anregungen der 

in der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1), 4 (1) 
und 2 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen  

- Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
(2) BauGB 

- Freigabe zur Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
BauGB 

 
B Es wird beschlossen, 

a) die Abwägung über die während der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 
(1), 4 (1) und 2 (2) BauGB eingegangenen Stellungnahmen (Anlage 1 aus 
Vorlage-Nr. 367), 

b) die Freigabe der Unterlagen (Stand: Oktober 2015) (Anlage 2 aus Vorlage-
Nr. 368 und Anlage 3 aus Vorlage-Nr. 367) zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB und 
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c) die Freigabe der Unterlagen (Stand: Oktober 2015) zur Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 

 
Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen 
      5 Nein-Stimmen 
 
 
 
TOP I/10-240: 88. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Werkzeugmarkt Hammer Straße) 
  hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) 

BauGB (Einleitungsbeschluss) 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
(1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gem. 
§ 2 (2) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

 
Der TOP wird beraten. Die Beschlussfassung wird zur Klärung von noch offenen 
Fragen auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
 
 
TOP I/11-371: 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 "Hammer 

Straße / Erweiterung Gewerbegebiet“ 
  hier: - Änderungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) 

BauGB (Einleitungsbeschluss) 
- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

- Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
(1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gem. 
§ 2 (2) BauGB 

 
Der TOP wird beraten. Die Beschlussfassung wird zur Klärung von noch offenen 
Fragen auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
 
 
TOP I/12-369: 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11“Anger Unnaer 

Straße“ 
  hier: -Einleitung des Verfahrens nach § 13a BauGB 

(beschleunigtes Verfahren) 
- Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier die 
Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 

- Freigabe zur Einholung der Stellungnahmen der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB 
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B Es wird beschlossen, 
a) die Einleitung eines Verfahrens zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

11 „Anger Unnaer Straße“ gem. § 13a BauGB (Anlage 1,3 und 4 aus 
Vorlage-Nr. 369), 

b) die Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier die Auslegung gem. § 
3 (2) BauGB, 

c) die Freigabe zur Einholung der Stellungnahmen der berührten Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
 
 
TOP I/13-350: Unterschutzstellungsverfahren nach 

Denkmalschutzgesetz NW 
   Objekt: Ehemalige Volksschule Langenwiedenweg 18 in 

Werl 
   hier: Ablehnung 
 
B Es wird beschlossen, 

die ehemalige Volksschule am Langenwiedenweg 18 in Werl nicht in die 
Denkmalliste der Stadt Werl einzutragen. 

 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen 
      1 Stimmenthaltung 
      2 Nein-Stimmen 
 
 
 
TOP I/14-346: Beratung des Haushaltsplanes 2016 
   hier: Produktbereiche 09, 10, 11, 12, 13 und 14 
 
Der Ausschuss nimmt die Vorlage und die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis und nimmt sie zur Beratung mit in die Fraktionen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
 
Antrag: 
 
TOP I/15-374: Antrag der Fraktionen CDU/SPD/BG/Bündnis 90 Die 

Grünen vom 26.08.2015 
  hier: Informationen zur Umsetzung der Baumaßnahme -

behinderten- und seniorengerechte- Bushaltestellen 
in Werl 
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Mitteilung: 
 
TOP I/16-374a: Informationen zur Umsetzung der Baumaßnahme 

behinderten- und seniorengrechte Bushaltestellen in Werl 
   Bezug: Gemeinsamer Antrag von CDU, SPD. BG und Grüne 
 
Herr Esser bittet die Verwaltung, in einer der nächsten Sitzungen das vorgestellte 
Konzept mit einem Zeitablaufplan zu ergänzen. 
 
 
Antrag: 
 
TOP I/17-366: Antrag der Fraktion SPD vom 06.09.2015 

hier: Nachtabschaltung der Lichtsignalanlage Hammer 
Straße/Salinenring/Rustigestraße und Verlängerung der 
Grünphase für Linksabbieger aus dem Salinenring 

 
Herr Esser zieht den Antrag im Namen der SPD-Fraktion zurück. 
 
 
Mitteilungen: 
 
TOP I/18-366a: Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der SPD-

Ratsfraktion vom 06.09.2015 zur Nachtabschaltung der 
Lichtsignalanlage Hammer Straße/Salinenring/ 
Rustigestraße und Verlängerung der Grünphase für 
Linksabbieger aus dem Salinenring 

 
TOP I/19-351: Um- und Anbau des Wohn- und Geschäftshauses 

Marktstraße 4 in 59457 Werl 
 
TOP I/20-365: Zuwendung zur Instandsetzung von Wirtschaftswegen 
 
 
Mündliche Mitteilung der Verwaltung zum Abbruch der Gebäude Kämperstraße 33 
und 37 und Errichtung von zwei Einfamilienhäusern und einem Mehrfamilienhaus 
sowie Sanierung des Baudenkmals Kämperstraße 35. 
 
 
Ende der Sitzung: 21.35 Uhr 
 
 
gez. Eifler gez. Hanekrad  
Vorsitzender Schriftführerin 
Datum: 28.01.2016 Datum: 25.01.2016 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
gez. Grossmann 
Bürgermeister 
Datum: 26.01.2016 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanes
gem. § 9 (7) BauGB

PLANUNTERLAGE

Die Planunterlage, Stand ............. , entspricht den Anforderungen des 
§ 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.
Sundern, den ....................

---------------------------------------
ÖbVI Manfred Hesse, 59846 Sundern

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 119 der Wallfahrtsstadt Werl
„ Am Maifeld " wurde aufgestellt von der FHD BAUplan GmbH
Sundern, den ..................

---------------------------------------
FHD BAUplan GmbH

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO

(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht
      erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.

(2) Zulässig sind
     1.  Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche 
           Betriebe,
     2 . Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
     3.  Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für
          Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet
          und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
     

(3) Unzulässig sind
     1.  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
     2.  Vergnügungsstätten
     3.  Tankstellen,
     4.  Anlagen für sportliche Zwecke.

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN

Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am ................ ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan gem. § 10 (3) BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan mit Begründung und zusammenfassende 
Erklärung kann während der Dienststunden im Rathaus von jedermann 
eingesehen werden.

Wallfahrtsstadt Werl, den ....................

---------------------------------------
Bürgermeister

BODENDENKMÄLER:

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und naturgeschichtliche 
Bodenfunde, wie z.B. Mauern, alte Gräben oder Einzelfunde wie z.B. Scherben, 
Werkzeuge, Haushaltsgeräte, Schmuck, aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, 
oder auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher
 Zeit) entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist unverzüglich der Untere Denkmalbehörde
der Stadt Werl, Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457 Werl (Tel.: 02922-8006301)
und/oder dem LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, In der Wüste 4, 
57462 Olpe (Tel.: 02761/9375-0) anzuzeigen.
Die Entdeckungsstätte ist mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist 
berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche 
Erforschungen bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen 
(§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am .................... diesen
Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Wallfahrtsstadt Werl, den ....................

---------------------------------------
Bürgermeister

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des rechtskräftigen Bebauungs-
planes Nr. 34  "Hammer Straße Erw. Gewerbegebiet" 2. Änderung

vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummer

hier: Linden

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG)

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am ....................
die Äußerungen aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis
genommen und die Entwürfe des Planwerks und der Begründung zur
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 

Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie der vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom ...................
bis ................... einschließlich öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind am ...................
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Wallfahrtsstadt Werl, den ......................

---------------------------------------
Bürgermeister

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Bebauungsplane ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8)
des BauGB vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Wall-
fahrtsstadt Werl am .................. beschlossen worden.

Wallfahrtsstadt Werl, den ...................

---------------------------------------
Bürgermeister

Der Aufstellungsbeschluss ist am ................. ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Wallfahrtsstadt Werl, den .....................

---------------------------------------
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB
wurde aufgrund des Beschlusses des Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschusses vom .................. durch Anhörung in der Zeit vom
.................. bis einschl. ................. durchgeführt.

Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am  
................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Wallfahrtsstadt Werl, den ........................

---------------------------------------
Bürgermeister

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom .....................
zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum .......................
gebeten.

Wallfahrtsstadt Werl, den .......................

---------------------------------------
Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN

Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben
vom ................... zur Unterrichtung und Äußerung – auch im Hinblick auf
den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung – zugesandt.
Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum ................... gebeten.

Wallfahrtsstadt Werl, den ....................

---------------------------------------
Bürgermeister

max.GH = 
88,00 mü.NN
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Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
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Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
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Gemeindeordnung - GO - für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 878)

Bundesnaturschutzgesetz - BnatSchG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 
(BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 G vom 07.08.2013 
(BGBl. I S. 3154)

Anlage 1 (Abstandsliste 2007) zum RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007 „Abstände zwischen 
Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und 
sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände“ 
(Abstandserlass)

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO
(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht überschreiten.
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann
zugelassen werden.)

Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO

Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 Abs. 5 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ),
bebaubarer Anteil des Baugrundstückes gem. § 19 BauNVO

Maximale Gebäudehöhe ab Fußbodenoberkante, hier: 12,0m
Für Nebengebäude wie Silos u.ä. kann eine Überschreitung der
max. Gebäudehöhe ausnahmsweise zugelassen werden.

Die maximaleGebäudehöhe ist auf eine absolute NN-Höhe festgelegt. 
Für den südlichen Bereich Verwaltung auf 89,00m ü. NN und der 
Hauptbereich der Lagerhallen auf 88,00m ü.NN.

max.GH

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. § 9 (1) 25 a BauGB

hier: flächendeckende Strauchbepflanzung mit integriertem naturnahem
        Regenrückhaltebecken und Aufenthaltsbereichen.

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. § 9 (1) 25 a BauGB

hier: Streuobstwiese

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. § 9 (1) 25 a BauGB

hier: flächendeckende  Bepflanzung auf Erdwall mit heimischen 
        und standortgerechten Solitärbaümen und Sträuchern

Höhenpunkte des Urgeländes bezogen auf NN

Topographie des Urgeländes

vorh. Bäume

vorh. Böschungen

vorh. Gebäude mit Hausnummer

Straßenplanung K 28n - Hansering

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. § 9 (1) 25 a BauGB

hier: flächendeckende Bepflanzung mit heimischen und standortgerechten
        Solitärbäumen und Sträuchern

244.35

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 Abs. 5 BauNVO,
§ 1 Abs. 4 BauNVO

Anpflanzen von Bäumen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 u. Abs. 6 BauGB

HINWEISE

GRZ 0,8

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 119 „Am Maifeld"

Gemarkung Budberg - Flur 4
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Planungsstand: § 3(1) und 4(1) BauGB Maßstab 1 : 1000  

   59457 Werl, im Oktober 2015

vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Nr. 119 " Am Maifeld "

Wallfahrtsstadt Werl * Gemarkung Budberg * Flur 4
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Wallfahrtsstadt Werl

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 119

„Am Maifeld “
Gemarkung Budberg

Begründung

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss des Rates der Stadt Werl hat die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 119 „Am Maifeld“ beschlossen. In der selben Sitzung hat der 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss die Verwaltung mit der Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beauftragt. 
Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan i.S.d. § 12 BauGB. Weitere Bestandteile der 
Planung sind damit der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) sowie der Durchführungsvertrag.

Anmerkung:
Der Umweltbericht und die artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe I), die separate Bestandteile der 
Begründung sind, werden im weiteren Verfahren vervollständigt. Gem. § 4 Abs. 1 BauGB wird um Äußerung 
im Hinblick auf Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB gebeten.  
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Rechtsgrundlagen

 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722) geändert worden ist.

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 
der Fassung  der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548)

 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - BauO NRW - in der Neufassung vom 01.03.2000 
(GV.NRW. S.256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 
294)

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - Planz V 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I S. 58, 
BGBl. III 213-1-6), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

 Gemeindeordnung - GO - für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der  Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.06.2015
(GV. NRW. S. 878)

 Bundesnaturschutzgesetz - BnatSchG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 
(BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 G vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)

 Anlage 1 (Abstandsliste 2007) zum RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007 „Abstände zwischen Industrie- bzw. 
Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissi-
onsschutz bedeutsame Abstände“ (Abstandserlass)
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1. Vorbemerkung

Der Wallfahrtsstadt Werl liegt ein Antrag der GNN Immobilien GmbH (im Weiteren „Vorhabenträger“
genannt) zur Nutzbarmachung einer im Flächennutzungsplan bereits dargestellten gewerblichen 
Reservefläche im Nordwesten der Ortslage Werl vor. 
Der Vorhabenträger plant auf der Fläche die Errichtung eines Logistikzentrums für die bereits in Werl 
ansässigen Unternehmen „Reality Möbel, Nino Leuchten und Spiegel Profi“. Darüber hinaus arbeiten die 
Firmen mit der Firma „Lawi Logistik“ zusammen. Diese Zusammenarbeit soll auch am neuen Standort des 
Logistikzentrums fortgeführt werden.
Der Unternehmenssitz befindet sich seit 2007 in einem Gewerbegebiet im Norden der Ortslage Werl. Die 
dortigen räumlichen Kapazitäten sind für das geplante Logistikzentrum unzureichend strukturiert, so dass für 
dieses ein alternativer Standort gesucht wird.
Im südlichen Bereich des geplanten Gebäudes soll zudem ein Produkt-Showroom für Großhandelskunden 
errichtet werden (vgl. Abb. 3).
Für die Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Werl ist die Standortsicherung für ansässige Unternehmen 
eines der Hauptanliegen. Bereits in Werl ansässige Unternehmen sollen – sofern dies städtebaulich und 
umweltrverträglich möglich ist – am Standort gehalten werden, wofür entsprechende gewerbliche 
Baulandkapazitäten erschlossen bzw. verfügbar gemacht werden. Die Wirtschaftsförderung verfolgt damit 
mittelbar das Ziel, ausreichende Arbeitsplätze innerhalb der Stadt zur Verfügung zu stellen, um hierdurch 
u.a. auch den Auswirkungen des demographischen Wandels entgegenzuwirken aber auch den Wirtschafts-
standort Werl zu stärken. 
Vor diesem Hintergrund ist auch die politische Entscheidung für die Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungslpanes zu verstehen. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in Konsequenz der 
vorstehenden Ziele in seiner Sitzung am 12.11.2015 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes N. 119 „Am Maifeld“ beschlossen. In der selben Sitzung hat der Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss die Verwaltung mit der Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gem. § 3 
Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB beauftragt.
Der Vorhabenträger hat das Planungsbüro FHD BAUplan Finger aus Sundern mit der Erstellung eines 
Planentwurfes einschl. Begründung und Umweltbericht beauftragt. Parallel hierzu wird das Architekturbüro 
PlanBar das Vorhaben architektonisch konkretisieren und auf dieser Basis den Vorhaben- und 
Erschließungsplan ausarbeiten. 

2. Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes

Wie bereits einleitend erwähnt, ist ein Ziel der Stadtentwicklung in der Wallfahrtsstadt Werl, im Rahmen der 
Wirtschaftsförderung ausreichende Kapazitäten für gewerbliche Nutzungen im Stadtgebiet zur Verfügung zu 
stellen.
Die Wirtschaftsförderung verfolgt damit mittelbar das Ziel, ausreichende Arbeitsplätze innerhalb der Stadt
verfügbar zu machen, um hierdurch u.a. auch den Auswirkungen des demographischen Wandels entgegen-
zuwirken und gleichzeitig Werl als Wirtschaftsstandort in verkehrsgünstiger Lage zu stärken. 
Die Stadt Werl hat in den vergangenen zehn Jahren entsprechend des allgemeinen regionalen Trends 
kontinuierlich Einwohner verloren. Im Jahr 2005 hatte Werl noch knapp 32.200 Einwohner (Quelle: IT.NRW), 
aktuell sind es noch knapp 30.000. Laut Gemeindemodellrechnung von IT.NRW (2014-2040) werden in Werl 
im Jahr 2040 noch gut 27.000 Einwohner leben. Dies bedeutet gegenüber dem heutigen Stand einen 
Rückgang von weiteren ca. 10%. 
Eine Maßnahme, dieser Entwicklung entgegenzutreten bzw. diese positiv zu beeinflussen ist es, eine 
ausreichende Zahl an qualifizierten Arbeitsplätzen anzubieten. Um die Menschen auch wieder z.B. nach der 
Ausbildung wieder in die Stadt „zurückzuholen“ – oder auch neue Bürger zu gewinnen – ist es, wie die 
Vergangenheit auch gezeigt hat, also durchaus ein sinnvolles Instrumentarium, ein entsprechendes 
Arbeitsplatzangebot zu schaffen.
Das produzierende Gewerbe ist traditionell relativ stark vertreten und in der Regel sehr flächenintensiv. Die 
Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt Werl bezieht sich dennoch nicht ausschließlich auf die Bereitstel-
lung von ausreichenden Flächenkapazitäten für das Gewerbe, sondern versucht insgesamt günstige 
Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen, um sich im Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen 
Standortvorteile zu verschaffen.
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Vor diesem Hintergrund ist auch der vorliegende Antrag des Vorhabenträgers zu betrachten. Die ortsansäs-
sige Firma ist an seine flächenmäßigen Kapazitätsgrenzen gestoßen. Eine Erweiterung um das geplante 
Logistikzentrum innerhalb des bestehenden Betriebsgrundstückes oder im unmittelbaren Umfeld ist aufgrund 
der Flächenkapazitäten nicht möglich. Daher ergibt sich die zwingende Notwendigkeit für das Unternehmen, 
einen neuen Standort für das geplante Logistikzentrum zu finden. Im Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
förderung der Wallfahrtsstadt Werl wurde daher das dieser Planung zugrunde liegende Areal als geeignet für 
das Bauvorhaben betrachtet und ausgewählt.

Für die Planungsabsicht ist eine Änderung der planungsrechtlichen Situation erforderlich. Zur Zeit ist der 
betreffende Bereich als baulicher Außenbereich nach § 35 BauGB zu beurteilen. Um die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für den beantragten Bau des Logistikzentrums zu schaffen ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. Aufgrund des konkreten Vorhabenbezugs (vgl. Kap. 4.1) wird das Instrument 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 BauGB gewählt.
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 119 „Im Maifeld“ soll somit unmittelbar der 
Umsetzung des aus der Erweiterungs- bzw. Verlagerungsabsicht des Antragstellers resultierenden 
Vorhabens dienen, insbesondere aber auch der hiermit einhergehenden Stärkung der örtlichen Wirtschaft 
sowie der damit verbundenen Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen.

Zusammenfassend verfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes demnach folgende

übergeordnete Ziele:

- Attraktivitätssteigerung der Stadt Werl als qualitativ hochwertiger Gewerbestandort 
- Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen
- Standortsicherung eines bestehenden Gewerbebetriebes
- Verbesserung der demographischen Entwicklung

konkrete Zielsetzungen:

- Schaffung einer Betriebsfläche zur Ansiedlung eines Logistikzentrums mit Produkt-Showroom
- Fortführung des regionalplanerisch vorgegebenen Steuobstwiesensaums

Vorhabenbeschreibung:
- Die gesamte Anlieferung erfolgt über die Ladebühnen im Süd-Westen der ca. 10m hohen 

Lagerhallen. Alle Firmen bekommen ihre Ware in Kartonagen verpackt, in Containern angeliefert. 
Diese werden von Hand ausgeladen und in den Logistikhallen eingelagert. Die Einlagerung findet 
in handelsüblichen Schwerlastregalen auf bis zu vier Ebenen statt. Durch die beschriebene 
Regalierung der Logistikhallen ergibt sich verhältnismäßig viel Freifläche zwischen den Regalen, 
wodurch ein großer Platzbedarf entsteht.

- Eine automatische, hochfrequentierte Einlagerung wird derzeit nicht betrieben und ist aufgrund 
der teilweise sehr fragilen Produkte auch nicht geplant. Die Lagerguthöhe ist über die Regalierung 
auf ca. 7,50m beschränkt, wodurch ein wirtschaftliches Brandschutzkonzept in fünf separaten 
Brandabschnitten ermöglicht wird. Kommissioniert und Ausgeliefert wird auf Paletten verpackt, 
über die Ladebühnen im Nord-Osten des geplanten Gebäudes.

- Südwestlich an die Logistikhallen gliedert sich homogen die dreigeschossige Verwaltung aller vier 
Firmen an. Im Erdgeschoss befindet sich auf ca. 2.500qm Gesamtfläche, der Haupteingang und 
das Foyer, ein Bistrobereich sowie als Gelenk zwischen Logistikhallen und Verwaltung, eine 
große Möbelausstellung. Hier werden ausschließlich Vertretergruppen von Kunden empfangen. 
Ein Direktverkauf an Endkunden ist nicht geplant. Im ersten Obergeschoss sind die Büroräume für 
insgesamt ca. 60 Arbeitsplätze auf ca. 1.330qm geplant. Zwischen den im Hallenbereich 
befindlichen Sozialräumen der Logistikmitarbeiter im OG1 und den Büros der Verwaltung im OG1 
ist ein ca. 10m breiter Dachstreifen zur natürlichen Belichtung und Belüftung geplant. Im zweiten 
Obergeschoss soll eine kleine Hausmeisterwohnung zum betriebsbedingten Wohnen errichtet 
werden. Diese tritt durch das zurückgesetzte Staffelgeschoss aus dem Straßenraum nahezu 
kaum in Erscheinung. Die Attikahöhe der Wohnung wird ca. 11,50m hoch.

- Die Gebäudekubatur wird über das wirtschaftliche Brandschutzkonzept sowie die statischen 
Möglichkeiten des Hallenrasters entwickelt.

- Die Gebäudetragkonstruktion der Logistikhallen wird in F30 ausgeführt. Die Hallenfassade wird 
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mit Iso-Sandwichelementen erstellt. Die Dachkonstruktion wird in Trapezblech mit 
Mineralfaserdämmung und harter Folienbedachung ausgeführt. Das Verwaltungsgebäude wird 
ebenfalls konventionell, massiv errichtet.

3. Lage des Plangebietes und strukturelle Situation

Die Wallfahrtsstadt Werl hat laut Kommunalprofil von IT.NRW (Stand 21.09.2015) zur Zeit knapp 30.000 
Einwohner. Siedlungsstrukturell und hinsichtlich der Einwohnerzahl stellt die Ortslage Werl das 
unangefochtene Zentrum des Stadtgebietes dar. Auch geographisch bildet Werl das Zentrum des 
Stadtgebietes. Die Wallfahrtsstadt Werl befindet sich in strukturell günstiger Lage im Bereich der 
Nordabdachung des Haarstrangs, etwa 30 km östlich des Ruhrgebietes (hier: Dortmund).
In der Ortslage Werl liegen der überwiegende Teil der zentralen Versorgungseinrichtungen der Stadt, sowohl 
im Einzelhandelssektor als auch im Bildungs- und Freizeitbereich. Zu den lageräumlichen Stärken der 
Ortslage zählt auch, dass Werl über erhebliche gewerbliche Bauflächen verfügt. 
Dies ist sicherlich auch der verkehrsgünstigen Lage der Stadt geschuldet. Werl liegt unmittelbar am 
gleichnamigen Autobahnkreuz der A 44 (Dortmund-Kassel) und der A 445/46 (Werl-Meschede). Auch die 
Autobahn 2 (Oberhausen-Hannover) befindet sich nur ca. 10 km nördlich des Stadtgebietes. Werl liegt 
zudem an der Bahnlinie Dortmund-Soest-Paderborn. Der Flughafen Dortmund ist ebenfalls nur ca. 25 km 
entfernt. Diese lageräumliche Gunst hat dazu geführt, dass Werl in den vergangenen Jahren deutliche 
gewerbliche Zuwächse zu verzeichnen hat. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 
Arbeitsort ist von 2010 (8.666) bis 2014 (9.418) um etwa 750 Personen oder gut 8,6% gestiegen (Quelle: 
Kommunalprofil IT.NRW, 09/2015). 
Siedlungsstrukturell verfügt das Stadtgebiet, wie zuvor erwähnt, mit Werl über ein klares Zentrum. Der 
historische Ortskern befindet sich dabei nördlich der Bundesstraße 1 – die den Verlauf der ehemaligen 
Hanseroute von Dortmund Richtung Paderborn markiert. Insofern befand sich Werl bereits seit jeher an 
einer bedeutsame Handelsroute.
Die gewerblichen Bauflächen erstrecken sich fast Ausnahmslos nördlich des historischen bzw. 
siedlungsstruturellen Stadtkerns von Werl (vgl. auch Abb. 4). Hierbei bildet der nordwestliche 
Gewerbeansatz, in dem sich auch das Plangebiet befindet, den räumlich größten Ansatz. Städtebaulich 
erscheint es daher durchaus sinnvoll, diesen ohnehin bereits gewerblich geprägten Bereich bzw. die dort 
noch vorhandenen Baulandkapazitäten für das Vorhaben zu nutzen.
Topographisch ist die Situation – wie nahezu ausnahmlos im Stadtgebiet – relativ unproblematisch, da es 
sich um weitgehend ebene Flächenareale mit nur geringfügigen Neigungsverhältnissen (insbesondere im 
südlichen Stadtgebiet) handelt. 

Das ca. 5,06ha große Plangebiet bietet sich somit aufgrund der Siedlungsstruktur für die geplante Nutzung
bzw. Arrondierung an. Es liegt im Nordwesten Werls, nordöstlich des derzeitigen Ausbauendes der A 445 
und westlich der K 18. Das Plangebiet wird im Norden und Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 
begrenzt. Im Osten bildet die K 18 die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches. Im Süden wird das Gebiet 
von der planfestgestellten Trasse der K 18n sowie der südlich davon gelegenen gewerblichen genutzten 
Bereiche begrenzt (vgl. Abb. 1).

Alternative Areale für die Realisierung dieses Vorhabens sind in Werl in der zusammenhängenden Form 
nicht vorhanden bzw. nicht in rechtskräftigen Bebauungsplänen oder zumindest Flächennutzungsplan 
dargelegt. Die restliche Gewerbeflächen sind zu kleinteilig gegliedert und für das Vorhaben nicht nutzbar. 

Dem § 1a des BauGB Abs. 2 wird daher entsprochen:
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.
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Abbildung 1: Lage des Plangebietes auf Basis einer Nutzungskartierung 
(Katasteramt Kreis Soest, 2015)

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes orientiert sich an dem konkreten Bauvorhaben des 
Vorhabenträgers und somit an den städtebaulichen Erfordernissen. Neben dem Bauvorhaben werden auch 
regionalplanerische Zielvorgaben zur Vervollständigung eines Obstwiesensaumes aufgegriffen und 
umgesetzt. Die städtebauliche Homogenität des gesamten Bereiches wird durch die bauliche Ausgestaltung 
des Vorhabens bzw. dessen planungsrechtliche Sicherung gewährleistet. 
Derzeit wird der überwiegende Teil des Planbereiches als landwirtschaftliche Nutzfläche in intensiver 
Bewirtschaftung genutzt. Die Größe des Planbereichs beträgt ca. 5,06 ha. Davon sind:

 Überbaubare Flächen ca. 2,60 ha
 Verkehrs- und Funtionsflächen ca. 1,56 ha
 Grünflächen ca. 0,90 ha

 SUMME: ca. 5,06 ha

Plangebiet



Wallfahrtsstadt Werl Seite 8
Begründung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 119 „Am Maifeld “, Gemarkung Budberg
Verfahrensstand: frühzeitige Beteiligungen gem. § 3 Abs 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
Stand: Oktober 2015

Planbearbeitung durch: 
FHD BAUplan GmbH * Planungsbüro für Bauwesen * Finger & Partner
Röhre 46 * 59846 Sundern * Fon: 02933-780023 * Fax: 02933-780024

Abbildung 2: Lage des Plangebietes auf Basis eines Luftbildes mit ALK (Geobasis NRW, 2015)
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Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind durch eine unterbrochene schwarze Linie 
gemäß § 9 Absatz 7 BauGB im Plan gekennzeichnet. Der räumliche Geltungsbereich umfasst folgende 
Grundstücke ganz oder teilweise:

Gemarkung: Budberg
Flur: 4
Flurstücke:  20, 24, 270

4. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes

Mittels der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 119 „Am Maifeld“ sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung eines Gewerbegebietes geschaffen werden. Hierzu soll ein 
Gewerbegebiet gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt 
werden. Darüber hinaus werden die Randbereiche des Plangebietes – in unterschiedlicher Form – als 
Grünflächen festgesetzt. Festgesetzt wird darüber hinaus auch ein Regenrückhaltebecken.
Das Plangebiet ist derzeit vollständig dem planungsrechtlichen Außenbereich gem. §35 BauGB zuzuordnen. 
Das geplante Vorhaben lässt sich daher mit dem derzeitigen Planungsrecht nicht realisieren, weshalb die 
Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich wird. 
Die gewerbliche Entwicklung des Bereiches wurde bereits über den Flächennutzungsplan dokumentiert, der 
das Plangebiet als gewerbliche Baufläche darstellt. Mittels der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung 
soll diese Entwicklung konkretisiert und somit mittelbar ein Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
Werl und eine Entwicklungsperspektive für den Vorhabenträger geschaffen werden.

4.1 Vorhabebezogenheit der Planung

Mit der Bauleitplanung soll ein konkretes Vorhaben planungsrechtlich abgesichert werden. Der 
Vorhabenträger verfügt künftig über sämtliche Grundstücke im Geltungsbereich des Plangebietes und wird 
dieses in einem Zuge vollständig und in einem Zuge nach den planungsrechtlichen Vorgaben bebauen.
Für vorhabenbezogene Planungen legt das Baugesetzbuch in § 12 die rechtlichen Rahmenbedingungen 
fest. Demnach besteht die Möglichkeit, einen sog. „Vorhaben- und Erschließungsplan“ aufzustellen. § 12 
Abs. 1 BauGB sagt hierzu: „Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde 
abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und 
Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist 
und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 
Abs. 1 verpflichtet (Durchführungsvertrag).“
Gemäß Absatz 3 wird der Vorhaben- und Erschließungsplan Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist die Gemeinde bei der Bestimmung der 
Zulässigkeit der Vorhaben demnach nicht an die Festsetzungen nach § 9 und nach der auf Grund von § 9a 
erlassenen Verordnung gebunden.
Im vorliegenden Fall wird in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 119 „Im Maifeld“ für den Bereich 
des Vorhaben- und Erschließungsplans die Festsetzung eines Baugebiets auf Grund der Baunutzungsver-
ordnung (hier: Gewerbegebiet - GE) festgesetzt. Daher ist unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 
BauGB festzusetzen, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des 
Durchführungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrags sind hierbei zulässig.
Die Vorhabenbezogenheit der Planung ist im Falle des Bebauungsplanes Nr. 119 „Im Maifeld“ gegeben, 
weshalb die Aufstellung als vorhabenbezogener Bebauungsplan im Sinne des § 12 BauGB vorgenommen
wird. Dies gibt sowohl dem Vorhabenträger als auch allen anderen beteiligten Akteuren Planungssicherheit. 
Auf die weiteren Regelungen des § 12 BauGB wird verwiesen.
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Abbildung 3: Vorhabenplan (PlanBar Architektur, 10/2015) 

5. Bestehendes Planungsrecht

5.1 Landesplanung

Im gültigen Landesentwicklungsplan NRW (1995) ist Werl als Mittelzentrum mit 25.000 bis 50.000 Einwoh-
nern im Mittelbereich in der ländlichen Zone dargestellt. Die Stadt liegt an einer Entwicklungsachse dritter 
Ordnung. Im Norden verläuft mit der A 2 eine großräumige Achse von europäischer Bedeutung. Das 
Planvorhaben widerspricht den Zielen der Landesplanung nicht.

5.2 Regionalplanung

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 
(ehemals Oberbereich Dortmund – östlicher Teil) aus dem Jahr 2011 stellt das Plangebiet überwiegend als 
Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich (GIB) dar. Lediglich ein äußerst geringfügiger Teilbereich im 
Norden des Pangebietes befindet sich nicht mehr in dieser Darstellung, sondern ist als allgemeiner 
Freiraum- und Agrarbereich dargestellt. Aufgrund des maßstabsabhängigen Interpretationsspielraums des 
Regionalplanes bleibt jedoch festzuhalten, dass die Planung den im Regionalplan konkretisierten Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung nicht widerspricht.
Darüber hinaus ist das Plangebiet im Regionalplan als Überschwemmungsbereich dargestellt. Hierzu wird 
auf die Aussagen im nächsten Kapitel (5.3 – Flächennutzungsplanung) verwiesen.
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Abbildung 4: Auszug aus dem rechtswirksamen Regionalplan (BR Arnsberg, 2011)

5.3 Flächennutzungsplanung

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Werl vom 24.04.1978 stellt den betreffenden Bereich 
bereits seit dessen Aufstellung insgesamt als Gewerbliche Baufläche dar (vgl. Abb. 5). Die verbindliche 
Bauleitplanung ist somit durch die Darstellung im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan und damit 
durch die vorbereitende Bauleitplanung Planungsrechtlich abgedeckt. 

Plangebiet
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Abbildung 5: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl (Stand 2015)

Abbildung 6: Darstellung des früheren Bebauungsplans Nr.42 (Rote Einfassung) 

Plangebiet
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In der Abbildung 6 ist über die Flächennutzungsplandarstellung hinaus noch die Begrenzung des 
Bebauungsplans Nr. 42 zur Schaffung von Gewerbeflächen aufgezeigt. Hierzu wurde vor Jahren ein 
Aufstellungsbeschluss gefasst und die ersten Beteiligungen durchgeführt, aber nie eine Offenlage getätigt. 
Damals verlief die nördliche Abgrenzung ein Stück weit südlicher. Der rechtswirksame Flächennutzngsplan 
basierend auf dem Regionalplan stellt mittlerweile die rechtswirksame Unterlage für die Bauleitplanung dar. 
In der nachfolgenden Abbildung 7 ist die aktuelle Übersicht der angrenzenden rechtskräftigen Planbereichen 
dargestellt.

Abbildung 7: Auszug aus der Übersicht zu Bebauungsplänen im Angrenzungsbereich

Darüber hinaus werden Teilbereiche des Plangebietes im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als 
„Überschwemmungsgebiet“ dargestellt. Diese Darstellung resultiert noch aus den alten preußischen 
Hochwasserkarten, die der Aufstellung des Flächennutzungsplanes Mitte der siebziger Jahre zu Grunde 
lagen, ist jedoch nach dem aktuellen Hochwasserszenario, das durch hochwassertechnischen Berechnun-
gen ermittelt wurde, nicht mehr haltbar. 
Die aktuellen Berechnungen im Auftrag des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz des Landes NRW (MKUNLV NRW) sind zwar noch vorläufig, können jedoch nach 
den Aussagen der Unteren Wasserbehörde des Kreises Soest im behördeninternen Scopingtermin zu dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 119 „Im Maifeld“, der am 08.10.2015 in Werl stattfand, zur 
Beurteilung herangezogen werden.

Nach diesen aktuellen Berechnungen ist die Fläche weder bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis 
(HQ100, hohe Wahrscheinlichkeit) noch bei einem fünfhundertjährigen Hochwasserereignis (HQ500, mittlere 
Wahrscheinlichkeit) betroffen (vgl. Abb. 6a und 6b). Lediglich bei dem mit geringer Wahrscheinlichkeit 
anzunehmenden tausendjährigen Hochwasserereignis (HQ1000, vgl. Abb. 6c) würde der äußerste nördliche 
Teil des Plangebietes überschwemmt. 
Beurteilungsbasis für das Vorhaben bildet aufgrund der rechtlichen Vorgaben die Berechnung für ein 
hundertjähriges Hochwasserereignis (HQ 100). 
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Abbildung 8a: Hochwassertechnische Berechnungen – Risikogebiete HQ100, Hohe Wahrscheinlichkeit 
(MKUNLV NRW, 2015) – vorläufg festgesetzte Überschwemmungsgebietsgrenze

Abbildung 8b: Hochwassertechnische Berechnungen – Risikogebiete HQ500, Mittlere Wahrscheinlichkeit 
(MKUNLV NRW, 2015)

Abbildung 8c: Hochwassertechnische Berechnungen – Risikogebiete HQ1000, Geringe Wahrscheinlichkeit 
(MKUNLV NRW, 2015)

Plangebiet

Plangebiet

Plangebiet
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Der vorhabenzogene Bebauungsplan Nr. 119 „Im Maifeld“ wird daher gemäß § 8 Absatz 2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt und berücksichtigt somit die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
gemäß § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG). Dem Entwicklungsgebot wird entsprochen.
Nördlich, östlich und westlich des Plangebietes sind im Flächennutzungsplan „Flächen für die 
Landwirtschaft“ dargestellt. Südlich schließen „Gewerbliche Bauflächen“ bzw. der Trassenverlauf der 
planfestgestellten K 18n an. 
Der Bebauungsplan stellt eine in Größe und Maßstäblichkeit homogene und vertretbare Arrondierung von 
gewerblichem Bauland im nordwestlichen Bereich der Ortslage Werl dar.

6. Städtebauliches Konzept

Das dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 119 „Im Maifeld“ zu Grunde liegende städtebauliche 
Konzept orientiert sich an den innerbetrieblichen Erfordernissen des geplanten Logistikzentrums. Die 
derzeitige Haupterschließung des Gewerbegebietes erfolgt von Süden über die Antoniusstraße. Nach 
Fertigstellung der Erweiterung des Hanserings wird sich die Haupterschließung aus Richtung Westen 
verlagern. Da der geplante Neubau somit in jedem Erschließungsfall an einer markanten, ortsbildprägenden 
Lage errichtet wird, wurde die hochwertige, repräsentative Verwaltung nach Süden positioniert. So wird 
langfristig eine hochwertige Ortseingangssituation für die Stadt Werl geschaffen.

Durch die Baumasse des geplanten Vorhabens hat dieses Auswirkungen auf die städtebauliche Situation 
des Umfeldes, welches jedoch bereits heute im Süden durch gewerbliche Nutzungen geprägt wird.
Bereits mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Werl wurde das für das Vorhaben 
vorgesehene Grundstück als Gewerbliche Baufläche (G) dargestellt, so dass stadtentwicklungspolitisch 
bereits seit über 35 Jahren eine entsprechende bauliche Nutzung des Bereiches vorgesehen ist.
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 119 „Im Maifeld“ sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage eines betriebseigenen und somit privaten 
Logistikzentrums im Bereich des derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstückes geschaffen werden. 
Auswirkungen auf das städtebauliche Konzept der Gemeinde sind hierdurch nicht zu erwarten bzw. 
entspricht die Planung den stadtentwicklungspolitischen Zielvorstellungen der Wallfahrtsstadt Werl.
Durch den Vorhabenbezug der Planung, der eine Bebauung des gesamten Grundstückes in einem Zuge 
ermöglicht, besteht für die Öffentlichkeit aber auch alle anderen Akteure der Vorteil, die Auswirkungen der 
Planung bereits im Vorfeld konkret beurteilen zu können. Insofern bietet der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 119 „Im Maifeld“ gegenüber herkömmlichen (Angebots-) Bebauungsplänen den Vorteil, 
dass die Entwicklung und somit die städtebauliche Auswirkung auf das Umfeld bereits heute konkret 
beurteilt werden kann. 
Die Festsetzungen nach Art und Maß der baulichen Nutzung werden im vorhabenbezogenenen 
Bebauungsplan auf das Wesentliche reduziert. Die Konkretisierung erfolgt über den Vorhaben- und 
Erschließungsplan bzw. de Durchführungsvertrag. Die Plan- und Vertragswerke orientieren sich dabei neben 
den betrieblichen auch an den aktuellen städtebaulichen Vorgaben.
Der ökologische Ausgleich wird entsprechend der Regelungen, die in Kap. 7.3 der Begründung bzw. dem 
Umweltbericht erläutert sind, kompensiert. Eine auch städtebaulich sinnvolle Eingrünung des 
Betriebsgeländes zur Umgebungsbebauung wird durch entsprechende Pflanzmaßnahmen gewährleistet.
Die erforderliche Regenrückhaltung soll landschaftsgestalterisch in die Pflanzstreifen eingebettet werden.
Insgesamt stellt das Konzept eine angemessene, städtebaulich in sich schlüssige Arrondierung im Nordwes-
ten der Ortslage Werl dar.

7. Inhalte des Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das geplante Betriebsglände des Vorhabenträgers. Er 
orientiert sich damit – analog zum gewählten Planungsinstrument – am konkreten Bauvorhaben und ist 
damit städtebaulich schlüssig und im Hinblick auf das städtebauliche Erfordernis und die Dimensionierung 
angemessen. 
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7.1 Bauliche Nutzung

7.1.1 Art der baulichen Nutzung

Für den  Bereich des Vorhaben- und Ershließungsplanes soll im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
119 „Am Maifeld” ein Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO ausgewiesen werden.
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan und dem Durchführungsvertrag, die 
Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind, wird das konkrete Bauvorhaben 
(Logistikzentrum mit Verwaltung und Großkunden-Showroom) planungsrechtlich abgesichert. Aus diesem 
Gunde erübrigt sich eine Konkretisierung der Art der baulichen Nutzung. Die Zulässigkeit des Vorhabens 
regelt sich ausschließlich über die v.g. Unterlagen und bezieht sich auf das konkrete Vorhaben.

7.1.2 Maß der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet orientieren sich ebenfalls an den 
konkreten Vorgaben des Vorhabens. Die Grundflächenzahl beträgt gewerbegebietstypisch 0,8, wie auch in 
dem südlich angrenzenden Gewerbegebiet „Hammer Straße“, welches über den gleichnamigen 
Bebauungsplan Nr. 34 planungsrechtlich abgesichert ist. Mit der Vorgabe der Grundflächenzahl soll die 
Versiegelung auf dem Grundstück begrenzt werden. 
Auf die Festsetzung der Geschossflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO sowie der maximalen Zahl der 
Vollgeschosse wird aufgrund des Vorhabenbezugs und der eindeutigen Regelungen im Vorhaben- und 
Erschließungsplan bzw. dem Durchführungsvertrag verzichtet. 

7.1.3 Bauweise, Überbaubare und Nicht-Überbaubare Grundstücksflächen

Auf die Festsetzung der Bauweise wird aufgrund des Vorhabenbezugs und der eindeutigen Regelungen im 
Vorhaben- und Erschließungsplan bzw. dem Durchführungsvertrag ebenfalls verzichtet.
Die Baugrenzen und damit die Anordnung der überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich 
weitestgehend an dem konkreten Vorhaben, bieten dazu noch einen sehr geringfügigen baulichen Spielraum 
im Hinblick auf künftige Anpassungen der Planung. Für die Ausschöpfung dieser Spielräume wäre jedoch 
zwingend die Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes bzw. des Durchfühungdsvertrages 
erforderlich. Die südliche Baugrenze liegt 20m vom Fahrbahnrand der K 18n entfernt. Die nordöstlichste 
Ecke ragt bis 10m an den Fahrbahnrand der K 18 – Antoniusstraße heran.
Die Nichtüberbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich an den konkreten vorhabenbezogenen 
Vorgaben bzgl. der Zu- und Umfahrten sowie der Stellplätze.

7.1.4 Örtliche Bauvorschriften / Festsetzungen zur Gestaltung

Auf die Anwendung baugestalterischer Regelungen in Form von Gestaltungsvorschriften wird aufgrund des 
Vorhabenzuges und der eindeutigen Vorgaben im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie im 
Durchführungsvertrag weitestgehend verzichtet.
Lediglich die maximale Gebäudehöhe wird gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO festgesetzt. Sie beträgt 12m für 
die Logistikhalen und die Verwaltung, bemessen am aufgehenden Mauerwerk der Außenhaut des Gebäudes 
ab der Geländehöhe der fertigen Verkehrsflächen bis zum Schnittpunkt Dachhaut mit AK Wand. Genauere 
Angaben sind im Vorhabenplan dargelegt. Darüber hinaus ist die Gebäudehöhe auf eine absolute NN-Höhe 
festgelegt. Für den südlichen Bereich Verwaltung auf 89,00m ü. NN und der Hauptbereich der Lagerhallen 
auf 88,00m ü.NN.
Die Höhe des Gebäudes resultiert aus den betrieblichen Erfordernissen und der daraus entwickelten 
architektonischen Rahmenbedingungen.
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Abbildung 9a: Darstellung der Gebäudehöhen an der Nordseite (Richtung Sönnern)

Abbildung 9b: Darstellung der Gebäudehöhen an der Südseite (Hansering)

7.1.5 Sonstige Festsetzungen und Darstellungen

Im Plangebiet werden darüber hinaus Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
getroffen. Hierbei wird zwischen drei verschiedenen Bereichen differenziert.
Insgesamt dienen die Pflanzstreifen der Einbindung des Betriebsgeländes in die freie Landschaft. Im Bereich 
entlang der nördlichen Plangebietsgrenze, die zur Ortslage Sönnern ausgerichtet ist, soll innerhalb des 
Grünstreifens eine Geländeanfüllung von bis zu 3,50m ermöglicht werden. Dies dient der optischen 
Abgrenzung des Betriebsgeländes zur dort befindlichen Wohnbebauung. 
Innerhalb des Grünstreifens entlang der westlichen und ggf. auch nördlichen Grenze soll auch die 
Regenrückhaltung für das anfallende Niederschlagswasser vorgesehen werden. Diese soll möglichst 
naturnah gestaltet werden und dient damit auch dem ökologischen Ausgleich. 
Entlang der südlichen Plangebietsgrenze wird zudem die bestehende Lindenallee fortgeführt werden.

7.2 Verkehrliche Erschließung

Zur Realisierung der Planung ist die Anbindung des künftigen privaten Betriebsgeländes an die bestehenden
öffentlichen Erschließungsanlagen vorzunehmen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass unmittelbar entlang 
der südlichen Grenze des Plangebietes die Trasse der planfestgestellten Kreisstraße K 18n verläuft. Der 
Ausbau soll in absehbarer Zeit (voraussichtlich 2017 oder 2018) erfolgen. Aus städtebaulichen und 
innerbetrieblichen Gründen ist die Erschließungskonzeption so angelegt, dass die Haupterschließung künftig 
über die neue K 18n erfolgen soll. Bis zu deren Fertigstellung der K 18n (Phase 1) ist jedoch eine 
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Erschließung über die vorhandene Kreisstraße 18 vorgesehen.
Zu berücksichtigen ist auch, dass innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungplanes im Zuge der 
Planfeststellung für die K 18n die Errichtung eines Regenrückhaltebecken für das anfallende 
Oberflächenwasser der K 18n vorgesehen wurde. Das planfestgestellte Regenrückhaltebecken befindet sich 
im südwestlichen Bereich des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 119 „Im 
Maifeld“. 
Im Zuge des behördenübergreifenden Scopingtermins am 08.10.2015 wurde vom Straßenbaulastträger 
vermittelt, dass eine wasserwirtschaftliche Änderungsanzeige für den Überlagerungsbereich der 
Regenrückhaltung bei der Unteren Wasserbehörde gestellt wird und per „Deckblattverfahren“ die Änderung 
zum Planfesstellungsverfahren mit der Bezirksregierung abgestimmt ist. So ist der Geltungsbereich der jetzt 
vorliegenden Bauleitplanung trotz der Überlagerung des Geltungsbereiches zum Planfeststellungsverfahren 
des Hanserings gesichert. 

Abbildung 10: Darstellung des RRB der K 18n, 
welches südlicher der K 18n verlegt wird und vom Geltungsbereich überplant wird.

Darüber hinaus erwägt die Stadt Werl, den Kanalbau in der Trasse der K 18n bzw. des parallel verlaufenden 
Radweges gfls. vorzuziehen und bereits in 2016 zu realisieren. Dies käme dann auch der 
Niederschlagswasserbeseitigung des Plangebietes entgegen (vgl. Kap. 7.5.1).
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7.2.1 Äußere Erschließung

Durch die spätere Fertigstellung der K 18n ergeben sich zwei Phasen der Erschließung. Phase 1 nur über 
die K 18 (Antoniusstraße) und final in Phase 2 über die K 18 und K 18n.
Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt nach der Realisierung aller Bauvorhaben (Gewerbe und K 18n) 
sowohl über die K 18n, an der im südlichen Bereich des Geltungsbereiches zwei Ein- und Ausfahrtsbereiche 
definiert werden, als auch über die bestehende K 18 im Norden des Plangebietes (Phase 2).
Vorgesehen ist, dass ankommende Fahrzeuge – in Abhängigkeit von der anzufahrenden Anlieferungszone -
eine der beiden Ein- und Ausfahrten nutzen, um Waren anzuliefern und abzutransportieren. Das genaue 
Szenario der Ein- und Ausfahrten ist im Schalltechnischen Bericht Nr. 15-67 vom Ingenieurbüro Draeger 
dargelegt. Die PKW-Verkehre (Mitarbeiter, Kunden) sollen über eine Ein- und Ausfahrt vor der Verwaltung
abgewickelt werden. 
Bis zur Fertigstellung der K 18n (Phase 1), mit der nicht vor 2018 zu rechnen ist, wird das Plangebiet 
verkehrstechnisch ausschließlich über die bestehende K 18 von Nordosten erschlossen. Hierzu wird die Ein-
und Ausfahrt im nördlichen Bereich des Plangebietes genutzt. Um den PKW Verkehr nicht gänzlich in Phase 
1 über die nördliche Ein- und Ausfahrt zu leiten wird ggf. eine weitere provisorische Zufahrt für PKW an der 
südöstlichen Grenze des Geltungsbereiches angelegt. Diese wird nach Fertigstellung der K 18n im Zuge der 
Anlegung des dort vorgesehenen Kreisverkehres zurückgebaut. Entsprechende Regelungen werden im 
Vorhaben- und Erschließungsplan sowie im Duchführungsvertrag getroffen. 
Die K 18, die künftige K 18n sowie die weiterführenden Straßen weisen einen ausreichenden Querschnitt 
auf, um die zusätzlichen Verkehre aufzunehmen zu können. 
Die Anbindung an den gemeindlichen und überregionalen ÖPNV wird durch die ca. 200 m nördlich gelegene 
Bushaltestelle in Sönnern und die dort verkehrende Buslinie 522 der RLG gewährleistet. 

7.2.2 Innere Erschließung

Die innerbetrieblichen Fahrverkehre werden über die beidseitigen Umfahrten um den geplanten 
Gebäudekomplex und die Rangierbereiche vor den An- und Auslieferbereichen gewährleistet. Hierbei 
befinden sich die beiden Anlieferungsbereiche beidseitig neben dem geplanten Showroom an der Südseite 
des Gebäudes. An der Nordseite sind die Auslieferungsbereiche /-rampen angeordnet. Das genaue 
Szenario der Innerbetrieblichen Verkehre für Phase 1 und 2 ist ebenfalls im Schalltechnischen Bericht Nr. 
15-67 vom Ingenieurbüro Draeger dargelegt.

Auf dem Betriebsgelände sind zudem ca. 120 Stellplätze für Betriebsangehörige, Mitarbeiter und Kunden 
angeordnet. Diese befinden sich ausnahmslos im südlichen Grundstücksbereich und werden in Phase 1 
über die nördliche Ein- und Ausfahrt und final in Phase 2 nur über die südliche Ein- und Ausfahrt vor der 
Verwaltung angedient.

7.3 Natur und Landschaft

Durch die Erschließung und Bebauung des Plangebietes kommt es zu einem Eingriff in Natur und 
Landschaft. Nach § 1 a BauGB ist in der Bauleitplanung über Festsetzungen zur Vermeidung, zum 
Ausgleich und zur ersatzweisen Kompensation von Beeinträchtigungen, die von den vom Bauleitplan 
ermöglichten Eingriffen in Natur und Landschaft ausgehen, abwägend zu entscheiden.
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Abbildung 11: Auszug aus dem Landschaftsplan VI „Werl“, Kreis Soest (Stand: 24.08.2012)

Die Realisierung der Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 119 „Am Maifeld“ in der 
Gemarkung Budberg stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 1 a BauGB dar, der 
entsprechend auszugleichen ist. 
Im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes wird eine ökologische Bilanzierung des Ist- und des 
Planungszustandes vorgenommen und der Kompensationsaufwand ermittelt. In Abstimmung mit der
zuständigen Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Soest werden basierend auf der Bilanzierung bzw. 
dem ermittelten Defizit geeignete Kompensationsmaßnahmen identifiziert.
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des rechtswirksamen Landschaftsplanes VI 
„Werl“ des Kreises Soest vom 24.08.2012. Dieser enthält jedoch für den Bereich keine Festsetzungsbindung
(vgl. Abb. 7). 
Westlich und nördlich des Plangebietes weist der Lansdschaftsplan ebenfalls keine Festsetzungsbindung 
auf. Östlich bzw. nordöstlich setzt der Landschaftsplan VI „Werl“ das Landschaftsschutzgebiet „C.2.08 LSG 
Salzbach“ fest.

In der Satzung des Landschaftsplanes ist das Gebiet wie folgt beschrieben:
„Das Gebiet umfasst die Niederung des Salzbaches mit Sönnerbach und angrenzenden Grünland- 
und Gehölzflächen. In diesem Bereich befindet sich auch ein Regenüberlauf- und Regen-
rückhaltebecken. Hier wurde eine teilweise Renaturierung der Gewässer vorgenommen und ist, so-
weit möglich, eine extensive Grünlandnutzung vorgesehen. Angrenzende Grünlandbereiche werden 
im Rahmen des Vertragsnaturschutzes und als Ausgleichsfläche ebenfals extensiv bewirtschaftet. Die 
ehemalige Obstwiese „Mailoh“ wird durch Ausgleichflächen mit dem Gewässerraum vernetzt.“

Plangebiet
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Der Schutzzweck wird wie folgt beschrieben:
„Die Festsetzung erfolgt gem. § 21 a) –c) LG, insbesondere auf Grund 
 der Bedeutung des Gebietes als Vernetzungs- und Rückzugsraum 
 der Ausstattung des Bereiches mit belebenden und gliedernden Landschaftselementen
 des Wertes für die Naherholung
 der noch großflächig vorhanden Grünlandbereiche.“

Das Landschaftsschutzgebiet „C.2.08 Salzbach“ wird von der vorliegenden Bauleitplanung weder in seinem 
Geltungsbereich noch in seinem Schutzzweck beeinträchtigt. Ansonsten sind im Nahbereich der Planung 
keine weiteren relevanten Festsetzungen im Landschaftsplan enthalten.
Über eine textliche Zielsetzung ist im Landschaftsplan für den Entwicklungsbereich 1.02 (Bereich östlich von 
Hilbeck) vorgegeben, die noch häufig an den Ortsrändern der Ortschaft Sönnern vorkommenden 
Obstwiesen zu erhalten, zu pflegen und neue Obstwiesen anzulegen. Diese Zielsetzung soll als ökologische 
Ausgleichsmaßnahme im Norden bzw. Nordwesten (auf dem Flurstück 42) des Plangebietes aufgegriffen 
werden, so dass der Saum aus Obstwiesenstrukturen hier vervollständigt wird.
Darüber hinaus werden innerhalb des Plangebietes verschiedene Bereiche mit Festsetzungen zum
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern belegt. Hierdurch soll in erster Linie die ökologisch und 
städtebaulich wünschenswerte Begrünung des Plangebietes sowie die Einbindung in die freie Landschaft 
gewährleistet werden. 

Abbildung 12: Darstellung der Lindenalle entlang der K 18 (Kreis Soest 2015)

Ferner  wird die bestehende Lindenallee (vgl. Abb. 8) entlang der K 18 planerisch aufgegriffen und über eine 
enstprechende Festsetzung von Baumstandorten entlang der südlichen Plangebietsgrenze – und damit der 
künftigen Trasse der K 18n – fortgeführt.
Im Umweltbericht, der separater Bestandteil dieser Begründung ist, werden die Aussagen des 
Landschaftsplanes näher erläutert sowie der Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
bilanziert. Art und Umfang der externen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen werden im Umweltbericht
erläutert. Sofern ein vollständiger Ausgleich nicht innerhalb des Plangebietes bzw. durch die zuvor 
beschriebenen Maßnahmen möglich sein sollte, wird dieser über das Ökokonto der Stadt Werl ausgeglichen.
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Neben dem Umweltbericht wird auch eine artenschutzrechtliche Vorprüfung/Prognose (ASP-Stufe I) 
vorgenommen. Hierbei wird auch das im Zuge der Planfeststellung zur Fortführung der Autobahn 445 sowie 
der Kreisstraße 18n ermittelte Material zum etwaige Vorkommen planungsrelevanter Arten ausgewertet und 
zur Beurteilung herangezogen. Insbesondere die in diesem Zusammenhang ermittelte Leitlinientrasse für 
Federmäuse wird hierbei genauer betrachtet und bezogen auf das Planvorhaben angepasst.

Das Fachbüro für Lanschaft und Ökokologie, Stelzig aus Soest, erstellt den Umweltbericht mit 
Kompensationsberechung sowie die Artenschutzrechtliche Bewertung des Bauvorhabens. Der Umwelt- und 
Artenschutzbericht ist angefügt und ist Bestandteil der Begründung.

7.4 Immissionsschutz 

Mit den umliegenden Wohnbebauungen befinden sich immissionsrelevante, d.h. schützenswerte Bauflächen 
im Nahbereich der Planaufstellung.
Hierbei ist insbesondere der als Dorfgebiet im Flächennutzungsplan dargestellte Ortsteil „Sönnern“ relevant, 
da dessen nächstgelegene Bebauung sich lediglich ca. 100 m nördlich des Plangebietes und rd. 170m 
nördlich der möglichen Bebauung befindet.
Der Siedlungsbereich unterliegt im Hinblick auf die Gebietseinstufung nach TA Lärm der Kategorie „Dorf-
und Mischgebiet“, was außerhalb von Gebäuden Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags (6-22 Uhr) bzw. 45 
dB(A) nachts (22-6 Uhr) zulassen würde.
Beim vorliegenden Bauleitplanverfahren wird ein konkretes Vorhaben geplant, so dass die immissionsrele-
vanten Auswirkungen bereits im Vorfeld der Realisierung genau beschrieben und berechnet werden können. 
Grundsätzlich würde das Vorhaben als Anlagen-/Betriebsart gem. lfd. Nr. 159 „Speditionen aller Art sowie 
Betrieb zum Umschlag größerer Gütermengen“ der Abstandsliste von 2007 zum Abstandserlass NRW der 
Abstandsklasse V einen Abstand von 300m zur nächstgelegenen Wohnbebauung zugeordnet sein. Gemäß 
2.2.2.5 des Abstandserlasses können die mit * gekennzeichneten Anlagen / Betriebsarten der übernächsten 
Abstandsklasse zugeordnet werden. Die Betriebsart Nr. 159 gehört zu den *-Betriebsarten und kann auch 
der Abstandsklasse VII mit 100m Abstand zugeordnet werden. In der beigefügten Einzelfallprüfung / 
Schachtechnischen Bericht ist der Nachweis erbracht das die Abstände zu den Immissionsschutzbereichen 
passen. 
Für die nächste Nachbarschaft nordwestlich der geplanten Anlage gilt, wie bereits oben erwähnt, der 
Schutzanspruch eines Misch- beziehungsweise Dorf-(MD)-Gebietes. Die entsprechenden Immissionsricht-
werte (60 dB(A) tags / 45 dB(A) nachts) sind in der Regel auch für Wohngebäude im Außenbereich 
zutreffend. Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung kann für die Zusatzbelastung durch 
den geplanten Betriebsumfang mit deutlichen Richtwertunterschreitungen gerechnet werden, mit denen, 
unabhängig von der Vorbelastung durch andere Betriebe und Anlagen, kein relevanter Beitrag zu Über-
schreitungen der oben genannten Richtwerte zu erwarten ist.
Insofern ist auf Basis der Ergebnisse der Schallprognose davon auszugehen, dass keine Maßnahmen und 
Festsetzungen zum Schutz der Bevölkerung vor Immissionen und Emissionen zu treffen sind und die 
rechtlich garantierten Schutzansprüche in dem Siedlungsansatz Sönnern eingehalten bzw. unterschritten 
werden. Gleiches gilt für die ca. 350 m südöstlich des Plangebietes gelegenen Allgemeinen Wohngebiete in 
der Ortsrandlage von Werl.
Die eigentliche Nutzung im Plangebiet stellt aufgrund ihrer Art (Gewerbegebiet) keine schützenswerte 
Bebauung dar, so dass hier mit keinerlei immissionschutzrechtlichen Konflikten innerhalb des Plangebietes 
zu rechnen ist. Aus diesem Grunde stellen auch die immissionsbezogenen Grundbelastungen durch die 
umliegenden klassifizierten Straßen, die nach der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) beurteilt 
werden, keine immissionschutzrechtlichen Konflikte dar.
Gleiches gilt für die im Umfeld gelegenen landwirtschaftlichen Nutzfächen, durch die es zu
Geruchsbeeinträchtigungen kommen, ebenso, wie für die südlich gelegenen, bestehenden 
Gewerbebetriebe.
Das Ingenieurbüro Draeger Akusik hat die Situation des Vorhabens in ihrem Schallschutztechnsichen 
Bericht Nr. 15-67 dargelegt und klar gestellt das durch das geplante Vorhaben die Immissionsrichtwerte für 
Gewerbelärm nicht überschritten werden und der Lärmpegel mit dem entsprechenden Schutzanspruch der 
angrenzenden Immissionsschutzpunkte nicht überschritten werden. 
Der Bericht Nr. 15-67 vom 29.10.2015 ist Bestandteil der Begründung und später auch des 
Durchführungsvertrages zwischen der Stadt Werl und dem Vorhabenträger.
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7.5 Ver- und Entsorgung

7.5.1 Kanalisation / Berücksichtigung des § 51 a LWG

Gemäß den Vorschriften des § 51 a Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) ist das anfallende 
Niederschlagswasser vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten, sofern 
dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist.
Aufgrund der örtlichen Bodenstrukturen sowie der Berechnung des anfallenden Niederschlagswassers auf 
dem Gelände kann auf einen Nachweis über die Möglichkeit der Umsetzung des Gesetzes über die 
Beseitigung von Niederschlagswasser (§ 51 a LWG) durch ein hydrogeologisches Gutachten in diesem 
speziellen Fall verzichtet werden. Die örtlichen Bodenstrukturen sowie die im Extremfall anfallende 
Niederschlagswassermenge von den Dach- und Verkehsflächen des Vorhabens lassen eine 
Oberflächenwasserversickerung bzw. Oberflächenwasserverrieselung nach den a.a.R.d.T. (ATV-Merkblatt) 
nicht zu ohne angrenzende Flächen zu gefährden. 
Der Zentrale Abwasserplan für den Bereich sieht ein Mischsystem vor. Im Plangebiet wird ein Trennsystem 
mit Regenwasserrückhaltung installiert.
Das Schmutzwasser wird dem nördlich gelegenen bestehenden Schmutzwasserkanal in der K 18 zugeführt.
Das Regenwasser der Dachflächen wird über eine Unterdruckentwässerung der Dachflächen mit Anschluss 
an Freigefällekanäle, wo auch möglichst das Niederschlagswasser von den Hofflächen angeschlossen 
werden, in ein Regenrückhaltebecken geleitet, das im Bereich der westlichen Plangebietsgrenze positioniert
werden soll. Von hieraus soll das Regenwasser bis zur Fertigstellung des städtischen Sammlers in der K 
18n in das namenlose Gewässer eingeleitet werden, dass entlang der westlichen und nördlichen Plange-
bietsgrenze verläuft und weiter nördlich in den Budberger Bach führt (vgl. Abb. 6a – 6c). Die Regenrückhal-
tung soll naturnah angelegt werden und in die Landschaftsgestaltung des Außengeländes einbezogen 
werden. Die Drosselmenge des RRB bezogen auf den natürlichen Abfluss des Plangebietes und die Qualität 
der Vorflut wird im Zuge einer aufzustellen Genehmigungsplanung zur Einleitungserlaubnis nach § 8 WHG 
mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Soest angestimmt.
Das Regenwasser der übrigen Verkehrs- und Funktionsflächen ist nach dem Trennerlass 2004 zu betrach-
ten und wird ggf. vor der Ableitung in das Gewässer aufgrund der auf den Flächen verkehrenden Fahrzeuge 
einer vorherigen Behandlung unterzogen werden. Auch das wird im Zuge der Erlaubnisbeantragung nach § 
8 WHG abgestimmt. Da das Regen- bzw. Abwasser final dem Mischwasserkanal zugeführt wird sind zwei 
Maßstäbe anzusetzen. 
Die Kanäle im weiteren Verlauf sind dann hydraulisch ausreichend. Über diese Kanäle wird das Abwasser 
gesammelt zur Kläranlage Werl geführt, deren Betreiber der Emschergenossenschaft-Lippeverband ist. Die 
Abwasseraufbereitung erfolgt dann in der dortigen Anlage.

7.5.2 Wasser- / Löschwasserversorgung

Die Versorgung des Plangebietes mit Trink- und Brauchwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz, deren 
Betreiber die Stadtwerke Werl sind. Die Medien sind entsprechend zu erweitern.
Die erforderliche Löschwassermenge im Brandfall beträgt für das Plangebiet 1.600 l/min (=192m³/2h). Die
geforderte Löschwassermenge kann voraussichtlich nicht über die öffentliche Trinkwasserversorgung 
sichergestellt werden. Demnach wäre der Löschwasserbedarf gedeckt. Hierzu erfolgt im Laufe des 
Verfahrens jedoch noch eine konkrete Abstimmung mit den der Gelsenwasser AG und den Stadtwerken 
Werl. Durch neue Leitungen im oder am Plangebiet mit entsprechend angeordneten Hydranten könnte 
zumindest die Entnahme erfolgen.
Darüber hinaus wird im Laufe des Aufstellungsverfahrens zu klären sein, ob neben der v.g. Entnahme aus 
dem öffentlichen Leitungsnetz im Brandfall additiv auch eine Löschwasserentnahme aus einem noch zu 
planenden Regenbecken für die Entwässerung der betrieblichen Verkehrsflächen, das auch die Funktion 
eines Regenklärbeckens übernehmen würde, erfolgen kann.
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7.5.3 Strom- / Gasversorgung

Für die Strom- bzw. Gasversorgung sind die bestehenden Netze entsprechend zu erweitern. Inwieweit hier 
neue Leitungen verlegt oder bestehende Kapazitäten erweitert werden müssen, wird im Rahmen des 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem/den zuständigen Unternehmen abgestimmt.

7.5.4 Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung wird von der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH durchgeführt.
Die für das Plangebiet zuständige Abfallbeseitigungsanlage ist das Abfallwirtschaftszentrum Werl, deren 
Betreiber die Entsorgungswirtschaft Soest GmbH ist.
Innerhalb des Plangebietes werden nach Bedarf entsprechende Tonnen für Papier und Pappe (blaue 
Tonne), Biomüll (grüne Tonne), Restmüll (graue Tonne) und gelbe Säcke für Kunststoff- und Metallabfälle an 
alle Haushalte ausgeliefert.

7.5.5 Bauschuttentsorgung

Zur Entsorgung des anfallenden Bauschutts können folgend aufgeführte Deponien angefahren werden:

1. Abfallwirtschaftzentrum Geseke (Boden- und Bauschuttdeponie)
2. Abfallwirtschaftszentrum Anröchte (Bodendeponie)
3. Abfallwirtschaftszentrum Werl (auf Anfrage)

7.6 Belange des Denkmalschutzes 

Baudenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Archäologisch strukturierte und großräumige Bodendenkmäler, wie Siedlungsplätze und Friedhöfe werden 
nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen.
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und naturgeschichtliche Bodenfunde, wie z.B. Mauern, 
alte Gräben oder Einzelfunde wie z.B. Scherben, Werkzeuge, Haushaltsgeräte, Schmuck, aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, oder auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist unverzüglich der Stadt Werl, Untere Denkmalbehörde, Hedwig-
Dransfeld-Straße 23, 59457 Werl (Tel.: 02922-8006301) und/oder dem Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, In der Wüste 4, 57462 Olpe (Tel.: 02761/9375-0) 
anzuzeigen.
Die Entdeckungsstätte ist mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 
Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschungen bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz 
NW).

7.7 Altlasten / Altstandorte 

Im Altlastenkataster des Kreises Soest ist innerhalb des Geltungsbereiches der Planung keine als 
„Altablagerung (AA)“ oder „Altstandort (AS)“ bezeichnete Fläche verzeichnet. 
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Belastete Bereiche (Altlastenflächen/Altstandorte) oder möglicherweise belastete Bereiche 
(Altlastenverdachtsflächen / Kampfmittelverdachtsflächen) sind innerhalb des Planbereiches bzw. dessen 
Randlagen nach heutigem Kenntnisstand nicht vorhanden bzw. nicht  bekannt. Im Verlauf des weiteren 
Verfahrens wird zur Sicherstellung dieser Annahmen der Kreis Soest, SG 70 -Umwelt-, Abt. 70 -
Bodenschutz- beteiligt.

8. Durchführung, Kosten, Zeitrahmen

Die Umsetzung der Planung erfordert die im folgenden genannten notwendigen Maßnahmen:

- Baufeldfreimachung und Geländemodellierung
- Durchführung von Maßnahmen zur naturschutzrechtlichen Kompensation
- Sicherstellung einer fachgerechten Niederschlagswasserbeseitigung 
- Temporäre Anbindung an die K 18
- Künftige Anbindung an die K 18n nach deren Fertigstellung

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes soll unmittelbar nach Rechtskraft des Planes begonnen werden. 
Die Planung soll in den Jahren 2015/2016 erfolgen, die Umsetzung soll zum Jahresbeginn 2017 begonnen
werden.

59846 Sundern, im Oktober 2015 59457 Werl, den ..........................

___________________________ ___________________________

Der Aufsteller Vertreter Stadt Werl
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HINWEISE 
 
Allgemein 
 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbereich des     
Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ außer Kraft. 
 
Artenschutz 
 
1. Aus Vorsorgegründen und zur Risikominimierung ist eine landschafts-

ökologische Baubegleitung vorzusehen, die bei der Rodung entsprechender 
Bäume und dem Abriss von Gebäuden sicherstellt, dass etwaig betroffene      
Individuen planungsrelevanter Arten soweit als möglich geschützt und ggf. um-
gesiedelt werden. 

2. Abbrucharbeiten der Gebäude sollten im Oktober / November abgeschlossen 
werden, um eine mögliche Gefährdung von Fledermäusen in ihrem Winter-
quartier auszuschließen. 

3. Bei Rodungsarbeiten anfallende Stämme sollten teilweise als stehendes und 
liegendes Totholz an geeigneter Stelle im Plangebiet oder seines unmittelbaren 
Umfeldes (z. B. im Kurpark) eingebracht werden, um auch zukünftig ein      
Quartierpotenzial anzubieten. 

4. Im Rahmen von Neubauvorhaben oder bei der Anpflanzung von Gehölzen soll-
ten Maßnahmen, die geeignete Nist- und Quartiermöglichkeiten für entspre-
chende Vogel- und Fledermausarten bieten, einbezogen werden. An geeigneten 
Stellen an bestehen bleibenden Gehölzen und vorhandenen Gebäuden sollten 
Nistangebote und Fledermauskästen angebracht werden (Kästen für Falken und 
Eulen, Nisthilfen für Schwalben und Mauersegler, Quartiere für Fledermäuse). 

Im Allgemeinen ist bei der Bauausführung etwaigen Hinweisen auf vorkommende 
geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich 
die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zu-
ständige Behörde zu informieren. 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Okto-
ber bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des 
Weiteren sind die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festge-

stellt werden, ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Ab-
fallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. 
Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des 
weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzu-
führen. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im 
Kreis Soest zu beseitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der 
Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungs-
konzept vorzulegen. Der Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher 
durch eine Abbruchmeldung anzuzeigen. 

 
Übersichtsplan M. 1:10.000

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§ 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994       
(GV. NRW. S. 666), SGV. NRW. 2023, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 
 
§§ 1, 2, 8 bis 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) i. V. m. der Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
 
§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen     (BauO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) 
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 

FESTSETZUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
gem. § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 (5) BauNVO,
soweit diese nicht schon durch die Farbgebung (z.B. bei Grünflächen)
erkennbar ist. Auch die grünen Begrenzungslinien der Verkehrsflächen 
sind Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung. Die Abgrenzungen
gelten auch für die Festsetzungen gem. § 86 (4) BauO NW.

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO

(2)   Zulässig sind
1.    Wohngebäude,
2.    Geschäfts- und Bürogebäude,
3.    Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten*,
       Schank- und Speisewirtschaften sowie
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4.    sonstige Gewerbebetriebe,
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
6.    Gartenbaubetriebe,
7.    Tankstellen.

Nicht zulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i. V. m. § 1 (5) BauNVO 
8. Vergnügungsstätten.

Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO.

* Liste der nicht zentrenrelevanten Sortimente:
- Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör
- Bauelemente, Baustoffe
- Beleuchtungskörper, Lampen
- Beschläge, Eisenwaren
- Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten
- Boote und Zubehör
- Brennstoffe, Mineralerzeugnisse
- Büromöbel und -maschinen
- Erde, Torf
- Farben, Lacke
- Fliesen
- Fahrzeuge aller Art und Zubehör
- Gartenhäuser, -geräte
- Herde, Öfen
- Holz
- Installationsmaterial
- Küchen
- Möbel
- Pflanzen und Gefäße
- Rolläden, Markisen
- Werkzeuge
- Zäune
- Matratzen
- Tierfutter

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO

(2)   Zulässig sind
1.    Wohngebäude,
2.    Geschäfts- und Bürogebäude,
3.    Einzelhandelsbetriebe *,
       Schank- und Speisewirtschaften sowie
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4.    sonstige Gewerbebetriebe,
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
6.    Gartenbaubetriebe,
7.    Tankstellen.

Nicht zulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i. V. m. § 1 (5) BauNVO 
8. Vergnügungsstätten.

Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO.

* Einzelhandelsbetriebe sind 
- mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten (s. Liste oben) sowie
- mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem
  Schwerpunkt auf Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel, 
  Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nahrungs-
  mitteln) und einem ergänzenden nahversorgungsrelevanten
  Randsortiment (Drogerieartikel wie Wasch,- Putz-, Reinigungs-
  mittel u. ä. sowie Heim- und Kleintierfutter) sowie einem Rand-
  sortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante
  Sortimente umfasst, jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche
  einnehmen darf, zulässig.

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: "großflächiger Einzel-
handel - Nahversorgungszentrum" gem. § 11 BauNVO

Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamtverkaufsfläche von max.
3.200 qm und mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sortimenten.

Ebenerdige Stellplätze im festgesetzten Sonstigen Sondergebiet sind mit 
Einzelbäumen zu bepflanzen, um eine Begrünung und Beschattung 
des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 4 Stellplätze ist ein
Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, 
folgender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder
Stieleiche anzupflanzen.

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO
(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht überschreiten.
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann
zugelassen werden.)

Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO
bebaubarer Anteil des Baugrundstückes 

Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 (4) BauNVO

Zahl der Vollgeschosse (zwingend) gem. § 16 (4) BauNVO

offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO

abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO
Abweichend von der offenen Bauweise ist die Errichtung von 
Gebäuden über 50 m Länge zulässig.

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Mischfläche

Ebenerdige Stellplätze am Langenwiedenweg im Einmündungs-
bereich der Straße "Alter Keller" sind mit Einzelbäumen zu 
bepflanzen, um eine Begrünung und Beschattung 
des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 4 Stellplätze ist ein
Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, 
folgender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder 
Stieleiche anzupflanzen.

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Park + Ride

Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB
Besondere Zweckbestimmung: Zentraler Omnibus-Bahnhof / Park + Ride

Ebenerdige Stellplätze auf dem Park+Ride-Platz (Erweiterungs-
fläche) sind mit Einzelbäumen zu bepflanzen, um eine Begrünung 
und Beschattung des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 8
Stellplätze ist ein Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm 
Stammumfang, folgender Arten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, 
Esche oder Stieleiche anzupflanzen.

Mit Geh-,Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche gem. § 9 (1) 21 BauGB   
Begünstigter: Stadt Werl / Versorgungsträger

Baum ist gem. § 9 (1) 25 b BauGB zu erhalten

Flächen zum Anpflanzen von standortgemäßen Laubbäumen
und Sträuchern gem. § 9 (1) 25 a BauGB

SO

0,4

II

o

a

0,8

II

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Immissionsschutz

aktiver Schallschutz
Schallschutzwand (s. schalltechnische Untersuchung, Nov. 2015)

Grenze des Geltungsbereiches für aktive Schallschutzmaßnahmen 
Zum Schutz der Terrassen und Freiflächen werden in diesem Bereich Lärmschutzwände 
erforderlich soweit nicht durch andere Vorkehrungen ein entsprechender Schutz (z.B. durch 
Gebäudestellung) erreicht wird (s. schalltechnische Untersuchung v. Nov. 2015)

passiver Schallschutz
Gemäß den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung (Ingenieurbüro G. Hoppe, 
Essen, Nov. 2015) sind passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. 
Entsprechend der in diesem Gutachten dargestellten Lärmpegelbereiche ist gem. DIN 4109 
(Schallschutz im Hochbau) das jeweils erforderliche resultierende Schalldämmmaß 
(erf. R’w, res) an den Außenbauteilen (Dächer ausgebauter Dachgeschosse, Wände 
einschließlich Türen, Fenster, Rollladenkästen und Zusatzeinrichtungen wie z.B. 
Lüftungsvorrichtungen) von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen
in Beherbergungsbetrieben, Unterrichtsräumen, Büroräumen u. ä. entsprechend der
folgenden Tabelle einzuhalten.

Denkmalschutz und -pflege 
 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern von 
Werl, einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung des   
o. g. Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener 
Epochen bekannt. 
Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich hinein. 
Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der Aufdeckung 
bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die geplanten Erdarbeiten 
frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-
93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor 
allem des Mutterbodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Sandschaufel im rückwärtigen 
Verfahren abgetragen werden. Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu kurz-
fristigen Verzögerungen im Bauablauf kommen. 
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder 
naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen 
und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus 
erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) unverzüglich 
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bodendenkmal zu 
bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in 
Besitz zu nehmen. 
 
Sonstiges 
 
Die Norm DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), auf die in den textlichen Fest-
setzungen zum Immissionsschutz verwiesen wird, liegt bei der Stadtverwaltung Werl 
(Rathaus, Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt) zur Einsichtnahme für 
jedermann bereit. 

Nr. Wirtschafts- 
zweige (WZ 2008) 

Bezeichnung (Sortimente) max. Verkaufs-
fläche 

 
 

47.11.1; 47.2 
 
 
 
 
 
 

aus 47.75.0 
 

aus 47.76.2 

nahversorgungsrelevantes Kernsortiment 
mit dem Schwerpunkt auf Lebensmittel: 

- Nahrungs- und Genussmittel, Getränke 
  und Tabakwaren; Fach-Einzelhandel mit 
  Nahrungsmitteln 
 
ergänzendes nahversorgungsrelevantes 
Randsortiment mit deutlich unterge-
ordneter Verkaufsfläche 

- Drogerieartikel  
  (Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel u. ä.) 

- Heim- und Kleintierfutter 

insgesamt  
3.040 qm 

 
Randsortiment, welches zentrenrelevante 
und nicht zentrenrelevante Sortimente 
umfasst (z. B. Aktionsartikel) 

160 qm  
(5 % der Gesamt-
verkaufsfläche) 

Gesamtverkaufsfläche  3.200 qm 
Abgrenzung der Sortimente für SB-Märkte gem. Einzelhandelserlass NRW (2008) u. nach 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008, Statistisches Bundesamt 
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Bebauungsplan Nr. 102 
"Bahnhofsumfeld"

1:1.000
Stand: Nov. 2015
FB III - Abt. 61 - Re/Ha

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 (1) des BauGB vom Planungs-, 
Bau- und Umweltausschuss am 14.05.2009 beschlossen worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist am 25.06.2015 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde aufgrund 
des Beschlusses des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 14.05.2009 
durch Anhörung in der Zeit vom 27.05.2009 bis einschl. 01.07.2009 durchgeführt. 
 
Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am 18.05.2009 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 03.06.2009 zur 
Unterrichtung und Äußerung – auch im Hinblick auf den Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung – zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer 
Stellungnahme bis zum 10.07.2009 gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 19.08.2011 
zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 30.09.2011 
gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02.06.2015 
die Äußerungen aus den frühzeitigen Beteiligungsverfahren zur Kenntnis 
genommen und die Entwürfe des Planwerks und der Begründung zur Auslegung 
gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.  
 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie die nach Einschätzung der 
Wallfahrtsstadt Werl wesentlichen, vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen haben in der Zeit vom 20.07.2015 bis einschl. 28.08.2015 
öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind am 25.06.2015 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
ERNEUTE OFFENLEGUNG 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am             den 
Entwurf mit Begründung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ zur 
erneuten Auslegung und erneuten Einholung der Stellungnahmen gemäß § 4a (3) 
BauGB beschlossen. 
 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht haben gem.  
§ 4a (3) BauGB in der Zeit von          bis einschließlich             erneut öffentlich 
ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung, sowie Angaben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind am          ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 
 
Mit Schreiben vom        wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange mit einer Frist bis zum         erneut eingeholt. 
 
Werl, den 
 
 
……………………….. 
Bürgermeister 

ABWÄGUNG UND BESCHLUSS 
 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am                   die 
Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen und diesen 
Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am                       ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. § 10 
(3) BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der Dienststunden im Rathaus 
von jedermann eingesehen werden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
PLANUNTERLAGE 
 
Die Planunterlage, Stand Februar 2015, entspricht den Anforderungen des § 1 der 
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der städtebaulichen 
Planung ist geometrisch eindeutig. 
 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
öffentlich bestellter Vermessungsingeniur 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 102 " Bahnhofsumfeld " wurde aufgestellt von der Abt. 
Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
i.A. 

MI 1

Lärmpegel-
bereich 

maßgeblicher 
Außenlärm- 

pegel in dB(A) 

Bettenräume in 
Krankenstationen 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Über- 
nachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume u. ä. 

Büro- 
räume 1)  

u. ä. 

mind. erf. R’w, res des Außenbauteils in dB 
I = 55 35 30 - 
II 56 – 60 35 30 30 
III 61 – 65 40 35 30 
IV 66 – 70 45 40 35 
V 71 – 75 50 45 40 
VI 76 – 80 2) 50 45 
VII > 80 2) 2) 50 

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den 
Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenpegel leistet, 
werden keine Anforderungen gestellt. 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 

 

 

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO

(2)   Zulässig sind
1.    Wohngebäude,
2.    Geschäfts- und Bürogebäude,
3.    Einzelhandelsbetreibe, Schank- und Speisewirtschaften sowie
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
4.    sonstige Gewerbebetriebe,
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle,
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i. V. m. § 1 (5) BauNVO 
6. Gartenbaubetriebe,
7. Tankstellen und
8. Vergnügungsstätten.

Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO.

Für besonders ruhebedürftige Räume (z. B. Übernachtungsräume), die ausschließlich 
Fenster auf Lärm zugewandten Gebäudeseiten aufweisen sind zusätzlich schallgedämmte 
und motorisch betriebene Lüftungseinrichtungen notwendig, die auch bei geschlossenen 
Fenstern eine ausreichende Raumlüftung gewährleisten. Diese Lüftungselemente müssen
in Verbindung mit den Fenstern bzw. Außenwänden die festgesetzten schalltechnischen 
Anforderungen erfüllen.
Im Baugenehmigungsverfahren ist gem. Runderlass des Ministeriums für Bauen und 
Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109  eine ausreichende 
Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. Beim Nachweis einer tatsächlich 
geringeren Geräuschbelastung einer Gebäudeseite kann vom festgesetzten Schalldämm-
maß abgewichen werden.  Bei neu zu errichtenden Gebäuden sollten aus schalltechnischer 
Sicht günstige Grundrisslösungen (Aufenthaltsräume auf der Schall abgewandten Seite) 
vorgesehen werden.

Die für die Zuordnung der Lärmpegelbereiche maßgebliche Ergänzung der 
schalltechnischen Untersuchung ist als Anlage 1 der Begründung beigefügt.

NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN

Baudenkmal

Bahnanlage (Deutsche Bundesbahn)

KENNZEICHNUNG

Fläche, deren Boden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet ist gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

vorhandene Grundstücksgrenzen

vorhandene Gebäude

geplante Straßenaufteilung

Eisenbahngleise

geplanter Fußgängertunnel

Bahnübergang für Fußgänger- und RadfahrerF + R
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Teil I  
 
1. Räumliche Einordnung des Plangebietes 
 
Das Plangebiet grenzt nördlich an den historischen Stadtkern an und erstreckt sich im Be-
reich des Bahnhofes der Stadt Werl auf ca. 7,15 ha. Es wird begrenzt durch die Straße An 
der Kleinbahn im Norden, durch die Hammer Straße im Westen und durch die Grafenstraße 
im Süden. Außerdem tangieren die Brandisstraße und der Langenwiedenweg im Nord-
Westen sowie die Industriestraße im Osten das Plangebiet. Zudem wird es von der Bahnlinie 
Dortmund - Unna - Werl - Soest in West-Ost-Richtung durchschnitten.  
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches kann dem nachstehenden Übersichtsplan 
entnommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102 wird eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals 
verfolgt. Ziele sind:  

- die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges im Verlauf des Langenwiedenweges 
durch den Bau einer Bahnunterführung und eine damit verbundene Umgestaltung der 
verkehrlichen Situation, 

- die Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Bahnhofsumfeld und die Reaktivie-
rung brachgefallener Bahnflächen nördlich des Bahnhofes durch ein Nahversorgungs-
zentrum und 

- die Umgestaltung des Bahnhofes 
 
Der geplante Bau einer Bahnunterführung im Bereich des Langenwiedenweges, einer wich-
tigen innerstädtischen Verkehrsachse, ist seit mehreren Jahrzehnten Gegenstand städti-
scher Planungen und im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ festgesetzt. Der Bebauungsplan Nr. 102 überlagert größtenteils den rechts-
kräftigen Bebauungsplan Nr. 33. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ außer Kraft. 
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3. Bisherige Entwicklung und derzeitige Situation im Planbereich 
 

3.1. Planerische Rahmenbedingungen 
 
Entsprechend des Gebots nach § 8 (2) BauGB den Bebauungsplan aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln wurde in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schusses der Stadt Werl am 21.06.2011 beschlossen, das Verfahren zur 79. Änderung des 
Flächennutzungsplanes einzuleiten. Der Bebauungsplan wird gem. § 8 (3) BauGB im Paral-
lelverfahren zur Flächennutzungsplanänderung aufgestellt. 
 
Landes- und Regionalplanung 

 
Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest 
und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich einen allgemeinen Siedlungsbe-
reich (ASB), einen Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) sowie einen 
Schienenweg für den überregionalen und regionalen Verkehr mit Haltepunkt dar. 
 
Die Bauleitplanung ist gem. § 1 (4) BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl sind für den Änderungsbereich 

- gemischte Bauflächen gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO / Mischgebiete gem. § 1 (2) Nr. 6 
BauNVO sowie 

- Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge (Bahnan-
lage, örtliche vorhandene und geplante Hauptverkehrsstraße) gem. § 5 (2) Nr. 3 BauGB 

dargestellt. 
 
Die getroffenen Festsetzungen weichen von den Darstellungen im wirksamen Flächennut-
zungsplan ab. 
 
Als Bahnanlage dargestellte Flächen wurden teilweise gem. § 23 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes (AEG) von Bahnbetriebszwecken freigestellt und damit in die kommunale Pla-
nungshoheit der Stadt Werl überführt. Vor diesem Hintergrund sollen Teilflächen für den 
überörtlichen Verkehr (Bahnanlage) 

- in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung: großflächiger Einzelhandel „Nahver-
sorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m² gem. § 1 (1) Nr. 4 
BauNVO (nord-östlicher Teilbereich), 

- geringfügig in eine gewerbliche Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 3 BauNVO (nord-östlicher 
Teilbereich), 

- geringfügig in eine gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO (süd-östlicher Teil-
bereich) und 

- in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB (nordöstlicher und südöstlicher Teilbe-
reich) 

umgewandelt werden. 
 
Zudem wird die Umwandlung 

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine gemischte Bauflächen gem. § 1 (1) Nr. 2 
BauNVO (nord-westlicher Teilbereich), 

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung: großflächiger Einzelhandel „Nahversorgungszentrum“ mit einer Gesamtverkaufs-
fläche von max. 3.200 m² gem. § 1 (1) Nr. 4 BauNVO (nord-östlicher Teilbereich), 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 

Seite 6 von 35 

- der als Mischgebiet dargestellten Fläche in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11  
BauGB (südlicher) Teilbereich, 

- der dargestellten Fläche für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptver-
kehrszüge mit der Zweckbestimmung Zentraler Omnibusbahnhof in eine Verkehrsfläche 
gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB und in eine gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO 
(süd-östlicher Teilbereich) sowie 

- der dargestellten Fläche für den überörtlichen Verkehr „Bahnanlage“ gem. 5 (2) Nr. 3 
BauGB in eine Verkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB und in eine gemischte Bauflä-
che gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO (süd-östlicher Teilbereich) 

verfolgt. 
 
Die 79. Flächennutzungsplanänderung ist an die Ziele der Raumordnung gem. § 34 Landes-
planungsgesetz NRW angepasst. 
 
Einzelhandelskonzept 
 
Im Rahmen der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE Unternehmensbera-
tungs GmbH, Köln, 2005) wurde ein Zentrenkonzept für die Stadt Werl erarbeitet. Die Innen-
stadt ist als Hauptzentrum dargestellt. Ergänzend dazu wurden fünf Nahversorgungsschwer-
punkte, ein regionaler Möbelstandort und drei Ergänzungsstandorte vorgeschlagen. 
Im Plangebiet befindet sich der in der Strukturuntersuchung aufgeführte „Nahversorgungs-
schwerpunkt Nord“. Er besteht gegenwärtig aus dem Rewe-Supermarkt am Langenwieden-
weg und wird durch den an der Belgischen Straße gelegenen Discounter Aldi ergänzt. Beide 
Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln liegen räumlich voneinander getrennt, so dass 
eine Kombination von Vollsortimenter (Rewe) und Discounter (Aldi) erschwert wird. Hinzu 
kommt, dass der vorhandene Rewe-Markt an seinem derzeitigen Standort nur eingeschränkt 
in der Lage ist, eine den Marktanforderungen gerecht werdende Erweiterung vorzunehmen. 
Vor diesem Hintergrund wird das Ziel verfolgt, im nördlichen Stadtgebiet eine marktfähige, 
wohnortnahe Versorgungseinheit zu schaffen. Hierzu wird in der Strukturuntersuchung (s. S. 
71 - 72) folgende Aussage getroffen: „Aus gutachterlicher Sicht sollte der Versorgungs-
schwerpunkt daher im Rahmen der Ausweisung eines SO-Gebietes planungsrechtlich abge-
sichert werden, dessen Sortimente wie folgt zu begrenzen sind: 

- Zweckbestimmung „Nahversorgungsschwerpunkt“ mit Lebensmittel-Supermarkt,  
 Getränkemarkt und Lebensmittel-Discounter, 
- max. Gesamtverkaufsfläche 3.500 m², dabei je Einzelbetrieb max. 1.500 m² Verkaufs- 
 fläche (Begründung: die Realisierung nur eines größeren Anbieters, etwa eines Verbrau- 
 chermarktes ist an diesem Standort mit Blick auf die städtebaulichen Ziele am Standort  
 Wulf-Hefe nicht erwünscht.), 
- Begrenzung der zentrenrelevanten Randsortimente auf max. 10 % der Gesamtfläche  
 (350 m² Verkaufsfläche) bzw. max. 200 m² Verkaufsfläche je Einzelbetrieb  
 (Begründung: die Realisierung von fachmarktähnlichen Verkaufseinheiten für andere Sor- 
 timente als Nahrungs- und Genussmittel und Getränke ist an diesem Standort mit Blick  
 auf die Ziele der Innenstadtentwicklung nicht erwünscht.)“ 
 
Sanierungssatzung 
 
Das Plangebiet liegt überwiegend im Bereich der Sanierungssatzung „Bahnhofsumfeld“.  
Das Sanierungsgebiet ist in die Teilflächen A (ca. 33.000 m² nördlich der Bahn) und B      
(ca. 13.000 m² südlich der Bahn) unterteilt. Ziele der Sanierungssatzung sind u. a., den 
Stadtbild prägenden Bestand zu sichern, städtebauliche Missstände zu beheben und damit 
das Bahnhofsumfeld aufzuwerten. Durch die zukünftigen Nutzungen sollen brach gefallene 
Teilbereiche neu belebt werden. Des Weiteren sind die verkehrlichen Belange neu zu regeln. 
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rechtskräftige Bebauungspläne 
 
Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ (seit 1990 rechtskräftig) 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ liegt, bis auf eine 
nord-östlich gelegene Teilfläche, innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“, der im Jahr 1990 rechtskräftig geworden ist. Planungsziel des rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge durch die 
Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des Langenwiedenweges und einer Bahnun-
terführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Hammer Straße, um u. a. die ver-
kehrliche Anbindung des nördlichen Stadtbereiches an die Innenstadt zu verbessern. 
Dieser Planungsansatz leitet sich aus dem Generalverkehrsplan von 1970 bzw. 1982 (Fort-
schreibung) ab. Untersuchungen zum Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Werl aus dem 
Jahr 1993 von dem Büro für Stadt- und Verkehrsplanung (BSV) Baier bekräftigen, dass die 
Verbindung Hammer Straße - Grafenstraße durch den Neubau einer Bahnunterführung vor-
rangig betrachtet werden sollte. Vor dem Hintergrund Bahnübergänge aus Gründen der Si-
cherheit zu beseitigen (§ 3 Eisenbahnkreuzungsgesetz) liegt ein Rückbau der beiden Bahn-
übergänge auch im Interesse der Bahn bzw. des Bundes. 
 

 
Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 
In dem Bebauungsplan Nr. 33 ist die verkehrliche Verknüpfung der Grafenstraße mit der 
Hammer Straße durch eine Bahnunterführung vorgesehen. Der südliche Teil der Hammer 
Straße wird abgebunden und durch eine neue Trasse sowie einen Kreuzungspunkt an den 
Langenwiedenweg angebunden. Der Kreuzungspunkt befindet sich im Trogbauwerk der vor-
gesehenen Bahnunterführung Langenwiedenweg an der nahezu tiefsten Stelle. Bedingt 
durch das Trogbauwerk wird die Brandisstraße abgebunden und mit einer Wendemöglichkeit 
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versehen. Durch die Verknüpfung der Hammer Straße mit der Grafenstraße durch eine 
Bahnunterführung ist der Bahnübergang Hammer Straße für den Autoverkehr entbehrlich. 
Um jedoch die Durchlässigkeit für Radfahrer und Fußgänger zu erhalten und ihnen Umwege 
zu ersparen, ist für diese Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle eine Fußgänger- und Rad-
fahrerunterführung festgesetzt. Die restliche Verkehrsfläche der Hammer Straße ist für die 
Andienung der angrenzenden Grundstücke als Mischfläche mit Wendemöglichkeit im Be-
reich des ehemaligen belgischen Kinos (heute Kurparkresidenz) dargestellt. Außerdem ist 
eine Abbindung der Straße Alter Keller vom Langenwiedenweg vorgesehen. Sie ist als 
Mischfläche mit Wendemöglichkeit ausgewiesen. 
Die verkehrliche Erschließung des nördlich der Bahnlinie festgesetzten Mischgebietes erfolgt 
über die Straße An der Kleinbahn bzw. über eine Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung: 
Mischfläche, die parallel zum Langenwiedenweg verläuft. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 sind der nördlich an die Bahnlinie angren-
zende ehemalige Güterbahnhof sowie der zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) und der Bahn-
hofsvorplatz südlich der Bahnlinie als Bahnanlage festgesetzt. 
 
Im Jahr 2001 wurde die ursprüngliche Planung überarbeitet bzw. eine kostengünstigere Va-
riante entwickelt und auf dieser Grundlage in der Sitzung des Planungsausschusses am 
19.02.2002 der Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ gefasst.  
Der Planungs- und Bauausschuss der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 14.05.2009 die 
Beschlüsse zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg" vom 19.02.2002 und zur Abgrenzung des Änderungsbereiches vom 
17.04.2007 aufgehoben und den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“, der den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 größtenteils überlagert, 
gefasst. 
 
Bebauungsplan Nr. 52 „Olakenweg / An der Kleinbahn“(seit 1994 rechtskräftig) 
 
Im Norden grenzt der Bebauungsplan Nr. 52 „Olakenweg / An der Kleinbahn“ an das Plan-
gebiet. Im westlichen und nördlichen Teil des Bebauungsplanes Nr. 52 ist ein Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Im süd-östlichen Teil sind Mischgebiete (MI W und MI G) ausgewie-
sen. Der Bebauungsplan Nr. 52 wurde aufgestellt, um in diesem Bereich planungsrechtliche 
Voraussetzungen zu schaffen, die die Innenstadt in ihrer Funktion als Hauptzentrum nicht 
schwächen, insbesondere unter Berücksichtigung der angrenzenden Bereiche (z. B. südlich 
angrenzendes Mischgebiet, in dem u. a. Einzelhandelsnutzungen mit zentrumstypischen 
Sortimenten zulässig sind, s. Bebauungsplan Nr. 33). 
 
Bebauungsplan Nr. 45 „Grafenstraße“ (seit 1979 rechtskräftig) 
 
Süd-östlich grenzt der Bebauungsplan Nr. 45 „Grafenstraße“ an den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 102 an. Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes Nr. 45 ist ein 
Gewerbegebiet mit eingeschränkter Nutzung ausgewiesen. Westlich sind beidseitig der „Gra-
fenstraße“ Mischgebiete festgesetzt. Außerdem sind Gemeinbedarfsflächen (Feuerwehr, 
Stadtwerke, Stadthalle und Kapelle) ausgewiesen. Grund für die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes war u. a. die Errichtung der Stadthalle. 
 
Bebauungsplan Nr. 49 „Kurpark“ (seit 1981 rechtskräftig) 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 „Kurpark“ erstreckt sich über den westlich 
an die Hammer Straße angrenzenden Kurpark. Östlich des Bebauungsplanes Nr. 49 sind im 
Bereich der Hammer Straße in die Parkanlage integrierte Mischgebiete ausgewiesen.  
Im Westen und Süden sind entlang der Straßenzüge Salinenring und Lüenbrink sowie an der 
Erbsälzerstraße Allgemeine Wohngebiete festgesetzt. 
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Verkehr 
 
In den beiden nachfolgenden Plänen ist das vorrangige Straßennetz vor und nach 1990 dar-
gestellt. Anhand der Liniendicken sind die Verkehrsbelastungen zu erkennen. Der Rahmen 
kennzeichnet die Lage des Bahnhofes mit seinem Umfeld. 
 
Verkehr vor 1990                Verkehrsentwicklung nach 1990 

 
 
Hohe Verkehrsbelastungen zeigen sich auf den beiden Bundesautobahnen 44 und 445, auf 
der Bundesstraße 1 und auf den folgenden Verbindungen vom Stadtgebiet südlich der 
Bahntrasse in den nördlichen Siedlungsbereich:  

- Salinenring - Hammer Straße,  
- Hedwig-Dransfeld-Straße - Grafenstraße - Bahnhofstraße - Hammer Straße,  
- Hedwig-Dransfeld-Straße - Grafenstraße - Langenwiedenweg, 
- Hedwig-Dransfeld-Straße - Schützenstraße - Industriestraße 
 
In den letzten Jahren hat sich das vorrangige Straßennetz weiterentwickelt. So wurde 1998 
der Hansering zwischen der Scheidinger Straße und der Straße Am Maifeld gebaut (Nr. 1). 
2003 wurde die Südumgehung B 1 fertig gestellt und frei gegeben (Nr. 2). Im Jahr 2008 wur-
de die Bahnunterführung Schützenstraße und der Anschluss der B 516 an die A 44 eröffnet 
(Nr. 3, 4). Im Jahr 2012 erfolgte der Bau der Wulf-Hefe-Spange (Nr. 5) und 2013 wurde die 
Ostumgehung Büderich (Nr. 7) fertig gestellt. Für die nächsten Jahre sind die Erweiterung 
des Hanserings bis zur B 63 / K 18 und die Weiterführung der BAB 445 (Nr. 6) geplant.  
Außerdem ist eine Bedarfslinie als Verbindung zwischen der Bundesstraße 1 und dem Han-
sering dargestellt (Nr. 8). Jedoch ist die Ostumgehung aus finanziellen und ökologischen 
Gründen in absehbarer Zeit nicht realisierbar. 
 
Der Abzug des Militärs nach 1990 und die Entwicklung des vorrangigen Verkehrsnetzes be-
wirkten eine Verlagerung der Verkehrsströme. Dies führte zu einer Abnahme der Verkehrs-
belastungen in der Kernstadt. Verkehrszählungen belegen, dass der Verkehr auf der Ham-
mer Straße und auf dem Langenwiedenweg und damit auch an den beiden Bahnübergängen 
von 1991 - 2007 um über 30 % abgenommen hat. Dennoch sind die Hammer Straße und der 
Langenwiedenweg wichtige Verbindungen zwischen dem nördlichen und südlichen Stadtge-
biet. Sie werden in ihrer Funktion als Haupterschließungsstraßen mit Anschluss an den Han-
sering (Nordumgehung) bzw. an die BAB 445 durch die kreuzende Bahntrasse, die täglich 
von regelmäßig verkehrenden Personen- sowie von Güterzügen befahren wird, beeinträch-
tigt. 
Am 26.03.2009 wurde im Bahnhofsumfeld eine Verkehrszählung durchgeführt und auf dieser 
Grundlage ein verkehrstechnisches Gutachten (Planungsbüro für Verkehrstechnik - PVT, 
Essen, April 2009) erstellt. Aus dem Gutachten gehen u. a. die heutigen sowie zu erwarten-
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A 445 

A 44 

A 445 

A 44 

B 1 
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den Verkehrsbelastungen im Bahnhofsumfeld nach Fertigstellung der Bahnunterführung 
Langenwiedenweg und unter Berücksichtigung des geplanten Nahversorgungszentrums 
hervor. Im Vergleich zu früheren Zählungen hat sich gezeigt, dass die 2008 fertig gestellte 
Bahnunterführung Schützenstraße keine gravierenden Auswirkungen auf die Verkehrsbelas-
tungen im Bahnhofsumfeld bzw. am Bahnübergang Langenwiedenweg hat. 
In Bezug auf den Schwerverkehr wurde festgestellt, dass der Anteil des Schwerverkehrs im 
Bahnhofsumfeld im Durchschnitt unter 5 % liegt. 
Weiterhin wurden in dem verkehrstechnischen Gutachten vor dem Hintergrund der geplanten 
Bahnunterführung Langenwiedenweg und des geplanten Nahversorgungszentrums die vor-
gesehenen Kreisverkehre nördlich und südlich der Bahnunterführung Langenwiedenweg 
sowie der Knotenpunkt Langenwiedenweg / An der Bundesbahn auf ihre Leistungsfähigkeit 
hin überprüft und Ausgangswerte für eine Geräuschimmissionsuntersuchung ermittelt. 
Für die vorgesehenen Kreisverkehre nördlich und südlich der geplanten Bahnunterführung 
Langenwiedenweg und für den Knotenpunkt Langenwiedenweg / An der Bundesbahn konn-
ten die bereits in dem Gutachten aus November 2007 ermittelten guten Leistungsfähigkeiten 
bestätigt werden. 
 
Grundsätzlich wird mit der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg eine sichere und 
leistungsfähige Verkehrsführung hergestellt, die insbesondere unter der Annahme, dass der 
Güterverkehr zunehmen wird, größere Bedeutung erlangt. 
 
Auf dem Streckenabschnitt Unna - Soest sind in beide Richtungen täglich jeweils 34 Perso-
nenzüge unterwegs. Die Prognose für 2015 liegt entsprechend der nachfolgenden Tabelle 
bei 35 Personenzügen. Für den Güterverkehr werden 7 bzw. in die Gegenrichtung 14 Güter-
züge verzeichnet. Es wird prognostiziert, dass sich der Güterverkehr auf dieser Strecke bis 
2015 nahezu vervierfacht (27) bzw. in die Gegenrichtung ca. um die Hälfte (20) zunimmt. 
 

 
 
Zahlen aus dem Jahr 2013 belegen, dass sich die Anzahl der Personenzüge im Vergleich 
zum Jahr 2009 auf dem Streckenabschnitt Unna - Soest in beide Richtungen von täglich 34 
auf 35 bzw. 37 erhöht hat. Der Güterverkehr ist hingegen gleich geblieben bzw. hat in die 
Gegenrichtung von täglich 14 auf 9 Güterzüge abgenommen. Dennoch wird angenommen, 
dass sich der Güterverkehr bis zum Jahr 2025 von täglich 7 bzw. 9 (Gegenrichtung) auf 32 
bzw. 38 (Gegenrichtung) erhöht. 
 
Strecke 2103 (Streckenabschnitt Unna - Soest) 
IST 
(2013) 

Richtung Gegenrichtung ges. 

 SPFV SPNV SGV Summe SPFV SPNV SGV Summe  
22:00 - 06:00 0 6 1 7 0 6 7 13  
06:00 - 22:00 0 31 6 37 0 29 2 31  
 0 37 7 44 0 35 9 44 88 
Prognose 2025          
 SPFV SPNV SGV Summe SPFV SPNV SGV Summe  
22:00 - 06:00 0 2 13 15 0 3 15 18  
06:00 - 22:00 0 32 19 51 0 31 23 54  
 0 34 32 66 0 34 38 72 138 

Quelle: DB Netz AG 

Quelle: DB Netz AG 
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Auswirkungen der Planung 
 
Aus dem verkehrstechnischen Gutachten (Planungsbüro für Verkehrstechnik - PVT Essen, 
April 2009; Fortschreibung PVT, Essen, Oktober 2015) geht hervor, dass durch die Bünde-
lung des Verkehrs im Bereich der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg und die 
vorgesehene Abbindung der Brandisstraße sowie unter Berücksichtigung des geplanten 
Nahversorgungszentrums von einer erheblichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf 
dem Langenwiedenweg ausgegangen werden muss. Auf den anderen Straßen (z. B. Gra-
fenstraße und Bahnhofstraße) sind geringere Verkehrszunahmen und z. T. auch Verkehrs-
abnahmen (südlicher Teil der Hammer Straße und Brandisstraße) zu erwarten. 
 
Hinsichtlich des Schwerverkehrs kann lt. Gutachten davon ausgegangen werden, dass sich 
bei Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg aufgrund der vorhandenen kom-
fortablen Umgehungsstraßen und der Autobahnanbindungen im Süden und Westen keine 
gravierenden Änderungen ergeben werden. Es wird zwar eine neue direkte Verbindung ge-
schaffen, die jedoch im Vergleich zu den vorhandenen Umgehungsstraßen aufgrund ihrer 
innerstädtischen Lage nicht attraktiv ist. 
 
Verfahren  
 
entscheidende Ausgangspunkte 
 
Im Jahr 2005 wurden verschiedene Varianten einer Bahnquerung untersucht, was zu dem 
Ergebnis führte, dass eine Bahnunterführung im Bereich des Langenwiedenweges bzw. 
Bahnhofes am sinnvollsten ist. Ein Ausbau der vorhandenen Bahnunterführung Salinenring 
oder eine Umlegung des Verkehrs zu der im Jahr 2008 fertig gestellten Bahnunterführung 
Schützenstraße stellen keine Alternativen zur geplanten Bahnunterführung Langenwieden-
weg dar. Dies begründet sich u. a. damit, dass durch Umwege und Verkehrsverlagerungen 
erhebliche Probleme in der Abwicklung der Verkehre entstehen würden, was zu städtebauli-
chen Konflikten führen kann. So würde z. B. mit einem Ausbau der Bahnunterführung Sali-
nenring und einem damit verbundenen höheren Verkehrsaufkommen die Wohnqualität im 
Umfeld erheblich abnehmen und der Bereich der Schulen gefährdet werden. 
Der Rat der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 15.09.2005 beschlossen, den Beschluss zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vom 19.02.2002 aufrechtzuerhalten sowie auf der 
Grundlage der Bahnunterführung Langenwiedenweg die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes 
weiterzuführen. Ergänzend dazu fasste der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2005 u. a. den 
Grundsatzbeschluss zur Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums nördlich der Bahnlinie. 
Folglich wurde eine Vergrößerung des Geltungsbereiches nach Osten vorgenommen und in 
der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am 17.04.2007 auf der Grundlage des Be-
schlusses zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vom 19.02.2002 die Abgrenzung 
des Änderungsbereiches beschlossen. 
 
Da es sich heute um eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals handelt, hat der 
Planungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 14.05.2009 den Beschluss zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ aufgehoben und die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ beschlossen. Neben der ge-
planten Bahnunterführung Langenwiedenweg wird die Aufwertung weitgehend brachliegen-
der Flächen nördlich der Bahnlinie, z. B. durch die Entwicklung eines Nahversorgungszent-
rums, sowie des südlich der Bahnlinie gelegenen Bahnhofsvorplatzes verfolgt. Des Weiteren 
sind in Verbindung mit der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg die Umgestal-
tung der verkehrlichen Situation und eine Neuordnung der an die Straßenräume angrenzen-
den Bereiche verbunden. 
 
Die im Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzte Fußgänger- und Radfahrerunterführung Hammer 
Straße entspricht nicht den aktuellen Vorgaben der Barrierefreiheit. Daher wurde sie in den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 mit einbezogen. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 

Seite 12 von 35 

Aufgrund der komplexen Zusammenhänge wurde am 12.01.2009 im Kulturbahnhof eine öf-
fentliche Informationsveranstaltung durchgeführt, in der die aktuellen Planungen im Bahn-
hofsumfeld vorgestellt und näher erläutert wurden. Da sich eine barrierefreie Gestaltung der 
Fußgänger- und Radfahrerunterführung Hammer Straße als schwierig erwiesen hat, wurden 
in der Informationsveranstaltung mögliche Alternativen erörtert. Dabei wurde ein höhenglei-
cher Bahnübergang für Fußgänger und Radfahrer favorisiert. 
 
Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren wurde ein Verfahren zur Freistellung von Bahnbe-
triebszwecken für die südlich der Bahnlinie gelegenen Flächen (Bahnhofsvorplatz, Zentraler 
Omnibusbahnhof, Park+Ride-Platz) durchgeführt. Die entsprechende Freistellung erfolgte 
mit Bescheid vom 20.05.2011. Die nördlich an die Bahnlinie angrenzende Fläche (Gemar-
kung Werl, Flur 6, Flurstück 498) wurde bereits Mitte Juli 2007 von Bahnbetriebszwecken 
freigestellt. 
Das Bahnhofsgebäude wurde nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt und wird daher als 
„Bahnanlage“ dargestellt. 
Im Zuge des Rückbaus des 4. und 5. Gleises im Bereich des Plangebietes durch die Deut-
sche Bahn, werden Flächen frei, die z. B. vom Investor des Nahversorgungszentrums erwor-
ben und genutzt werden könnten. Diese Flächen müssten im Zuge der weiteren Planungen 
ebenfalls entwidmet werden. 
 
weitere Schritte 
 
Für die weitere Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg ist ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan Voraussetzung. Des Weiteren fordert die Bahn den Abschluss einer Planungs-
vereinbarung. In dieser Planungsvereinbarung werden die Grundlagen, der Umfang und die 
Durchführung der Planung mit den erforderlichen Voruntersuchungen sowie die Kostentra-
gung dafür festgelegt. Gleichzeitig wird mit der Planungsvereinbarung von den Vertragspart-
nern Bahn und Stadt bestätigt, dass die Maßnahme grundsätzlich gewollt ist. 
Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 102 und Abschluss der Planungsvereinbarung 
kann die Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg fortgesetzt werden. Außerdem 
können die Unterlagen für die erforderliche Kreuzungsvereinbarung zwischen Bahn und 
Stadt sowie für die Antragsstellung beim Eisenbahnbundesamt (EBA) zur Planfeststellung 
bzw. Plangenehmigung fertiggestellt werden. Die Planfeststellung bzw. Plangenehmigung ist 
für das gesamte Trogbauwerk im Bereich des „Langenwiedenweges“ sowie für den Bahn-
übergang Hammer Straße, der für Fußgänger und Radfahrer weiterhin geöffnet bleiben und 
lediglich für den Kfz-Verkehr gesperrt werden soll, erforderlich. Dementsprechend sind u. a. 
das Trogbauwerk und der Bahnübergang Hammer Straße im Bebauungsplan als Bahnanla-
ge dargestellt. Den Antrag stellt die DB Netz AG als Infrastrukturunternehmen beim EBA. 
Des Weiteren sind Finanzierungs- bzw. Förderanträge zu stellen und die erforderlichen Mittel 
bei Bund, Bahn, Land und Stadt einzuplanen. Danach kann mit der Ausschreibung, der 
Vergabe und dem Bau der Bahnunterführung begonnen werden. 
 
In Bezug auf das geplante Nahversorgungszentrum ist beabsichtigt, mit der Veräußerung 
des Geländes zu beginnen, wenn die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sind. 
Mit dem Investor werden dann Vereinbarungen zur Erschließung, zu den Kosten etc. getrof-
fen. 
 

3.2. Städtebaulicher Bestand 
 
Plangebiet 
 
Der nördliche Teilbereich des Plangebietes ist gekennzeichnet durch Wohnnutzung, Dienst-
leistungsangebote und Handwerksbebetriebe. Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofes 
befinden sich große ungenutzte Freiflächen. Der südliche Teilbereich des Plangebietes ist 
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geprägt durch das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude und seinen Vorplatz, den Zentralen 
Omnibusbahnhof (ZOB) sowie den Park+Ride-Platz (P+R). 
 
Umgebung 
 
Der nördlich an das Plangebiet angrenzende Bereich ist hauptsächlich durch Wohn- und 
Gewerbenutzung geprägt. Südlich grenzen Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude sowie das 
Polizeigebäude an das Plangebiet an. Entlang der Hammer Straße haben sich verschiedene 
Betriebe angesiedelt, wie z. B. der Mineralöl- und Holzhandel Rubart, die KFZ-Werkstatt 
Hellmich, der Reifenservice Lütke sowie der Klavierbetrieb Ax. 
Außerdem befindet sich im Bereich Langenwiedenweg / Brandisstraße ein Rewe-Markt, der 
am derzeitigen Standort aufgrund der begrenzten Grundstücksgröße eingeschränkte Ent-
wicklungsperspektiven hat. 
 

3.3. Natur und Landschaft 
 
In dem seit dem 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungs-
bereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet darge-
stellt. Landschaftsrechtliche Schutzausweisungen bestehen nicht. 
 
Artenschutz 
 
Im September 2009 wurde durch das Planungsbüro LökPlan ein artenschutzrechtliches 
Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 102 erstellt, dass durch das Büro im Oktober 2015 
überarbeitet wurde, um auf Grundlage der aktuellen rechtlichen Vorgaben (Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes, zuletzt im Juli 2013 und entsprechende Anpassung des Land-
schaftsgesetzes NRW, aktueller Stand 16.03.2010 sowie der zugehörigen Verwaltungsvor-
schriften, VV Artenschutz, Stand 15.09.2010) festzustellen, ob im Eingriffsbereich streng 
geschützte bzw. planungsrelevante Arten vorkommen und ob durch die Umsetzung der Pla-
nung Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich zu 
berücksichtigenden streng geschützten Arten in NRW („planungsrelevante Arten“) ausgelöst 
werden. 
Zur Beurteilung der planungsrelevanten Arten wurde das Fachinformationssystem (FIS) „Ge-
schützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (http://www.naturschutzinformationennrw.de/arten-
schutz/ de/start) des LANUV (2015) zu den bislang bekannten Vorkommen ausgewertet. 
Hier wird für jeden Messtischblatt-Quadranten (MTB-Q) in Nordrhein-Westfalen eine aktuelle 
Liste aller im Bereich des MTB nach dem Jahr 1990 nachgewiesenen planungsrelevanten 
Arten angegeben. Die Abfrage erfolgte für die Messtischblatt-Quadranten 4413-1 und 4413-2 
„Werl“. In der Tabelle 1 auf S. 9 der Artenschutzprüfung (aktualisierte Fassung, Oktober 
2015, LökPlan, Anröchte) sind die nach dem FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 
zu erwartenden bzw. potentiell vorkommenden planungsrelevanten Tierarten aufgeführt. Es 
handelt sich dabei insgesamt um Vorkommen von 42 Arten: 8 Säugetier- bzw. Fledermaus-
arten sowie 34 Vogelarten. Weitere Fundortangaben wurden bereits im Jahr 2009 bei der 
Biologischen Station im Kreis Soest bzw. der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umwelt-
schutz im Kreis Soest e.V. sowie der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Soest nach-
gefragt und im Oktober 2015 aktualisiert. Überdies wurden Geländebegehungen durch das 
Planungsbüro LökPlan vorgenommen. 
 
Bei Umsetzung der Planung werden Gehölze, die potenziell als Horst- oder Höhlenbaum 
verschiedener Vogelarten bzw. als Quartierbaum von Fledermausarten dienen können, be-
seitigt und Gebäude, die potentiell Quartiere für diese Arten bieten können, abgebrochen, 
jedoch gibt es nach den aktuell vorliegenden Erkenntnissen keine konkreten Hinweise auf 
das Vorkommen der o. g. Arten im Bebauungsplangebiet. 
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Maßnahmen 
 
Aus Vorsorgegründen und zur Risikominimierung ist im Zuge der Umsetzung des Bebau-
ungsplanes eine landschaftsökologische Baubegleitung vorzusehen, die bei der Rodung 
entsprechender Bäume und dem Abriss der Gebäude sicherstellt, dass etwaig doch be-
troffene Individuen planungsrelevanter Arten soweit als möglich geschützt und ggf. umgesie-
delt werden. Das heißt, dass unmittelbar vor den Abbruch- und Fällarbeiten eine Kontrolle 
erfolgen sollte, die sicherstellt dass keine Tiere direkt betroffen werden. Dabei sollte auf 
Fraß- und Kotspuren, Urinflecken sowie tote Tiere und offensichtliche Hangplätze geachtet 
werden. Die Abrissarbeiten der Gebäude sollten vorzugsweise im Oktober / November 
durchgeführt und abgeschlossen werden um eine mögliche Gefährdung von Fledermäusen 
in ihrem Winterquartier auszuschließen. 
 
Die bei Rodungsarbeiten anfallenden Stämme sollten teilweise als stehendes und liegendes 
Totholz an geeigneter Stelle im B-Planbereich oder seines unmittelbaren Umfeldes (z. B. im 
Bereich des Kurparkes) eingebracht werden, um auch zukünftig ein Quartierpotential anzu-
bieten. Darüber hinaus können im Rahmen des Neubaus von Gebäuden und der Anpflan-
zung von Gehölzen Maßnahmen einbezogen werden, die geeignete Nist- und Quartiermög-
lichkeiten für die o. g. Arten anbieten. Hierzu wird auf die Abb. 11 und Abb. 12 auf S. 29 und 
30 der Artenschutzprüfung (aktualisierte Fassung, Oktober 2015, LökPlan, Anröchte) verwie-
sen. An geeigneten Stellen an bestehen bleibenden Gehölzen und neu zu errichtenden oder 
schon vorhandenen Gebäuden sollten Nistangebote und Fledermauskästen angebracht 
werden (Kästen für Falken und Eulen, Nisthilfen für Schwalben und Mauersegler, Quartiere 
für Fledermäuse - auch mit Eignung als Winterquartier, insgesamt 30 Stück). 
 
Im Allgemeinen ist bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu 
informieren. Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. 
Oktober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des 
Weiteren sind die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
 
Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Maßnahmen kann nach dem aktuellen 
Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass keine planungsrelevante Art bei Umset-
zung des Bebauungsplanes Nr. 102 erheblich beeinträchtigt wird und daher keine Verbots-
tatbestände nach §44 BNatSchG erfüllt werden. 
 
Umweltprüfung 
 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB wurde eine Um-
weltprüfung gem. § 2 (4) BauGB durchgeführt. Die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen wurden ermittelt und in einem Umweltbericht (Teil II) beschrieben und bewer-
tet sowie Maßnahmen zur Kompensation benannt (Büro Stelzig, Soest, Februar 2011). 
 
In dem Umweltbericht ist der derzeitige Umweltzustand aufgeführt und es wurden die durch 
die Planung betroffenen Funktionen der Schutzgüter beurteilt sowie die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen bewertet. In der Zusammenfassung des Umweltberichtes wird folgen-
de Aussage getroffen: „Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere 
und Pflanzen, Luft und Klima, Landschaft, Boden, Wasser sowie Kultur- und Sachgüter nach 
sich. Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund der bestehenden deutlichen Vor-
belastungen und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
als gering bis mittel eingestuft. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden keine erheblichen 
Beeinträchtigungen prognostiziert.“ 
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Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 
„Unterführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts gem. § 34 Bau GB (In-
nenbereich) zu ermitteln. Nach § 1a (3) Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, da 
die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren. 
 
Darüber hinaus gelten nach § 4 (2) Nr. 1 Landschaftsgesetz Vorhaben auf Flächen, die in 
der Vergangenheit für verkehrliche Zwecke genutzt waren, nicht als Eingriff. 
 
Begrünungsmaßnahmen 
 
Im Bereich des nördlichen Kreisverkehrs sind zwei Flächen zum Anpflanzen von standort-
gemäßen Laubbäumen und Sträuchern gem. § 9 (1) 25 a BauGB festgesetzt. 
Eine Grünfläche ist - ähnlich wie rechtskräftigen im Bebauungsplan Nr. 33 - zwischen Bahn-
linie und neuer Trasse Hammer Straße festgesetzt. Eine weitere Grünfläche ist im Bereich 
des am Langenwiedenweg gelegenen Baudenkmals (Heiligenhäuschen) ausgewiesen. 
 
Östlich des Einmündungsbereiches der Straßen An der Bundesbahn / Langenwiedenweg ist 
eine alte Linde vorhanden, die gem. § 9 (1) 25 b BauGB zu erhalten ist.  
Das Alter der Linde wird auf ca. 150 Jahre geschätzt. Aufgrund des weitgehend unversiegel-
ten Traufbereiches hat sie sich zu einem mächtigen stadtbildprägenden Baum entwickelt. Es 
handelt sich um einen vitalen Baum ohne erkennbare äußere Schäden, der in der Vergan-
genheit durch Sicherungs- und Pflegemaßnahmen in seiner Entwicklung gefördert wurde. Es 
ist sicher zu stellen, dass der Traufbereich in seinem jetzigen Zustand erhalten bleibt. Be-
schädigungen an Baum und Wurzel sind zu vermeiden. Außerdem sind im nördlichen Plan-
gebiet am Langenwiedenweg Bäume zum Erhalt festgesetzt. 
 
Für die Bereiche, in denen ebenerdige Stellplätze neu angelegt werden, gelten folgende 
Festsetzungen: 

1. ebenerdige Stellplätze im festgesetzten Sonstigen Sondergebiet (in Verbindung mit dem 
geplanten Nahversorgungszentrum nördlich der Bahnlinie):  
Die neuanzulegenden ebenerdigen Stellplätze sind mit Einzelbäumen zu bepflanzen, um 
eine Begrünung und Beschattung des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 4 Stell-
plätze ist ein Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, folgender Ar-
ten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder Stieleiche anzupflanzen. 

2. ebenerdige Stellplätze auf dem Park+Ride-Platz im Bereich des Bahnhofsvorplatzes 
(südlich der Bahnlinie): 
Die neuanzulegenden ebenerdigen Stellplätze sind mit Einzelbäumen zu bepflanzen, um 
eine Begrünung und Beschattung des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 8 Stell-
plätze ist ein Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, folgender Ar-
ten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder Stieleiche anzupflanzen. 

3. ebenerdige Stellplätze am Langenwiedenweg im Einmündungsbereich der Straße Alter 
Keller: 
Die neuanzulegenden ebenerdigen Stellplätze sind mit Einzelbäumen zu bepflanzen, um 
eine Begrünung und Beschattung des Parkplatzes sicherzustellen. Für jeweils 4 Stell-
plätze ist ein Hochstamm (keine Kugelform), ca. 16 - 18 cm Stammumfang, folgender Ar-
ten: Spitzahorn, Feldahorn, Hainbuche, Esche oder Stieleiche anzupflanzen. 

Diese Festsetzungen tragen auch zur Kompensation der bei Planumsetzung wegfallenden 
Bäume entlang des heutigen Langenwiedenweges bei. 
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4. Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 
 

4.1. Städtebauliche Konzeption 
 
Grundlage des Bebauungsplanes ist eine überarbeitete Straßenplanung (Ingenieurgesell-
schaft für Planen und Bauen mbH - IPB, Wuppertal), die im Vergleich zu der im Bebauungs-
plan Nr. 33 festgesetzten Bahnunterführung Langenwiedenweg eine in östliche Richtung 
verschobene Trassierung mit zwei Kreisverkehrsanlagen vorsieht. Durch den nördlichen 
Kreisverkehr wird die Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg verbunden. An den südli-
chen Kreisverkehr schließen der Langenwiedenweg, die Grafenstraße, die Bahnhofstraße 
und der Bahnhofsvorplatz an. Durch die beiden Kreisverkehre entfallen die ursprünglich vor-
gesehen Abbiegespuren, wodurch sich der Querschnitt des Trogbauwerkes reduziert. Da 
zudem die Bahnlinie in einem steileren Winkel unterquert wird, handelt es sich um eine kos-
tengünstigere Variante. 
Unverändert gegenüber der rechtskräftigen Planung bleibt, dass die Straßen Alter Keller und 
Brandisstraße abgebunden und mit einer Wendemöglichkeit versehen werden. Resultierend 
daraus ist nach Herstellung der Bahnunterführung die heutige Einbahnregelung in der Bran-
disstraße aufzuheben, um die Erschließung der an die Brandisstraße angrenzenden Grund-
stücke zu gewährleisten. Ebenso ist die Erschließung der an die südliche Hammer Straße 
angrenzenden Grundstücke sicher zu stellen. Die Straßenräume sind entsprechend umzu-
gestalten. Ferner soll an dieser Stelle eine Überquerungsmöglichkeit der Bahnlinie für Fuß-
gänger und Radfahrer bestehen bleiben und damit die direkte Verbindung zur Fußgängerzo-
ne erhalten werden. 
 
Die Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg (IPB) wurde im Jahr 2009 durch die 
Hoffmann & Stakemeier Ingenieure GmbH (Büren) im Hinblick auf die verkehrsplanerischen 
Ansätze und Einhaltung der aktuellen Richtlinien untersucht. Die Ergebnisse der verkehrs-
planerischen Untersuchung wurden in einer Dokumentation festgehalten. Daraus geht her-
vor, dass die Planung wie folgt optimiert wurde: 

- Der notwendige Grunderwerb einer Teilfläche des heutigen Rewe-Grundstückes am  
Langenwiedenweg wurde durch eine nach Osten verschwenkte Trassenführung deutlich 
verringert. 

- Das Ausbauende an der Hammer Straße wurde Richtung Süden verschoben und die  
 Angleichungsflächen wurden im Anbindungsbereich reduziert. 
- Der südliche Kreisverkehr wurde optimiert. Hier ist der Rechtsabbiegevorgang aus der  
 Bahnunterführung in die „Bahnhofsstraße“ nun auch für Sattelzüge ohne „Ehrenrunde“ 
 durch den Kreisverkehr möglich. 
 
Aufgrund der Anregungen in Bezug auf das Grundstück Brandisstraße 5, die im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB, die im Zeitraum vom 20.07.2015 bis einschl. 
28.08.2015 durchgeführt wurde, eingegangen sind, wurde das Büro Hoffmann & Stakemeier 
erneut beauftragt. Unter der Vorgabe, den Flächeneingriff auf dem Grundstück Brandisstra-
ße 5 (Flur 29, Flurstück 406) zu vermeiden, wurde die Verkehrsplanung im Bereich nördlich 
der Bahnlinie überarbeitet. Der geplante nördliche Kreisverkehr wurde in Richtung Süd-
Osten (zur Bahnlinie hin) verschoben. Die geplante Trasse zur Anbindung der Hammer 
Straße an den Kreisverkehr wurde ebenfalls näher an die südlich gelegene Bahnlinie heran-
geführt. Dadurch kann von der Inanspruchnahme einer Teilfläche des Grundstückes Bran-
disstraße 5 abgesehen werden. Zudem ist durch die geänderte Lage des nördlichen Kreis-
verkehrs eine Optimierung der Höhengestaltung für den Bereich des Kreisverkehrs und der 
angrenzenden Nebenbereiche möglich. 
 
Im Zusammenhang mit der verkehrlichen Umgestaltung sollen städtebauliche Missstände 
beseitigt werden. Überdies wird die Reaktivierung brachgefallener Bahnflächen nördlich der 
Bahnlinie durch die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums verfolgt, um langfristig ei-
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nen attraktiven und zeitgemäßen Standort für eine wohnortnahe Versorgung mit Sortimenten 
des täglichen Bedarfs im nördlichen Stadtgebiet zu sichern. 
 
Ein weiterer Baustein ist die Umgestaltung des Bahnhofes. 
 
Teilbereiche  
 
Bahnunterführung Langenwiedenweg 
 
Gegenwärtig kreuzt der Langenwiedenweg die Bahnstrecke Dortmund - Unna - Werl - Soest 
höhengleich (Bahn-km 204,510). Der bestehende Bahnübergang Langenwiedenweg soll 
durch den Bau einer Bahnunterführung ersetzt werden. Dabei wurde zugrunde gelegt, dass 
die vorhandenen drei Gleise unterquert werden müssen, wobei das dritte Gleis lediglich als 
Überholgleis dient. 
Es ist die Herstellung eines Straßentroges einschließlich höherliegenden, beidseitigem Fuß- 
und Radweg mit einer lichten Höhe von 4,50 m geplant. Die lichte Höhe des beidseitigen 
Geh- und Radweges beträgt 2,50 m. 
 
Um Kosten für das Bauwerk einzusparen, wurde die DB Services Immobilien GmbH, Köln 
(Liegenschaftsmanagement) von der Stadt Werl im Rahmen der frühzeitigen Beteilung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB aufgefordert, zu 
überprüfen, ob eine Verkürzung des Überholgleises (3. Gleis) in östliche Richtung möglich 
ist. Mit Schreiben vom 03.08.2009 teilte die DB Services Immobilien GmbH der Stadt Werl 
mit, dass aus Sicherheitsgründen einer Verkürzung des Überholgleises nicht zugestimmt 
werden kann, „… da es als „Durchrutschweg“ eisenbahnbetrieblich weiterhin in voller Länge 
notwendig ist.“ 
 
Hammer Straße 
 
Im Zusammenhang mit dem neuen Verlauf der Hammer Straße und der Sperrung des Bahn-
überganges Hammer Straße für den Kfz-Verkehr steht ein Rückbau des südlichen Teils der 
Hammer Straße. Für die Andienung der angrenzenden Grundstücke ist eine Verkehrsfläche 
mit der Zweckbestimmung: Mischfläche festgesetzt. Im Einmündungsbereich Hammer Stra-
ße / Alter Keller ist eine Wendemöglichkeit vorgesehen. Die Straße Alter Keller ist, wie die 
Hammer Straße, als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung: Mischfläche ausgewiesen. 
Sie dient der Erschließung der angrenzenden Grundstücke und möglicher Pkw-Stellplätze im 
Einmündungsbereich der Straße Alter Keller in den Langenwiedenweg. 
Die verkehrliche Neuordnung der bestehenden Hammer Straße führt zu Veränderungen, die 
sich auf die Standortqualitäten der dort ansässigen Betriebe z. T. negativ auswirken, da im 
südlichen Abschnitt der Hammer Straße (festgesetzte Mischverkehrsfläche) ihre Wahrneh-
mung eingeschränkt wird, weil der Durchfahrtscharakter nicht mehr gegeben ist. Hier ist z. B. 
der ansässige Betrieb des Kraftfahrzeug- und Kfz-Zubehörbereichs zu nennen. Standortver-
lagerungen können nicht ausgeschlossen werden. Für verlagerungswillige Unternehmen 
befinden sich im nördlichen Stadtgebiet Alternativstandorte. In der Straßenausbauplanung 
der festgesetzten Mischverkehrsfläche ist die Erreichbarkeit der an die Hammer Straße und 
an die Straße Alter Keller angrenzenden Grundstücke, insbesondere der Betriebe mit Anlie-
fer- und Kundenverkehr, zu berücksichtigen. 
 
Die neue Führung der Hammer Straße (auf nördlicher Seite der Bahnlinie) verläuft u. a. über 
Flächen der Firma Holz Rubarth GmbH und des Mineralölhandels Rubart. Zur teilw. Kom-
pensation bzw. zur Arrondierung der Betriebsfläche stehen angrenzende städtische Flächen 
(Flur 29, Flurstück Nr. 101 und 102) zur Verfügung. Im Rahmen der Aktualisierung der ver-
kehrsplanerischen Untersuchung aus dem Jahr 2009 (Hoffmann & Stakemeier Ingenieure 
GmbH, Büren, Oktober 2015) wurde die geplante Trasse zur Anbindung der Hammer Straße 
an den Langenwiedenweg über einen Kreisverkehr näher an die südlich gelegene Bahnlinie 
herangeführt. Dadurch steht der Holz Rubarth GmbH und dem Mineralölhandel Rubart eine 
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größere zusammenhängende Fläche zur Verfügung, jedoch bedingt dies den Wegfall des 
stadtbildprägenden Wohngebäudes Hammer Straße 24 und der dahinter liegenden Bebau-
ung. Im Jahr 2010 hat der Grundstückseigentümer eine ähnliche Variante favorisiert und sich 
dafür ausgesprochen, die geplante Straße möglichst nah an die Bahnlinie heran zu führen, 
um eine größere bzw. zusammenhängende Betriebs-fläche zu erhalten. In einem Gespräch 
im September 2015 wurde diese Aussage bestätigt. 
 
In der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am 02.12.2008 hat die Verwaltung der 
Stadt Werl darauf hingewiesen, dass die Planung der Bahnunterführung Hammer Straße aus 
dem Jahr 1995 ein Steigungsverhältnis von 8 % auf beiden Seiten vorsieht und somit nicht 
den aktuellen Vorgaben der Barrierefreiheit entspricht. Die Behindertenarbeitsgemeinschaft 
Kreis Soest (BAKS) bekräftigt in ihrer Stellungnahme vom 30.07.2009 diese Aussage, indem 
sie darauf hinweist, dass ein Längsgefälle von 6 % nicht überschritten werden darf, da eine 
Rampe mit einem Gefälle > 6 % für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar ist. 
Es wurden in Bezug auf den Bahnübergang Hammer Straße verschiedene Varianten unter-
sucht mit dem Ergebnis, dass eine barrierefreie Lösung als Unter- oder Überführung der 
Bahnlinie aufgrund der beengten örtlichen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der 
beabsichtigten Verknüpfung der Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg nicht realisier-
bar ist. Der in der ursprünglichen Planung verankerte Trog für Fußgänger und Radfahrer im 
Bereich des bestehenden Bahnüberganges Hammer Straße ist unter Berücksichtigung der 
Barrierefreiheit und aus städtebaulicher Sicht eine heute nicht mehr zu vertretende Lösung. 
Im Planungs- und Bauausschusses am 14.05.2009 wurde der Politik dieses Ergebnis mitge-
teilt und vorgeschlagen, aus Gründen der Vorgaben zur Sicherheit und Barrierefreiheit auf 
den geplanten Trog für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Hammer Straße zu verzich-
ten und als Kompensation die geplante Bahnunterführung Langenwiedenweg, statt des bis-
lang einseitig geplanten Geh- und Radweges, nunmehr mit einem beidseitigen Geh- und 
Radweg weiter zu planen. Dieser Vorschlag wurde von der Politik nicht mitgetragen. Seitens 
der Politik wird eine höhengleiche und behindertengerechte Querung der Bahnlinie für Fuß-
gänger und Radfahrer an der Hammer Straße gefordert. 
Da in Bezug auf den Erhalt des Bahnüberganges Hammer Straße für Fußgänger und Rad-
fahrer kein Einvernehmen mit der DB Netz AG erzielt werden konnte, hat die Verwaltung der 
Politik in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 21.06.2011 erneut 
vorgeschlagen, das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ auf Grundlage der Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg mit 
einem beidseitigem Fuß- und Radweg und der ersatzlosen Schließung des Bahnüberganges 
Hammer Straße fortzuführen (s. Beschlussvorlage Nr. 365). Entgegen des Vorschlags wurde 
die Verwaltung mit Ratsbeschluss vom 14.07.2011 beauftragt, das Bauleitplanverfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ auf Grundlage der Planung der 
Bahnunterführung Langenwiedenweg mit einem beidseitigem Fuß- und Radweg und eines 
höhengleichen Bahnüberganges für Fußgänger und Radfahrer an der Hammer Straße fort-
zuführen.  
 
Mit dem Erhalt der Überquerungsmöglichkeit der Bahnlinie im Bereich der Hammer Straße 
für Fußgänger und Radfahrer wird die kurze und direkte sowie historische Verbindung des 
nördlichen Stadtgebietes mit der Innenstadt (Fußgängerzone) bewahrt und damit den Be-
dürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität Rechnung getragen. Außerdem wird 
damit den Vorgaben des Eisenbahnkreuzungsgesetzes entsprochen, da es im § 3 vorsieht, 
aus Sicherheitsgründen „... Kreuzungen zu beseitigen oder durch Baumaßnahmen, die den 
Verkehr an der Kreuzung vermindern, zu entlasten…“, was durch die Schließung des Bahn-
überganges Hammer Straße für den motorisierten Verkehr erfüllt wird. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung konnte keine einvernehmliche Lösung mit der DB Netz AG 
erzielt werden, so dass dieser Konflikt auf nachgelagerter Ebene (Planungs- / Kreuzungs-
vereinbarung, Planfeststellung / -genehmigung) zu lösen ist. 
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Der bestehende Bahnübergang zählt zur Bahnanlage, die dem Fachplanungsvorbehalt für 
Eisenbahnverkehr unterliegt. Da die Planungshoheit demzufolge nicht bei der Stadt liegt, 
wurden keine Festsetzungen getroffen, dennoch wurden entsprechende Darstellungen in 
den Plan aufgenommen. Ebenso wurde die Zielvorstellung eines barrierefreien Tunneldurch-
stiches am Bahnhof im Plan dargestellt, die auf nachgelagerter Ebene in Abstimmung mit der 
DB Netz AG sowie der DB Station&Service AG zu konkretisieren ist. 
 
Nahversorgungszentrum 
 
Nördlich der Bahnlinie ist zur wohnortnahen Versorgung ein Sonstiges Sondergebiet (SO) für 
großflächige Einzelhandelsbetriebe mit der Zweckbestimmung „Nahversorgungszentrum“ 
gem. § 11 BauNVO festgesetzt. Im nördlichen Siedlungsbereich leben ca. 6.000 Menschen.  
Allgemein zulässig sind in diesem Sondergebiet ein Lebensmittelsupermarkt, ein Lebensmit-
teldiscounter und ein Getränkemarkt mit einer maximal zulässigen Gesamtverkaufsfläche 
von 3.200 m². Die Ansiedlung eines Drogeriemarktes ist aufgrund der Lage außerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches nicht zulässig. 
 
In der Strukturuntersuchung zum Einzelhandel in Werl (BBE-Unternehmensberatung GmbH, 
Köln, 2005, S. 70 - 71) wurde im Rahmen der dargestellten Zentrenstruktur für den nördli-
chen Kernstadtbereich die Ausprägung eines eigenen Nahversorgungsschwerpunktes vor-
geschlagen. Es wurde festgestellt, dass 

- die beiden wesentlichen Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln (Rewe am Langen- 
 wiedenweg und Aldi an der Belgischen Straße) räumlich voneinander getrennt liegen, 
 so dass sie keinen Nahversorgungsschwerpunkt darstellen und 
- der vorhandene Rewe-Markt an dem heutigen Standort nur eingeschränkt in der Lage ist,  
 eine, den Marktanforderungen gerecht werdende Erweiterung (z. B. eine Vergrößerung  
 des Getränkemarktes) vorzunehmen. 
 
Ferner wurde festgestellt, dass das geplante Vorhaben mit einer Gesamtverkaufsfläche von 
3.200 m² an dem geplanten Standort verträglich ist. 
Des Weiteren ist die Planung des Nahversorgungszentrums mit einer Gesamtverkaufsfläche 
von max. 3.200 m² gem. § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst. 
 
Die Entwicklung des Nahversorgungszentrums wird sich voraussichtlich negativ auf den heu-
tigen Rewe-Standort auswirken. Vor dem Hintergrund, dass eine, den Marktanforderungen 
gerecht werdende Erweiterung des Rewe-Marktes an dem jetzigen Standort nur einge-
schränkt möglich ist, kann das geplante Nahversorgungszentrum einen zukunftsfähigen Al-
ternativstandort bilden. 
Das Grundstück des heutigen Rewe-Marktes liegt in einem, im rechtskräftigen Bebauungs-
plan Nr. 33 festgesetzten, Mischgebiet, in dem u. a. Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Die 
Einzelhandelsnutzungen sind nicht eingeschränkt. Um zu vermeiden, dass sich bei einer 
möglichen Umsiedlung des Rewe-Marktes in das geplante Nahversorgungszentrum eine 
Folgenutzung auf dem jetzigen Rewe-Grundstück ansiedelt, die nicht im Sinne der Erhaltung 
und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ist, wurde im Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss der Stadt Werl am 21.06.2011 der Beschluss zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ gefasst. Das Verfahren wird paral-
lel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ durchgeführt. 
Im Zuge eines konkreten Ansiedlungsvorhabens ist eine genaue Prüfung in Bezug auf die 
genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen erforderlich. 
 
Park & Ride-Anlage und barrierefreier Zugang auf der Nordseite des Bahnhofes 
 
Zur Anbindung des nördlichen Stadtgebietes an den Bahnhof ist eine Verlängerung des vor-
handenen Personentunnels und die Errichtung einer Rampe oder optional die Installation 
eines Aufzuges vorgesehen. Dadurch kann die fußläufige Verbindung zum wichtigen ÖPNV-
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Knotenpunkt deutlich verbessert und eine aus städtebaulicher Sicht sinnvolle Durchlässigkeit 
zur Innenstadt hergestellt werden. 
Im Zusammenhang mit dem nördlichen barrierefreien Zugang ist die Anlage von Stellplätzen 
bzw. eine Teilverlagerung der Stellplätze von der Südseite auf die Nordseite des Bahnhofes 
geplant. Der nördlich an die Bahnanlage angrenzende Bereich des im Jahr 2013 abgebro-
chenen Lagerschuppens ist hierfür vorgesehen. 
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Planentwurf drei Querungs-
möglichkeiten (Fuß- und Radwegequerung Hammer Straße/ Bahnunterführung Langenwie-
denweg mit beidseitigem Geh- und Radweg / Tunneldurchstich) als Angebote beinhaltet. In 
Abhängigkeit nachgelagerter Verfahren und weiterer Abstimmungen kommt die ein oder an-
dere Querung ggfls. nicht oder nur teilweise zur Umsetzung. 
 
Bahnhofsvorplatz auf der Südseite des Bahnhofes 
 
Südlich der Bahnlinie befindet sich das unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Empfangs-
gebäude, das als Kultur- und Eventzentrum genutzt wird. Nach umfangreichen Sanierungs-
arbeiten 2004 / 2005 wurde es im Jahr 2006 der Öffentlichkeit als Denkmal des Monats vor-
gestellt. Damit wurde ein wichtiger Impuls im Bereich des Bahnhofes gesetzt. Mit dem west-
lich des Empfangsgebäudes errichteten barrierefreien Zugang zum Bahnsteig wurde ein wei-
terer Baustein im Bahnhofsareal realisiert. 
In einem nächsten Schritt soll eine Bike+Ride-Anlage errichtet werden, da gegenwärtig am 
Bahnhof weder ausreichend noch an den Anforderungen angepasste Fahrradabstellanlagen 
vorhanden sind. Tagsüber werden mehr als 100 Fahrräder am Bahnhof abgestellt. Durch die 
unattraktiven Abstellplätze und die Nutzung von freien Plätzen zum Zweck von ungeordneten 
Parken wird das Erscheinungsbild des Bahnhofsvorplatzes negativ beeinflusst. Mit einem 
ausreichenden und attraktiven Angebot für das Fahrradparken können Missstände behoben, 
der Bahnhofsvorplatz städtebaulich aufgewertet und Nutzungskonflikte mit anderen Ver-
kehrsteilnehmern vermieden werden. Des Weiteren trägt die geplante Bike+Ride-Anlage zur 
Optimierung der Vernetzung der Verkehrsmittel Bus, Bahn und Fahrrad bei und es können 
Hemmschwellen, das Rad für den täglichen Weg zum Bahnhof zu nutzen abgebaut werden. 
Die Bike+Ride-Anlage wird in Modulbauweise zunächst an der westlichen Seite des Bahn-
hofsgebäudes, in unmittelbarer Nähe des Zugangs zu den Bahnsteigen, errichtet. Der 
Standort der Bike+Ride-Anlage westlich des Empfangsgebäudes hat sich unter Berücksichti-
gung der heutigen Gegebenheiten als geeignet erwiesen. Im Zuge der Umsetzung der 
Bahnunterführung kann die Anlage aufgrund der Modulbauweise auf die östliche Seite des 
Bahnhofsgebäudes verlegt werden. 
 
Neben der geplanten Bike+Ride-Anlage soll im Bereich des Bahnhofsvorplatzes eine Vor-
fahrt aus östlicher Richtung bis zum Empfangsgebäude zum Ein- und Aussteigen der Bahn-
reisenden (Kiss+Ride) angeboten werden. Zusätzlich sind Taxi- und Behindertenparkplätze 
vorgesehen. Weiterhin sollen die vorhandenen Bushaltestellen näher an den Zugang zu den 
Gleisen verlegt werden, um die Erreichbarkeit für die ÖPNV-Benutzer zu verbessern. Grund-
sätzlich wird angestrebt, den Bahnhof als ÖPNV-Schnittstelle aufzuwerten. 
 
Überbaubare Fläche an der Grafenstraße (MI 1) 
 
Aufgrund der beschriebenen Umgestaltung des Bahnhofes besteht die Möglichkeit, auf einer 
ca. 1.000 m² großen Fläche an der Grafenstraße u. a. Dienstleistungs- und Wohnnutzungen 
anzusiedeln. Unter Berücksichtigung des zentralen Versorgungsbereiches und vorhandener 
Einzelhandelsnutzungen in der Bahnhofstraße sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren-
relevanten Sortimenten, jedoch nicht mit zentrenrelevanten Sortimenten zulässig. 
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4.2. Art der baulichen Nutzung 
 
In Anlehnung an den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 sind hinsichtlich der Art der bau-
lichen Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 Mischgebiete (MI), Ver-
kehrs- und Grünflächen sowie als Bahnanlage gekennzeichnete Flächen festgesetzt. 
 
Mischgebiete 
 
Aus städtebaulichen Gründen wurde eine Gliederung in MI 1, MI 2 und MI 3 vorgenommen. 
 
In den ausgewiesenen Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 3 sind gem. § 6 BauNVO zulässig: 

1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe*, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und 
4. sonstige Gewerbebetriebe, 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und  
 sportliche Zwecke 
 
In Bezug auf die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben wurden unter der Zielsetzung, die 
Attraktivität und die Versorgungsfunktion des Stadtkerns zu sichern und zu fördern Ein-
schränkungen vorgenommen. 
 
* Einzelhandelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) sind im MI 1 mit einem nicht zentren- 
  relevanten Sortimenten: 

- Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör 
- Bauelemente, Baustoffe 
- Beleuchtungskörper, Lampen 
- Beschläge, Eisenwaren 
- Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
- Boote und Zubehör 
- Brennstoffe, Mineralerzeugnisse 
- Büromöbel und -maschinen 
- Erde, Torf 
- Farben, Lacke 
- Fliesen 
- Fahrzeuge aller Art und Zubehör 
- Gartenhäuser, -geräte 
- Herde, Öfen 
- Holz 
- Installationsmaterial 
- Küchen 
- Möbel 
- Pflanzen und Gefäße 
- Rolläden, Markisen 
- Werkzeuge 
- Zäune 
- Matratzen 
- Tierfutter 
 

zulässig. 
 

Zentrenrelevante Sortimente sind nicht zulässig. Damit wird einer städtebaulich erwünschten 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten und Branchen 
im zentralen Versorgungsbereich Rechnung getragen. 
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Des Weiteren sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen zulässig. 
 
* Einzelhandelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) sind im MI 2 - analog zum benachbarten  

„Rewe-Grundstück“ - 
- mit einem nicht zentrenrelevanten Sortiment (siehe Auflistung oben) und  
- einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem Schwerpunkt auf Lebensmittel 

(Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und einem ergänzenden nahversorgungsrelevanten Randsortiment (Droge-
rieartikel wie Wasch,- Putz-, Reinigungsmittel u. ä. sowie Heim- und Kleintierfutter) sowie 
einem Randsortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante Sortimente 
umfasst, jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche einnehmen darf, zulässig. 

 
Des Weiteren sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen zulässig. 
 
* Einzelhandelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) sind im MI 3 uneingeschränkt zulässig.  
Damit werden an dieser Stelle Nutzungen zugelassen, die zur Attraktivitätssteigerung des 
ÖPNV-Schnittpunktes beitragen können. Aufgrund der geringen Flächengröße wird nicht von 
erheblichen negativen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich ausgegangen. 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind hier aufgrund der Lage in direkter Nachbarschaft 
zum Empfangsgebäude und geringen Flächengröße nicht zulässig. Im näheren Umfeld sind 
jedoch Gartenbaubetriebe und Tankstellen zulässig. 
 
Sonstiges Sondergebiet (SO) „Nahversorgungszentrum“ 
 
Im nord-östlichen Plangebiet ist auf einer Teilfläche von ca. 1,3 ha ein Sonstiges Sonderge-
biet (SO) für den großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbestimmung: „Nahversorgungs-
zentrum“ gem. § 11 BauNVO festgesetzt.  
Allgemein zulässig sind in diesem Sondergebiet ein Lebensmittelsupermarkt, ein Lebensmit-
teldiscounter und ein Getränkemarkt mit einer maximal zulässigen Gesamtverkaufsfläche 
von 3.200 m². Die Ansiedlung eines Drogeriemarktes ist aufgrund der Lage außerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches nicht zulässig. 
Vor dem Hintergrund, dass nach § 11 (3) Satz 3 BauNVO Auswirkungen bei der Ansiedlung 
großflächiger Einzelhandelsbetriebe i. d. R. anzunehmen sind, wenn die Geschossfläche 
1.200 m² überschreitet, wurden im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Ver-
sorgungsbereiches (Innenstadt mit räumlich stark konzentriertem Einzelhandelsbesatz) Ein-
schränkungen hinsichtlich der zulässigen Sortimente vorgenommen. Demnach sind Einzel-
handelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment 
mit dem Schwerpunkt auf Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabak-
waren, Fach-Einzelhandel mit Nahrungsmitteln) und einem ergänzenden nahversorgungsre-
levanten Randsortiment (Drogerieartikel wie Wasch,- Putz-, Reinigungsmittel u. ä. sowie 
Heim- und Kleintierfutter) sowie einem Randsortiment, welches nicht zentrenrelevante und 
zentrenrelevante Sortimente umfasst, jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche einneh-
men darf, zulässig. 

Die Zulässigkeit eines ergänzenden Randsortiments ist erforderlich, da z. B. Vollsortimenter 
als Randsortiment ein vielfältiges Warenangebot mit zum Teil ständig wechselnden Aktions-
artikeln (z. B. „Tchibo-Ecke“) besitzen. Da für diese Warenangebote eine abschließende Lis-
te mit zulässigen Sortimenten kaum definierbar ist, wurde eine Begrenzung des maximal 
zulässigen Anteils an der Verkaufsfläche vorgenommen. 
Durch diese Beschränkung kann sichergestellt werden, dass durch die Randsortimente keine 
erhebliche Beeinträchtigung anderer Versorgungsbereiche bzw. von ortsansässigen, kleintei-
ligen Fachmärkten erfolgt. 
 
Ausschluss von Vergnügungsstätten 
 
Gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind im, als MI 1, MI 2 und MI 3 gegliederten Mischgebiet Ver-
gnügungsstätten und Ausnahmen nach § 6 (3) BauNVO nicht zulässig. 
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Vor dem Hintergrund der Wohn- und Versorgungsfunktion des nördlichen Stadtgebietes sind 
Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Bei Neuansiedlung von Vergnügungsstätten, insbe-
sondere Spielhallen und Wettbüros sowie Sex-Shops, Sex-Kinos, Peep-Shows u. ä., sind 
negative städtebauliche Auswirkungen zu erwarten, da zu befürchten ist, dass im Umfeld von 
Vergnügungsstätten die Investitionsbereitschaft sinkt und dass die Versorgungs- sowie 
Wohnfunktion im nördlichen Stadtgebiet beeinträchtigt und gestört wird. 
Ferner sind Vergnügungsstätten in Kerngebieten, die in der Innenstadt ausgewiesen sind, 
allgemein zulässig. 
 

4.3. Maß der baulichen Nutzung 
 
Im nördlichen Plangebiet ist mittels Baugrenzen ein Baufeld festgesetzt, das sich ungefähr 
vom Langenwiedenweg bis an die Plangebietsgrenze im Osten erstreckt. Es umschließt die 
vorhandene Bebauung im westlichen Teilbereich und ermöglicht eine flexible bauliche Nut-
zung im östlichen Teilbereich. 
Im westlichen Plangebiet wurden die im Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten Baufelder an 
die zugrunde liegende Straßenführung angepasst. 
Im Bereich des Bahnhofsgebäudes sowie der westlich und östlich gelegenen Flächen sind 
Baufelder ausgewiesen, um den Bahnhofsvorplatz durch geeignete Maßnahmen aufzuwer-
ten. 
 
In Anlehnung an den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 ist gem. § 16 BauNVO eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und im Mischgebiet (MI 
1, MI 2 und MI 3) sowie von 0,8 im Sonstigen Sondergebiet (SO) festgesetzt. 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt 0,8 im Allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet 
(MI 1, MI 2 und MI 3). Im Sondergebiet ist eine GFZ von 1,6 festgesetzt. 
 
Im Sondergebiet wird die Zahl der Vollgeschosse auf maximal zwei begrenzt. Hierdurch be-
steht hinreichende Flexibilität für die Realisierung eingeschossiger Hallengebäude und zwei-
geschossiger Baukörper. Im Mischgebiet ist ebenfalls die Errichtung von ein- bis zweige-
schossigen Gebäuden zulässig, mit Ausnahme des östlich an den Langenwiedenweg an-
grenzenden Bereiches (MI 2) mit straßenbegleitender Bebauung und der am Bahnhofsvor-
platz gelegenen Fläche mit dem Bahnhofsgebäude. 
 

4.4. Bauweise 
 
In den Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 3 ist eine offene Bauweise festgesetzt. Im Sonder-
gebiet ist eine Abweichung von der offenen Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO zulässig. Es ist 
die Errichtung von Gebäuden über 50 m Länge möglich, um den betrieblichen Erfordernissen 
im Einzelfall gerecht werden zu können. 
 
5. Erschließung 
 
Verkehr 
 
Das Plangebiet ist an die vorhandenen Haupterschließungsstraßen Langenwiedenweg und 
Hammer Straße angebunden. Aus östlicher Richtung kann das Plangebiet über die vorhan-
dene Industriestraße und die daran anknüpfende Straße An der Bundesbahn erschlossen 
werden. Die Straße An der Bundesbahn soll als parallel zur Bahntrasse verlaufende Quer-
verbindung vom Langenwiedenweg bis zur Industriestraße ausgebaut werden. Südlich ist 
das Plangebiet über die Bahnhofstraße und die Grafenstraße erschlossen. 
 
Für das Bahnhofsumfeld wurde im November 2007 von dem Planungsbüro für Verkehrs-
technik (PVT, Essen) ein verkehrstechnisches Gutachten, insbesondere vor dem Hinter-
grund der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg und des geplanten Nahversor-
gungszentrums, erstellt. In dem Gutachten wird empfohlen, das Nahversorgungszentrum 
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über die Straße An der Bundesbahn und über die östlich gelegene Industriestraße zu er-
schließen. Demnach ist eine Verknüpfung der Straße An der Bundesbahn mit dem Langen-
wiedenweg vorgesehen. Um den Verkehrsfluss am Knotenpunkt Langenwiedenweg / An der 
Bundesbahn zu optimieren, sind Aufstellflächen für die Linksabbieger vorgesehen. Die Stra-
ße An der Bundesbahn dient zur Abwicklung des anfahrenden und abfließenden PKW-
Verkehrs mit Anbindung an den Langenwiedenweg im Westen und an die Industriestraße im 
Osten. Die nördlich gelegene Straße An der Kleinbahn dient vorrangig dem Anliegerverkehr 
zur Erschließung der dortigen Bebauung. Unter Einhaltung schalltechnischer Vorgaben kann 
diese Straße vom LKW-Verkehr zur Andienung des Nahversorgungszentrums genutzt wer-
den. Am östlichen Ende der Straße ist eine Wendemöglichkeit vorgesehen. Weiterhin soll 
eine großzügige Achse für Fußgänger und Radfahrer in Nord-Süd-Richtung zwischen den 
Straßen An der Kleinbahn und An der Bundesbahn angelegt und ein Platz mit entsprechen-
dem Aufenthaltscharakter integriert werden. Die Erschließung des geplanten Nahversor-
gungszentrums ist vertraglich zu regeln. 
 
Die Breiten der Verkehrsflächen wurden so gewählt, dass ein entsprechender Gestaltungs-
spielraum gegeben ist. In Bezug auf die neue Führung der Hammer Straße im westlichen 
Plangebiet ist ein beidseitiger gemeinsamer Fuß-und Radweg, der von der Fahrbahn durch 
einen Grün- bzw. Parkstreifen abgetrennt ist, vorgesehen. Er soll an den vorhandenen beid-
seitigen Fuß- und Radweg entlang der Hammer Straße anschließen. Aussagen zur Quer-
schnittsaufteilung finden sich in der verkehrsplanerischen Untersuchung der Hoffmann & 
Stakemeier Ingenieure GmbH, Büren, Oktober 2009. Darüber hinaus wurde in dieser Unter-
suchung auf das Trogbauwerk der geplanten Bahnunterführung Langenwiedenweg, auf die 
geplanten Kreisverkehre und auf die Anbindung an den Langenwiedenweg im nördlichen 
Plangebiet sowie an die Bahnhofsstraße und Grafenstraße im südlichen Plangebiet einge-
gangen. Außerdem wurden grundsätzliche Aussagen zur Entwässerungstechnik getroffen. 
 
Bei Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg wird die Brandisstraße vom Lan-
genwiedenweg abgebunden. Zur Erschließung des Grundstückes Brandisstraße 5 ist eine 
4,00 m breite Mischverkehrsfläche festgesetzt, die in einen Fuß- und Radweg mündet. Der 
Fuß- und Radweg schließt an eine ausgewiesene Verkehrsfläche (Verbindung der Hammer 
Straße und des Langenwiedenweges durch einen Kreisverkehr) an. Demzufolge ist trotz Ab-
bindung der Brandisstraße vom Langenwiedenweg eine Durchlässigkeit für Fußgänger und 
Radfahrer gegeben. 
 
Ver- und Entsorgung 
 
Im Zuge der Planumsetzung (insbesondere Bahnunterführung Langenwiedenweg und Nah-
versorgungszentrum) sind Um- und Neuverlegungen von Leitungen (Gas, Wasser und 
Strom) einschließlich notwendiger Trafostationen in Abstimmung mit den Versorgungsträ-
gern notwendig. 
Entwässerung 
 
Das Plangebiet liegt im kanalisierten Einzugsbereich der Kläranlage Werl des Lippeverban-
des. Entsprechend den genehmigten Planungen: Abwasserbeseitigung Werl-West (April 
1988) und Regenwasserbehandlung und -rückhaltung Werl-West (Oktober 1996) kann die 
Abwasserentsorgung im Mischsystem erfolgen. 
Vom Kommunalbetrieb Werl wurde unter Berücksichtigung der Planungen im Bahnhofsum-
feld (insbesondere Bahnunterführung Langenwiedenweg und Nahversorgungszentrum) eine 
Gesamtkonzeption zur Entwässerung erarbeitet, die südlich der Bahnlinie bereits umgesetzt 
wurde. 
Das geplante Nahversorgungszentrum kann über die Straße An der Bundesbahn an vorhan-
dene Kanäle im Langenwiedenweg oder in der Industriestraße angeschlossen werden. Zur 
Sicherstellung ist nördlich der Bahnlinie eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten 
der Stadt Werl bzw. des Versorgungsträgers zu belastende Fläche gem. § 9 (1) 21 BauGB 
festgesetzt. 
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6. Sonstige Belange 
 

6.1. Grundwasser 
 
Als Grundlage für die Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg wurde seinerzeit 
eine hydrologische Untersuchung durch das Erdbaulaboratorium Essen vorgenommen. Nach 
den damals durchgeführten Baugrundaufschlussbohrungen stehen im Bereich des Bahnho-
fes ab Geländeoberfläche auf im Mittel rund + 89,0 m NN zunächst aufgefüllte Böden in einer 
Mächtigkeit von ca. 0,5 bis 2,5 m an. Darunter ist bis in einer Tiefe von 10,0 m unter Gelände 
ein feinsandiger Grobschluff vorhanden. In weiterer Tiefe folgt ein toniger Schluff, der als 
Verwitterungsschicht bereits den Übergang zum Mergel darstellt. Ab Tiefen von ca. 11,0 bis 
12,0 m unter Gelände beginnt der feste Mergel. Der feinsandige Grobschluff stellt den 
Grundwasserleiter dar. Seine Durchlässigkeit wird in der Größe von k = 10-7 bis 10-8 m/s an-
gegeben. 
Zwei Aufschlussbohrungen (westlich des Bahnhofsgebäudes und im Bereich des geplanten 
nördlichen Kreisverkehrs) wurden seinerzeit zu Grundwassermessstellen ausgebaut und die 
Wasserspiegel regelmäßig eingemessen. Die Auswertung zeigt, dass die Grundwasserstän-
de damals zwischen + 86,0 und + 88,0 m NN schwankten (mittlerer Grundwasserspiegel       
+ 87,0 m NN). In der Untersuchung wird darauf hingewiesen, dass Grundwasseranstiege 
nicht ausgeschlossen werden können und von Grundwasserständen von + 89,0 m NN, im 
Extremfall von einem Anstieg bis Geländeoberkante, auszugehen ist. 
 

6.2. Immissionsschutz 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Ingenieurbüro G. Hoppe, Dortmund, No-
vember 2015) wurden die verkehrsbedingten Geräuschimmissionen (Straße und Schiene) im 
Plangebiet untersucht. 
 
Bezogen auf die vorhandene Bebauung innerhalb und außerhalb des Plangebietes wurden 
die Geräuschimmissionen durch Straßenverkehrslärm auf den Straßen: 

- Rustigestraße, 
- Hammer Straße, 
- Brandisstraße, 
- An der Bundesbahn, 
- Langenwiedenweg, 
- Bahnhofstraße und 
- Grafenstraße 

für das heutige Verkehrsaufkommen (Analyse 2015) sowie das zukünftig zu erwartende Ver-
kehrsaufkommen (Prognose 2025) ermittelt. 
Alle weiteren Verkehrswege im Plangebiet sind aufgrund ihrer geringen Verkehrsbelastun-
gen als untergeordnet anzusehen und wurden demzufolge nicht näher untersucht. 
 
Straßenverkehrslärm unter Berücksichtigung des geplanten Nahversorgungszentrums 
 
Die zukünftig zu erwartenden Geräuschimmissionen durch Straßenverkehrslärm (Prognose 
2025) wurden den Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehrslärm auf Grundlage der 
heutigen Straßenführung mit dem gewerblich bedingten Straßenverkehrslärm des geplanten 
Nahversorgungszentrums (Prognose 2025) gegenübergestellt und die sich aus der Errich-
tung des Nahversorgungszentrums ergebenen Erhöhungen der Geräuschimmissionen abge-
leitet. 
 
Beurteilung nach DIN 18005 (Nahversorgungszentrum) 
 
Zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch 
und der Baunutzungsverordnung sind im Regelfall den verschiedenen schutzbedürftigen 
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Nutzungen entsprechende schalltechnische Orientierungswerte für den Beurteilungspegel 
zuzuordnen. In allgemeinen Wohngebieten sollten die Werte von 55 dB(A) am Tag (06:00 bis 
22:00 Uhr) und 45 dB(A) in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) eingehalten werden. In Mischge-
bieten sind die Orientierungswerte für den Beurteilungspegel mit 60 dB(A) am Tag und 50 
dB(A) in der Nacht höher und damit ist der Schutzanspruch geringer. 
 
Überdies haben das Umweltbundesamt und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus 
Untersuchungen der Lärmwirkungsforschung entsprechende Zielwerte zur Lärmbekämpfung 
abgeleitet. Sie beziehen sich auf den Mittelungspegel außerhalb von Wohnungen, um auch 
die Außenwohnbereiche zu schützen. Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken sollten 65 
dB(A) außen im Tageszeitraum nicht überschritten werden. Im Nachtzeitraum sollte die Be-
lastung von Wohn-, Misch- und Kerngebieten einen Immissionswert von 55 dB(A) nicht über-
schreiten. 
 
Durch das heutige Verkehrsaufkommen (Analyse 2015) ergeben sich im Plangebiet - ein 
bereits bebauter innerstädtischer Bereich mit Vorbelastungen - an den, im schalltechnischen 
Gutachten untersuchten Immissionsaufpunkten (s. Lageplan, Anlage 1.1 des Gutachtens, 
Nov. 2015) im Tages- / Nachtzeitraum sowohl Unter- als auch Überschreitungen der Orien-
tierungswerte nach der DIN 18005 für ein WA-Gebiet und ein MI-Gebiet. 
An einigen Immissionsaufpunkten (IP) werden die oberen Grenzwerte von 70 dB(A) tags  
und / oder 60 dB(A) nachts überschritten bzw. erreicht. Dazu zählen die IP 07 (Bahnhofstra-
ße 4), 08 (Bahnhofstraße 6), 09 (Grafenstraße 10) und 11 (Grafenstraße 11). 
Unter der Annahme, dass die Verkehrszahlen in den nächsten Jahren weiter zunehmen      
(1 % Verkehrssteigerung pro Jahr) ergeben sich für die Prognose 2025 hinsichtlich der Ge-
räuschimmissionen durch den Straßenverkehrslärm Zunahmen von teilweise 1 dB(A) tags 
sowie nachts. Eine Zunahme von 1 dB(A) ist zwar kaum wahrnehmbar, jedoch wird dadurch 
bspw. am IP 02 (Hammer Straße 25) nachts der obere Grenzwert von 60 dB(A) erreicht. 
 
Werden zudem die gewerblich ausgelösten Verkehre des geplanten Nahversorgungszent-
rums berücksichtigt, sind an den untersuchten Immissionsaufpunkten im Tageszeitraum Pe-
gelzunahmen von ∆L = 0,1 dB bis max. ∆L = 4,9 dB und im Nachtzeitraum Pegelzunahmen 
von ∆L = 0,1 dB bis max. ∆L = 5,9 dB zu erwarten. 
Aufgrund der vorgesehenen Erschließung des Nahversorgungszentrums über die Straßen 
An der Bundesbahn und an der Kleinbahn ergeben sich in diesen Bereichen auch die höchs-
ten Pegelzunahmen, wie am IP 16 (An der Bundesbahn 1) tags 4 dB und nachts 5 dB, am IP 
23 (An der Kleinbahn 5) tags 3 und nachts 5 dB sowie am IP 24 (An der Kleinbahn 27) tags 
und nachts 5 dB. 
Es ist aber nicht davon auszugehen, dass bei Umsetzung des geplanten Nahversorgungs-
zentrums an weiteren Immissionsaufpunkten, als an den eingangs genannten (Analyse 
2015), die oberen Grenzwerte von 70 dB(A) tags und / oder 60 dB(A) nachts überschritten 
bzw. erreicht werden. 
 
Schon heute werden an einigen Immissionsaufpunkten die Orientierungswerte der DIN 
18005 überschritten, z. T. auch die Grenzwerte nach der 16. BImSchV. Im Einmündungsbe-
reich Bahnhofstraße / Grafenstraße (IP 07 und 08) werden teilweise die oberen Grenzwerte 
von 70 dB(A) tags und / oder 60 dB(A) nachts erreicht bzw. überschritten. 
Mit Realisierung des Nahversorgungszentrums erhöhen sich die Geräuschimmissionen wie 
oben beschrieben. Unter Berücksichtigung der Zielplanung ist festzuhalten, dass die Umset-
zung der Bahnunterführung Langenwiedenweg lt. schalltechnischer Untersuchung in Bezug 
auf die IP 07 und 08 zu einer deutlichen Abnahme der Geräuschimmissionen führt, so dass 
die oberen Grenzwerte von 70 dB(A) tags und / oder 60 dB(A) nahezu eingehalten werden. 
Daher sollte nach Errichtung des Nahversorgungszentrums die Realisierung der Bahnunter-
führung Langenwiedenweg angestrebt werden. 
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Straßenverkehrslärm unter Berücksichtigung der geplanten Bahnunterführung Langenwie-
denweg 

 
Die zukünftig zu erwartenden Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehrslärm (Prog-
nose 2025) wurden den Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehrslärm auf Grundla-
ge der neuen Straßenführung und mit dem gewerblich bedingten Straßenverkehrslärm des 
geplanten Nahversorgungszentrums (Prognose 2025) gegenübergestellt und die sich aus 
der Errichtung des Nahversorgungszentrums ergebenen Erhöhungen der Geräuschimmissi-
onen abgeleitet. 
 
Beurteilung nach 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (Bahnunterführung Langenwie-
denweg) 
 
In der 16. BImSchV sind entsprechend der Gebietseinstufung für Mischgebiete Immissions-
grenzwerte von 64 dB (A) am Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und 54 dB(A) in der Nacht (22:00 bis 
06:00 Uhr) sowie für allgemeine Wohngebiete von 59 dB (A) am Tag und 49 dB(A) in der 
Nacht vorgegeben. Weiterhin ist nach der 16. BImSchV sicherzustellen, dass als obere 
Grenzwerte zumutbarer Immissionsbelastungen 70 dB(A) für den Tageszeitraum und 60 
dB(A) für den Nachtzeitraum eingehalten und nicht überschritten werden (nicht in Gewerbe-
gebieten). Nach der einschlägigen Rechtsprechung liegen diese Werte in der sog. enteig-
nungsrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle, die im Rahmen der städtebaulichen Planung als 
Obergrenze der Zumutbarkeit gelten. 
 
In den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97) werden für Mischgebiete 72 dB(A) 
tags und 62 dB(A) nachts als Grenzwerte für die Lärmsanierung angegeben. 
 
Im Hinblick auf die Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg einschl. der veränder-
ten Verkehrsführung ist zur Beurteilung die 16. BImSchV heranzuziehen. Gem. § 1 (1) BIm-
SchV gilt die Verordnung „… für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen 
Straßen …“. 
Nach § 1 (2) Nr. 2 BImSchV ist die Änderung wesentlich, wenn „durch einen erheblichen 
baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausge-
henden Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am 
Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird.“. 
 
Liegt eine wesentliche Änderung vor, besteht nach den Vorgaben der 24. BImSchV (Ver-
kehrswege-Schallschutzmaßnahmenvorordnung) ein Anspruch auf passive Schallschutz-
Maßnahmen (§ 1 Anwendungsbereich). Über die schutzbedürftigen Räume baulicher Anla-
gen hinaus zählt zum Schutzgegenstand nach §§ 42 und 43 BImSchG auch die bauliche 
Anlage des Außenwohnbereichs, z. B. Terrassen und Balkone. 
 
Die geplante Bahnunterführung Langenwiedenweg führt an den untersuchten Immissions-
aufpunkten im Tages- / Nachtzeitraum teilweise zu einer Pegelabnahme von bis zu ∆L = 7 / 
7,1 dB. An den IP 04, 05, 12 und 13 ist die Pegelzunahme im Tageszeitraum mit ∆L = 3,9 dB 
bis max. ∆L = 11,3 dB anzugeben. Im Nachtzeitraum liegt die Pegelzunahme an den IP 04, 
05, 12 und 13 bei ∆L = 3,9 dB bis max. ∆L = 11,4 dB. Hierbei ist anzumerken, dass im Zuge 
der Umsetzung der Bahnunterführung Langenwiedenweg und der damit verbundenen neuen 
Straßenführung die Gebäude auf dem Grundstück Brandisstraße 3 („Kartoffel-Preker“) ab-
gebrochen werden. Dadurch entfällt die heute gegebene Lärmabschirmung in Bezug auf das 
benachbarte Grundstück Brandisstraße 5, was zu einer erheblichen Erhöhung des Lärmpe-
gels (11,3 / 11,4 dB am IP 12 und 4,9 / 4,8 am IP 13) führt. 
Der obere Grenzwert von 60 dB(A) nachts wird lediglich am IP 08 überschritten, wobei hier 
mit Realisierung der Bahnunterführung eine Abnahme der Geräuschimmissionen durch den 
Straßenverkehrslärm ermittelt wurde. 
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Schienenverkehrslärm 

 
Zusätzlich wurden in Bezug auf die vorhandene Bebauung die Geräuschimmissionen durch 
Schienenverkehrslärm auf der Bahnstrecke 2103 (Unna - Werl - Soest) für die Analyse 2015 
(aktuelle Streckenbelegung) und die Prognose 2025 (zukünftig zu erwartendes Verkehrsauf-
kommen auf der Schiene) ermittelt. 
 
Des Weiteren wurde geprüft, ob der Summenpegel aus den Geräuschimmissionen des Stra-
ßen- und Schienenverkehrs zu einer Gesamtbelastung führt, die eine Gesundheitsgefähr-
dung darstellt. 
 
Schallschutzmaßnahmen - Nahversorgungszentrum 
 
Für diejenigen Immissionsaufpunkte, an denen durch Zusatzverkehre des Nahversorgungs-
zentrums die Beurteilungspegel um mind. 3 dB (≥ 2,1 dB) erhöht und die schalltechnischen 
Orientierungswerte überschritten werden oder an denen die oberen Grenzwerte von tags 70 
dB(A) und nachts 60 dB(A) erreicht bzw. überschritten werden, sind passive Schallschutz-
Maßnahmen erforderlich.  
 
In der schalltechnischen Untersuchung von November 2015 sind auf den Seiten 30 und 31 
die Pegelzunahmen, die sich durch den gewerblich bedingten Straßenverkehrslärm des ge-
planten Nahversorgungszentrums an den untersuchten Immissionsaufpunkten (IP) ergeben 
aufgelistet. Im Tages- und Nachtzeitraum wurden an den IP 15 (Langenwiedenweg 4, Süd-
fassade), 16 (An der Bundesbahn 1, Südfassade), 23 (An der Kleinbahn 5, Südfassade) und 
24 (An der Kleinbahn 27, Südfassade) Pegelzunahmen von ∆L ≥ 3 dB ermittelt. Weiterhin 
werden die schalltechnischen Orientierungswerte am Tag an den IP 15 und 16 um 0,5 dB(A) 
bzw. 2,0 dB(A) und in der Nacht um 3,1 dB(A) bzw. 4,6 dB(A) überschritten. Am IP 23 wer-
den die Orientierungswerte am Tag unter-, jedoch in der Nacht um 5,9 dB(A) überschritten. 
 
Aufgrund dessen wurde in Bezug auf die Immissionsaufpunkte 15, 16 und 23 überprüft, ob 
durch die energetische Addition der Geräuschimmissionen „Straße“ und „Schiene“ (Sum-
menpegel) die oberen Grenzwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht erreicht 
bzw. überschritten werden. Gemäß Tabelle 30 des schalltechnischen Gutachtens (s. S. 43) 
ergeben sich folgende Beurteilungspegel [Lr] dB(A) Tag / Nacht: 

- IP 15: 67 / 66 
- IP 16: 68 / 68 
- IP 23: 57 / 56 

 
Am IP 23 werden die oberen Grenzwerte (70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht) ein-
gehalten, aber an den IP 15 und 16 sind nachts Überschreitungen von 6 bzw. 8 dB(A) zu 
verzeichnen. Die Überschreitungen der oberen Grenzwerte im Nachtzeitraum resultieren aus 
den Schienenbelegungsdaten auf der Bahnstrecke 2103 (s. schalltechnisches Gutachten, 
Tab. 27 auf S. 37 und Tab. 28 auf S. 38). 
Hierzu ist anzumerken, dass die Berechnungsergebnisse keinen Schienenbonus enthalten, 
der bislang mit einem Abschlag von 5 dB(A) vom Beurteilungspegel berücksichtigt wurde. 
Der Schienenbonus wurde durch das Elfte Gesetz zur Änderung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes vom 12. Juli 2013 abgeschafft.  
Zudem bestehen bezüglich der Prognose der Schienenbelegungsdaten Unsicherheiten. Au-
ßerdem gibt es das proklamierte Ziel der Bahn AG bis 2020 den Lärm der Schiene deutlich 
zu reduzieren. 
 
aktive Schallschutzmaßnahmen 
 
Unter Berücksichtigung deutlicher Vorbelastungen aus dem Straßenverkehrslärm des Lan-
genwiedenweges und dem Schienenverkehrslärm der durch das Plangebiet verlaufenden 
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Bahnstrecke 2103 ist im Plan zum Schutz, der zum Langenwiedenweg und zu der Straße An 
der Bundesbahn orientierten Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen und Balkone) ein Bereich 
für aktive Schallschutzmaßnahmen abgegrenzt. In diesem Bereich werden Lärmschutzwän-
de erforderlich, soweit nicht durch andere Vorkehrungen ein entsprechender Schutz (z. B. 
durch Gebäudestellung) erreicht wird. 
 
passive Schallschutzmaßnahmen 
 
an den IP 02 (Hammer Straße 25), 07 (Bahnhofstraße 4), 08 (Bahnhofstraße 6), 09 (Grafen-
straße 10) und 11 (Grafenstraße 11) bestehen deutliche Vorbelastungen aus dem Straßen-
verkehrslärm und teilweise aus dem Schienenverkehrslärm, wodurch bereits heute die obe-
ren Grenzwerte erreicht bzw. überschritten werden. Die Realisierung des Nahversorgungs-
zentrums führt an den IP 02, 07, 08, 09 und 11 zu Pegelerhöhungen von ∆L = 0,1 dB bis ∆L 
= 0,7 dB. Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse sind entsprechend der Ausführun-
gen des schalltechnischen Gutachtens (s. 6.1.2, S. 42) passive Schallschutzmaßnahmen 
erforderlich. 
 
Schallschutzmaßnahmen Bahnunterführung Langenwiedenweg 
 
Für diejenigen Immissionsaufpunkte, an denen durch den veränderten Verkehrsweg (Bahn-
unterführung Langenwiedenweg) die Beurteilungspegel um mind. 3 dB (≥ 2,1 dB, nach Vor-
gabe der 16. BImSchV auf ganze Dezibel aufgerundet) erhöht und die Grenzwerte der 16. 
BImSchV im Tages- und / oder Nachtzeitraum erstmalig überschritten werden, sind passive 
Schallschutz-Maßnahmen erforderlich. 
 
aktive Schallschutzmaßnahmen 
 
Zum Schutz der Freifläche des Wohnhauses Brandisstraße 5 wurde - wie in der schalltech-
nischen Untersuchung unter 6.2.1, S. 44 vorgeschlagen - eine Lärmschutzwand festgesetzt, 
um den für das Mischgebiet geltenden Grenzwert nach der 16. BImSchV von tags 64 dB(A) 
einzuhalten bzw. zu unterschreiten und damit gesunde Wohnverhältnisse zu wahren. Bei der 
im Gutachten vorgeschlagenen Ausführung der Lärmschutzwand wurden die Geräusch-
immissionen durch den Schienenverkehrslärm (Prognose 2025) mit einbezogen. 
 
passive Schallschutzmaßnahmen 
 
Die passiven Schallschutz-Maßnahmen sind für die Immissionsaufpunkte 08 (Bahnhofstraße 
6) sowie 12 und 13 (Brandisstraße 5) entsprechend dem vorgegebenen Berechnungsverfah-
ren der 24. BImSchV zu ermitteln. Hierzu ist eine Bestandsaufnahme und schalltechnische 
Bewertung der vorhandenen Umfassungsbauteile erforderlich, um die bewerteten Schall-
dämm-Maße zu berechnen.  
 
Festsetzungen zum Immissionsschutz 
 
Hinsichtlich der Schallschutzmaßnahmen kommen oftmals aus städtebaulichen und räumli-
chen Gründen Lärmschutzwände nicht in Betracht, da sie aufgrund ihrer Lage zu den schüt-
zenden Immissionsaufpunkten (Gebäude) bei noch vertretbaren Höhen eine zu geringe ab-
schirmende Wirkung aufzeigen. Daher sind zur Sicherstellung eines ausreichenden Schall-
schutzes in den Gebäuden (Aufenthaltsräume) passive Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich. 
Entsprechend der, in der schalltechnischen Untersuchung (Ingenieurbüro G. Hoppe, Dort-
mund; Ergänzung, 03.11.2015) dargestellten Lärmpegelbereiche (s. Anl. 1) ist gem. DIN 
4109 (Schallschutz im Hochbau) das jeweils erforderliche resultierende Schalldämmmaß 
(erf. R’w, res) an den Außenbauteilen (Dächer ausgebauter Dachgeschosse, Wände ein-
schließlich Türen, Fenster, Rolladenkästen und Zusatzeinrichtungen wie z. B. Lüftungsvor-
richtungen) von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen in Beherber-



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 

Seite 30 von 35 

gungsbetrieben, Unterrichtsräumen, Büroräumen u. ä. entsprechend der folgenden Tabelle 
einzuhalten. 
 

Lärmpegel-
bereich 

maßgeblicher 
Außenlärm- 

pegel in dB(A) 

Bettenräume in 
Krankenstationen 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Über- 

nachtungsräume in Be-
herbergungsstätten, 

Unterrichtsräume u. ä. 

Büro- 
räume 1)  

u. ä. 

mind. erf. R’w, res des Außenbauteils in dB 

I ≤ 55 35 30 - 
II 56 – 60 35 30 30 
III 61 – 65 40 35 30 
IV 66 – 70 45 40 35 
V 71 – 75 50 45 40 
VI 76 – 80 2) 50 45 
VII > 80 2) 2) 50 

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den 
Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenpegel leistet, 
werden keine Anforderungen gestellt. 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
Für besonders ruhebedürftige Räume (z. B. Übernachtungsräume), die ausschließlich Fens-
ter auf Lärm zugewandten Gebäudeseiten aufweisen sind zusätzlich schallgedämmte und 
motorisch betriebene Lüftungseinrichtungen notwendig, die auch bei geschlossenen Fens-
tern eine ausreichende Raumlüftung gewährleisten. Diese Lüftungselemente müssen in Ver-
bindung mit den Fenstern bzw. Außenwänden die festgesetzten schalltechnischen Anforde-
rungen erfüllen. 
Im Baugenehmigungsverfahren ist gem. Runderlass des Ministeriums für Bauen und Woh-
nen vom 24.09.1990 (MBI. NW S. 1348) und der DIN 4109 eine ausreichende Luftschall-
dämmung der Außenbauteile nachzuweisen. Beim Nachweis einer tatsächlich geringeren 
Geräuschbelastung einer Gebäudeseite kann vom festgesetzten Schalldämmmaß abgewi-
chen werden.  
Bei neu zu errichtenden Gebäuden sollten aus schalltechnischer Sicht günstige Grundrisslö-
sungen (Aufenthaltsräume auf der Schall abgewandten Seite) vorgesehen werden. 
 
Die für die Zuordnung der Lärmpegelbereiche maßgebliche Ergänzung der schalltechni-
schen Untersuchung ist als Anlage 1 der Begründung beigefügt. 
 
Die Norm DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) liegt bei der Stadtverwaltung Werl (Rathaus, 
Fachbereich III - Planen, Bauen und Umwelt) zur Einsichtnahme für jedermann bereit. 
 
Nahversorgungszentrum 
 
In Bezug auf das geplante Nahversorgungszentrum sind die Richtwerte der TA-Lärm einzu-
halten. Im Zuge eines konkreten Ansiedlungsvorhabens ist eine genaue Prüfung im Hinblick 
auf die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen notwendig. 
 

6.3. Kampfmittel 
 
Für einen Kampfmittelverdacht bestehen im Plangebiet keine Anhaltspunkte. Im Zusammen-
hang mit der Herstellung des barrierefreien Zugangs zum Bahnsteig in unmittelbarer Nach-
barschaft ist eine detaillierte Datenauswertung durch den Kampfmittelräumdienst der Be-
zirksregierung erfolgt. Dabei wurden keine Anhaltspunkte für einen Kampfmittelverdacht ge-
sehen. 
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6.4. Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
In der Aufstellung „Erfassung von Altlasten im Kreis Soest“ ist für den Geltungsbereich fol-
gende Eintragung vorhanden: 

- ehemaliger Schrottplatz an der Straße „An der Bundesbahn“ (heutige Nutzung: Lager- 
 platz) 
 
Im Jahr 1990 wurde eine Gefährdungsabschätzungsuntersuchung im Bereich des ehemali-
gen Schrottplatzes der Firma Eickhoff durch das ingenieurgeologische Laboratorium Menden 
durchgeführt. Aus diesem Gutachten geht hervor, dass grundsätzlich geringe Verunreinigun-
gen in den angetroffenen Böden vorhanden sind und aus geologischer Sicht eine Gefähr-
dung des Grundwassers in größerer Tiefe nicht gegeben ist.  
In einer späteren Analyse wurden höhere Verunreinigungen festgestellt, die aber noch keine 
Sanierung des Geländes bei der derzeitigen Nutzung als Lagerplatz erfordern. Weitere Un-
tersuchungen sind jedoch bei einer Änderung der Flächennutzung erforderlich, die dann mit 
dem Kreis Soest abzustimmen sind. Es ist sinnvoll, diese erst bei konkreten Bauvorhaben 
vorzunehmen, da die Untersuchungen dann gezielt bzw. in Abstimmung mit der vorgesehe-
nen Nutzung durchgeführt werden können. 
Aufgrund der o. g. Nutzung und der Untersuchungsergebnisse wurden die entsprechenden 
Flurstücke (311, 85) in das Kataster „Altlastenablagerungen und -standorte im Kreis Soest“ 
aufgenommen. Die Altlastenverdachtsflächen sind im Bebauungsplan als Flächen mit erheb-
lichen Bodenverunreinigungen durch umweltgefährdende Stoffe gekennzeichnet. 
Des Weiteren liegt eine Bodenuntersuchung für das östlich an den ehemaligen Schrottplatz 
angrenzende Grundstück von dem Büro Kleegräfe - Baugrund- und Umweltanalytik aus dem 
Jahr 2005 vor. Das Gutachten beinhaltet die Ermittlung und Beurteilung des von der Nutzung 
(Kfz-Werkstattbetrieb für Wartungs- und Reparaturarbeiten) ausgehenden Gefährdungspo-
tenzials und dient der prophylaktischen Vorsorge hinsichtlich einer potenziellen mäßig sen- 
siblen Folgenutzung (Nahversorgungszentrum). Es wurden Untergrundaufschlüsse sowie 
chemische Analysen durchgeführt. Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen weisen 
die untersuchten Böden kein deutliches nutzungsspezifisches erhöhtes Gefährdungspoten-
zial für die Parameter Kohlenwasserstoff-Index so-wie BTEX-Aromaten und PAK nach EPA 
auf. Eine akute Gefährdung von Schutzgütern existiert beim derzeitigen Kenntnisstand nicht. 
Eine geringmäßige Kohlenwasserstoff-Index-Erhöhung sollte längerfristig beobachtet wer-
den. Von ihr geht jedoch kein akuter Handlungsbedarf aus.  
Bei einer mäßig sensiblen Folgenutzung sollten u. a. alle nutzungsspezifischen Anlagenteile 
vollständig aus dem Untergrund entfernt werden. Bei einer Auskofferung sollte eine gut-
achterliche Begleitung und eine umweltgeologische Abnahme des Aushubplanums / Sohlbe-
reiches erfolgen. 
 
Das Grundwasser weist eine geringmäßige Kohlenwasserstoff-Index-Auffälligkeit auf. Der 
auffällige Parameter sollte im zeitlichen Abstand erneut untersucht und bewertet werden 
(Grundwasser-Monitoring), um Veränderungen zu ermitteln. Es besteht ebenfalls kein akuter 
Handlungsbedarf. 
 
Die Fläche ist gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet. 
 
historische Erkundung der Deutschen Bahn AG 
 
Aus der historischen Erkundung der Deutschen Bahn AG für den Kreis Soest gehen drei 
weitere Altlastenverdachtsflächen hervor, jedoch ist auf dem Areal des Bahnhofes Werl von 
keinem gravierenden Gefährdungspotenzial auszugehen. Es handelt sich lediglich um 

- einen ehemaligen Kleinlokschuppen, 
- ein ehemaliges Magazin mit Schlosserei und 
- eine ehemalige Köf-Tankstelle. 
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Im Bereich der genannten Verdachtsflächen muss mit lokalen MKW-Belastungen des Bo-
dens durch Diesel, Öle und Schmierstoffe gerechnet werden. Ferner wurden in Schlosserei-
en häufig Kaltreiniger eingesetzt, die zu einer Bodenbelastung mit LHKW geführt haben kön-
nen. Mögliche Kontaminationen des Bodens dürften aufgrund der obersten geringdurchlässi-
gen und bis zu 2 m mächtigen Lößschicht (lehmiger Schluff, schluffig lehmiger Feinsand) 
sowie stellenweise undurchlässiger Geschiebelehme vertikal begrenzt sein. Eine Gefahr für 
das Stauwasser besteht nur bei Entfernung der Lößschicht, weil dann Schadstoffe über das 
Sickerwasser in das ca. 2 m u. GOK anstehende Stauwasser ausgetragen werden könnten. 
Für die Bereiche des ehemaligen Kleinlokschuppens und des ehemaligen Magazins mit 
Schlosserei besteht lt. Gutachten ein geringes Gefährdungspotenzial für die Schutzgüter. Es 
wird davon ausgegangen, dass der Boden des Kleinlokschuppens bzw. des Magazins mit 
Schlosserei zumindest teilweise versiegelt war und nur in kleineren Mengen mit wasserge-
fährdenden Stoffen umgegangen wurde. 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle (am Gleis 405) besteht lt. Gutachten ein mittleres Ge-
fährdungspotenzial. Es wird eine mangelnde Versiegelung des Bodens und eine große Men-
ge der gehandhabten, Wasser gefährdenden Stoffe angenommen. Demnach sind bei einem 
konkreten Bauvorhaben weitere Untersuchungen erforderlich. 
 
Gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB sind die Flächen im Bebauungsplan entsprechend gekennzeich-
net. Bei der späteren Realisierung von Vorhaben im Bereich der angeführten Altlastenver-
dachtsflächen ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Abfallwirt-
schaft / Bodenschutz zu beteiligen. Ergänzend dazu werden folgende Hinweise gegeben: 

1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer- 
 den, ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Abfallwirtschaft / Bo- 
 denschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle  
 bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu la- 
 gern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Ab- 
 fälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu be- 
 seitigen. 

3. Sollten Recyclingprodukte eingebaut werden, ist hinsichtlich der Einbaubedingungen 
(wasserrechtliche Erlaubnis) die Untere Wasserbehörde zu beteiligen. 

7. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abtei- 
 lung Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen.  
 Der Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung  
 anzuzeigen. 
 

6.5. Denkmalschutz und -pflege 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ sind folgende in der 
Denkmalliste eingetragene Bau- und Bodendenkmäler vorhanden: 

- Heiligenhäuschen Brandisstraße / Langenwiedenweg 
Das Heiligenhäuschen (XI. Kreuzwegstation) steht auf einem von Bordsteinen eingefass-
ten Rondell im Einmündungsbereich „Brandisstraße“ / „Langenwiedenweg“. Es ist ein 
großer, mit Schiefer gedeckter Bau in Werler Grünsandstein. Es wurde unter der lfd.      
Nr. 65 in die Denkmalliste der Stadt Werl aufgenommen. 

- Bahnhofsgebäude 
Das zweigeschossige Empfangsgebäude Werl dokumentiert die stilgeschichtliche Ent-
wicklung in der Bahnhofsarchitektur und ermöglicht Vergleiche mit zeitgleich erstellten 
Empfangsgebäuden. Ebenso wie die Stadtstruktur wurden auch die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse durch die Eisenbahn einem grundlegenden Wandel unterworfen. Für die Stadt 
Werl brachte der Anschluss neben den wirtschaftlichen Vorteilen, womit eine wesentliche 
Vorbedingung für ein weiteres Wachstum der Stadt erfüllt war, einen erheblichen Presti-
gegewinn. Zudem hatte die Bahn 100 Jahre hindurch eine große Bedeutung für den Pil-
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gerverkehr. Letztlich sprechen neben den o.g. wissenschaftlichen Gründen auch städte-
bauliche Aspekte für die Erhaltung und Nutzung des Empfangsgebäudes, das 2004 / 
2005 saniert wurde. Als nördliche Begrenzung des historischen Stadtkerns bildet der 
Bahnhof einen besonderen städtebaulichen Begrenzungs- und Bezugspunkt. Das Bahn-
hofsgebäude, das heute als Kultur- und Eventzentrum genutzt wird, wurde unter der lfd. 
Nr. 190 in die Denkmalliste der Stadt Werl aufgenommen. 

Die aufgeführten Denkmäler können bei Umsetzung der Planung an ihrem Standort erhalten 
werden. In Bezug auf das Kriegsgefangenendenkmal am Bahnhofsvorplatz ist eine Verle-
gung erforderlich. 
 
Folgende Hinweise werden gegeben: 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern von Werl, 
einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung des o. g. Plangebie-
tes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener Epochen bekannt. Möglicher-
weise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich hinein. Zudem ist bei Boden-
eingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der Aufdeckung bisher unbekannter Fundstel-
len zu rechen. Daher sind die geplanten Erdarbeiten frühzeitig mit der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um 
eine archäologische Begleitung, vor allem des Mutterbodenabtrags, durch einen Mitarbeiter 
des Amtes sicherzustellen. Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Sandschaufel 
im rückwärtigen Verfahren abgetragen werden. Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu 
kurzfristigen Verzögerungen im Bauablauf kommen. 
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturge-
schichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen 
und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde 
und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 
02761-937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werk-
tage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), 
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird.  
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bo-
dendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs 
Monate in Besitz zu nehmen. 
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6.6. Grunderwerb / Kosten 
 
Im Zusammenhang mit der Planung der Bahnunterführung Langenwiedenweg werden von 
dem heutigen Rewe-Grundstück ca. 900 m² beansprucht. Des Weiteren wird bei Umsetzung 
der Planung die Brandisstraße, bedingt durch das Trogbauwerk der Bahnunterführung Lan-
genwiedenweg, vom Langenwiedenweg abgebunden und mit einer Wendemöglichkeit ver-
sehen. Im Zuge der Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg und die damit 
verbundene Abbindung der Brandisstraße vom Langenwiedenweg können die für eine öf-
fentliche Verkehrsfläche benötigten ca. 900 m² des heutigen Rewe-Grundstückes durch süd-
westlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische Teilflächen nahezu komplett aus-
geglichen werden. 
Des Weiteren beabsichtigt die Stadt, nicht städtische Flächen im Bereich des Bahnhofsvor-
platzes von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH (GWS) zu 
erwerben. In Bezug auf das geplante Nahversorgungszentrum ist beabsichtigt, die im Eigen-
tum der Stadt und GWS befindlichen Flächen zu veräußern. Mit der Veräußerung des Ge-
ländes soll begonnen werden, wenn die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen geklärt 
sind, d. h. wenn im Bebauungsplanverfahren eine gewisse Planreife besteht.  
Mit dem Investor werden dann Vereinbarungen zur Erschließung, zu den Kosten etc. getrof-
fen. 
 
Die Aufhebung des Bahnüberganges Langenwiedenweg ist eine Maßnahme nach § 5 des 
Eisenbahnkreuzungsgesetzes. Beteiligte an dem Kreuzungspunkt sind die Deutsche Bahn 
als Baulastträger des Schienenweges und die Stadt Werl als Baulastträger der Straße. Die 
kreuzungsbedingten Kosten werden gem. § 13 (1) Eisenbahnkreuzungsgesetz von der Bahn 
und der Stadt sowie von der Bundesrepublik Deutschland zu je einem Drittel getragen. 
 
 
Werl, im November 2015 
i.A. 

 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
 
 
 
 
Anlage 

Darstellung der Lärmpegelbereiche (Ergänzung zur schalltechnischen Untersuchung, Inge-
nieurbüro G. Hoppe, Essen, 03.11.2015) 
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1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 der Wallfahrtsstadt Werl „Unterführung Langenwiedenweg“  
Abwägung der Anregungen aus der Beteiligung gem. § 3 (2) BauGB (öffentliche Auslegung)        Seite 1 von 11 
 

eingegangene Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 

Abwägungsvorschläge 

1. Bürger 1, vertreten durch Rechtsanwalt und Steuerberater 
Schreiben vom 22.09.2015, eingegangen am 25.09.2015 

 
ich komme auf Ihre Schreiben vom 16.07. und 27.08.2015, insbesondere 
aber das zwischenzeitlich mit Ihrer sehr geehrten Frau Reinck geführte 
Telefonat zurück. 
Bereits mit meinem Schreiben vom 22.11.2013 hatte ich umfassend zu 
der mir überlassenen Begründung zur ersten Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ von August 2013 Stel-
lung genommen. Dieser Vortrag bleibt aufrecht erhalten. Wir können 
auch nicht erkennen, dass sich der Rat der Stadt mittlerweile mit den 
dortigen Argumenten auseinandergesetzt hätte.  
Nach wie vor wird insbesondere angegriffen, was im damaligen Schrei-
ben unter II 1 ff insbesondere III schon geltend gemacht wurde. Selbst-
verständlich bleiben auch die übrigen Einwendungen aus dem damali-
gen Schreiben in vollem Umfang aufrechterhalten. 
Auf Seite 16 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofs-
umfeld“ vom 02.06.2015 heißt es wortgleich zu den Ausführungen zum 
Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
- ebenfalls auf Seite 16 - : 
„… Sollte bei einer möglichen Umsiedlung des REWE-Marktes in das 
geplante Nahversorgungszentrum eine Folgenutzung auf dem jetzigen 
REWE-Grundstück angesiedelt werden, die nicht im Sinne der Erhaltung 
und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ist, ist steuernd 
einzugreifen. Ein vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 
21.06.2911 gefasster Beschluss zur ersten Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 33 für den Bereich des heutigen REWE-Standortes, der die 
Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereichs zum Ziel 
hat, bildet die Grundlage dafür. 
Insofern missachtete schon der damalige Entwurf und auch die heutige 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ den Be-
schluss Nr. 416 zur öffentlichen Planungs-, Bau- und Umweltausschuss-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ wird vorrangig das Ziel verfolgt, Einzelhandelsnutzun-
gen zu steuern, um den zentralen Versorgungsbereich (Hauptzentrum 
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Sitzung vom 21.06.2011. Dort wurde ausdrücklich ausgeführt, dass im 
Plangebiet ein Mischgebiet festgesetzt sei, in dem unter anderem Ein-
zelhandelsbetriebe zulässig seien, die Einzelhandelsnutzung sei nicht 
eingeschränkt. lm Zuge der ersten Änderung des Bebauungsplans Nr. 
33 solle festgesetzt werden, dass im Geltungsbereich nur Einzelhan-
delsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten zugelassen wer-
den. Dort ist aber auch ausdrücklich ausgeführt, dass zum Schutz des 
bestehenden REWE Marktes in diesem Teilbereich ausnahmsweise Le-
bensmittel zulässig sein sollen.“ Mit dieser Maßgabe wurde damals der 
Beschluss gefasst, auf welchen sich die Begründung zum Bebauungs-
plan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ stützt. Dass dieser Schutz entfallen soll, 
wenn eine Folgenutzung auf dem jetzigen REWE Grundstück angesie-
delt wird, ist der Beschlussvorlage nicht zu entnehmen. Dem Auszug aus 
der Niederschrift über die öffentliche und nicht öffentliche Sitzung des 
Planungs-, Bau- und Umweltaueschusses vom 21.06.2011 ist zu ent-
nehmen, dass es keine Abänderungen zur damaligen Beschlussvorlage 
gegeben hat. 
 
lm Nachgang zu meinem Schreiben vom 22.11.2013, welches Ihrem 
Hause unter dem 25.11.2013 zugestellt worden war, gab es am 
10.12.2013 ein Telefonat mit Ihrer sehr geehrten Frau Reinck, die darum 
gebeten hatte, das Schreiben vom 22.11.2013 auch als PDF Datei zu 
überlassen.  
Ihrer Mitarbeiterin hatte ich schon deutlich gemacht, dass meine Man-
dantschaft äußerst verärgert darüber ist, dass in dem Moment, wo der 
REWE-Markt in das Nahversorgungszentrum umzieht der Bestandschutz 
aufgrund des eingeleiteten Bebauungsplanverfahrens für den Bebau-
ungsplan Nr. 33 „Unterführungsweg Langenwiedenweg“ aufgehoben 
werden soll. Ihre Mitarbeiterin meinte, eine solche Absicht bestehe nicht. 
 
Ich verwies damals auch noch auf den Entwurf der Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, dort insbesondere Seite 16 ff. 
und auf den Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 33 „Unter-
führung Langenwiedenweg“, dort Seite 4 ff. Wir hatten dann auch kurz 
die Position Il 3, b meines Schreibens vom 22.11.2013 erörtert. Frau 

Innenstadt) zu erhalten und zu entwickeln.  
Im seit 1990 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 sind in den festge-
setzten Mischgebieten Einzelbetriebe zulässig. Mit seiner 1. Änderun-
gen werden die Einzelhandelsnutzungen eingeschränkt. Durch die 
Einschränkung hinsichtlich der zulässigen Sortimente soll sicherge-
stellt werden, dass keine erheblichen negativen Auswirkungen auf 
andere Versorgungsbereiche, insbesondere auf den zentralen Ver-
sorgungsbereich, ausgehen. Dennoch soll der bestehende Rewe-
Markt in seinem Bestand geschützt und auch zukünftig die Möglichkeit 
gegeben werden, auf dem heutigen „Rewe-Grundstück“ einen Le-
bensmittelmarkt zu errichten. Vor diesem Hintergrund sind für den 
Bereich des „Rewe-Grundstücks“ (MI 2) Einzelhandelsbetriebe gem. § 
6 (2) Nr. 3 BauNVO 

- mit einem nicht zentrenrelevanten Sortiment und  
- mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem 

Schwerpunkt auf Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel, 
Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und einem ergänzenden, branchenüblichen 
Randsortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenre-
levante Sortimente umfasst, jedoch nur maximal 5 % der Ver-
kaufsfläche einnehmen darf 

zulässig. 
 
Wie oben beschriebenen ist auch bei einem möglichen Standortwech-
sel des Rewe-Marktes die Möglichkeit gegeben, auf dem heutigen 
„Rewe-Grundstück“ einen Lebensmittelmarkt zu errichten. 
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Reinck meinte damals, dass die Stadt Werl nicht zwischen dem REWE-
Markt und dem REWE-Grundstück unterscheide, der Bestandschutz 
gelte natürlich nicht nur für den REWE-Markt, sondern für das bebaute 
Grundstück, auf dem sich der REWE-Markt befände. Selbst wenn der 
REWE-Markt in das Nahversorgungszentrum umsiedle, gelte der Be-
standschutz, sodass auch eine unveränderte Folgenutzungsmöglichkeit 
bestehe. 
Da wir jetzt feststellen müssen, dass auch in den oben im Betreff ge-
nannten Unterlagen erneut nicht dargestellt wird, dass dem REWE-
grundstück und nicht lediglich dem REWE-Markt Bestandschutz einge-
räumt wird, sondern vielmehr unter Missachtung des am 21.06.2011 
gefassten Beschlusses zur ersten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
33 wohl eine Folgenutzung im gleichen Umfang ausgeschlossen werden 
soll, halten wir unseren schon mit Schreiben vom 22.11.2013 erhobenen 
Widerspruch gegen die beabsichtigten Änderungen aufrecht. 
Als am 17.07.2015 die Begründung zur ersten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ hier einging und 
dort erneut lediglich vom Schutz des bestehenden REWE-Marktes - und 
nicht des REWE-Grundstücks - gesprochen wurde, gab es am 
26.09.2015 ein weiteres Telefonat mit Frau Reinck, unter anderem auch, 
weil aufgefallen war, dass die 79. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ der 
Stadt Werl nicht vorlag, welche Frau Reinck dann später überlies. Wie 
befürchtet, wurde dort erneut geltend gemacht, dass für eine Folgenut-
zung auf dem REWE-Grundstück - die Stadt unterscheidet also doch 
eindeutig zwischen dem REWE-Markt und dem REWE-Grundstück- 
deutlich beschränkt werden soll. 
Die dortige Formulierung „sollte bei einer möglichen Umsiedlung des 
REWE-Marktes in das geplante Nahversorgungszentrum eine Folgen-
nutzung auf dem jetzigen REWE-Grundstück angesiedelt werden, die 
nicht im Sinne der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versor-
gungsbereichs ist, sei steuernd einzugreifen, zeigt eindeutig, dass die 
Stadt Werl - hat sie erst einmal ihre privatwirtschaftlichen Interessen an 
der Veräußerung der Grundstücke, auf denen das Nahversorgungszent-
rum errichtet werden soll, wahr genommen, sie sich an die Vorgabe des 

 
 
 
 
 
 
 
Wie oben beschriebenen ist auch bei einem möglichen Standortwech-
sel des Rewe-Marktes die Möglichkeit gegeben, auf dem heutigen 
„Rewe-Grundstück“ einen Lebensmittelmarkt zu errichten. 
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Beschlusses vom 21.06.2011 nicht mehr halten will. 
ln dem Telefonat vom 26.08.2015 hatte ich Frau Reinck insofern auch 
noch einmal gefragt, wie es denn nun mit dem Bestandsschutz für das 
REWE-Grundstück aussehe - zu diesem Zeitpunkt lag die Begründung 
zur 79. Änderung des Flächennutzungsplanes noch nicht vor-. 
Erneut erklärte Frau Reinck, dass sich der Bestandsschutz natürlich auf 
das REWE-Grundstück und nicht lediglich den Markt beziehe. Das ergä-
be sich doch auch aus den textlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
plan Nr. 33 (1. Änderung, Stand 02.06.2015). Dem der Begründung bei-
gefügten Plan sei doch zu entnehmen, dass das Grundstück der Frau 
Ernst als Mi I - Grundstück ausgewiesen sei und insofern auch zukünftig 
Einzelhandelsbetriebe mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsor-
tirnent und einem zentrenrelevanten Randsortiment bis zu fünf Prozent 
der Gesamtverkaufsfläche entsprechend der dort auch aufgeführten Ta-
belle zulässig sei. 
Wir fordern die Stadt Werl hiermit auf, nunmehr schriftlich bis spätestens 
zum 06.10.2015 verbindlich zu erklären, dass auch im Fall des Auszuges 
des REWE-Marktes die Nachnutzungsmöglichkeit des Grundstücks un-
verändert bestehen bleibt und sowohl der Flächennutzungsplan als auch 
der Bebauungsplan Nr. 102 die Vorgabe des Beschlusses zur ersten 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vom 21.06.2011 auf welche sich 
der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsum-
feld“ der Stadt Werl stützen, dahin geändert werden, dass zum Schutz 
des REWE-Grundstückes und nicht lediglich des REWE-Markts auch 
zukünftig Einzelhandelsnutzungen auf diesem Grundstück nicht einge-
schränkt sind. 
Es geht nicht an, dass die Stadt sich über die Entscheidungen des Pla-
nungs-, Bau- und Umweltausschusses und ihrer demokratisch gewählten 
Vertreter hinwegsetzt.  
Wir rufen nochmal in Erinnerung, dass in einem zwischen der Stadt und 
der Bezirksregierung am 06.10.2009 geführten Gespräch die Bezirksre-
gierung Arnsberg deutlich gemacht hatte, dass die Belange des REWE-
Grundstückseigentümers zu berücksichtigen sein. Damaliger Lösungs-
vorschlag war, die vorgesehene Gesamtverkaufsfläche für das geplante 
Nahversorgungszentrum auf zwei Standorte zu verteilen, nämlich auf 

 
 
 
 
 
 
 
 
siehe oben 
 
 
 
 
 
 
Mit Schreiben vom 02.10.2015 ist die Stadt Werl der Aufforderung 
insofern nachgekommen, dass sie bestätigt hat, dass bei einem mög-
lichen Auszug des Rewe-Marktes auf dem Grundstück eine gleicharti-
ge Nachnutzung durch einen anderen Lebensmittelanbieter möglich 
ist. 
Eine Erklärung, dass Einzelhandelsnutzungen auf dem „Rewe-Grund-
stück“ zukünftig nicht eingeschränkt sind, wurde nicht abgegeben, da 
das nicht den Planungszielen entspricht. Wie in der Sachdarstellung 
der Beschlussvorlage Nr. 416 zum Beschlusses vom 21.06.2011 dar-
gelegt, wird mit der 1. Änderungen des Bebauungsplanes Nr. 33 das 
Ziel verfolgt, die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern. 
Unter der Zielsetzung, den zentralen Versorgungsbereich (Hauptzent-
rum Innenstadt) zu erhalten und zu entwickeln, wurde in der Be-
schlussvorlage darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich der o. g. 
Bebauungsplanänderung nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren-
relevanten Sortimenten und zum Schutz des bestehenden „Rewe-
Marktes“ in diesem Teilbereich ausnahmsweise Lebensmittel zugelas-
sen werden sollen. 
Den in der Beschlussvorlage Nr. 416 dargelegten Zielen entsprechend 
sind in der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 
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das Nahversorgungszentrum und das jetzige REWE-Grundstück. Die 
Verwaltung hat diese Planungsalternative bis heute völlig unbeachtet 
gelassen, auch die damalige Vorgabe des Rates aus 2005, dass der 
Investor eine Folgenutzung für das jetzige REWE-Grundstück herbeifüh-
ren sollte, und nur unter dieser Prämisse die Träger der öffentlichen Be-
lange den Planungen zum Nahversorgungszentrum zugestimmt hatten, 
wurde missachtet. Heute ist der mögliche Investor nicht mehr an die 
Nachnutzung des REWE-Grundstücks gebunden, da der Rat sowohl im 
Rahmen der 79. Änderung des Flächennutzungsplanes als auch des 
Bebauungsplanes Nr. 10 „Bahnhofsumfeld“ seitens der Verwaltung un-
zutreffend dahingehen informiert wurde, der Eigentümer habe überzoge-
nen Kaufpreisforderungen, daher sei die Vorgabe, der potentielle 
Investor solle eine Folgenutzung für das REWE-Grundstück herbeiführen 
nicht einzuhalten gewesen. Wir hatten bereits mit Schreiben vom 
26.09.2009 darauf hingewiesen, dass diese Behauptung nicht zutrifft, 
dennoch wird sie aber seitens der Stadt aufrechterhalten. Insofern 
verweise ich auch noch einmal auf Ziffer 5 meines Schreibens vom 
22.11.2013. 
Der Investor, der mit der Stadt in ständigem Austausch steht, wünscht 
einen zeitnahen Vertragsschluss über das Grundstück der Mandantin. 
Die Wirksamkeit des geplanten Vertrages steht unter der Bedingung der 
Wirksamkeit eines mit der Stadt zu schließenden Vertrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langenwiedenweg“ Einzelhandelsbetriebe mit Einschränkungen hin-
sichtlich der zulässigen Sortimente zulässig. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass keine erheblichen negativen 
Auswirkungen auf andere Versorgungsbereiche, insbesondere auf 
den zentralen Versorgungsbereich, ausgehen. Dennoch soll der be-
stehende Rewe-Markt in seinem Bestand geschützt und auch zukünf-
tig die Möglichkeit gegeben werden, auf dem heutigen „Rewe-Grund-
stück“ einen Lebensmittelmarkt zu errichten. Vor diesem Hintergrund 
sind für den Bereich des „Rewe-Grundstücks“ (MI 2) Einzelhandelsbe-
triebe gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO 

- mit einem nicht zentrenrelevanten Sortiment und  
- mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem 

Schwerpunkt auf Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel, 
Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und einem ergänzenden, branchenüblichen 
Randsortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenre-
levante Sortimente umfasst, jedoch nur maximal 5 % der Ver-
kaufsfläche einnehmen darf 

zulässig. 
Des Weiteren bleibt die überbaubare Fläche unverändert bestehen. 
Die Baugrenzen verlaufen an den Gebäudekanten des heutigen Re-
we-Marktes. Gebäude, ggfls. auch die Errichtung von Neubauten, sind 
innerhalb dieses Baufeldes zulässig. 
 
In den vergangenen Jahren wurden Verhandlungen mit einem poten-
ziellen Investor für das beabsichtigte Nahversorgungszentrum geführt. 
Bestandteil der Verhandlungen war der notwendige Grunderwerb ei-
ner Teilfläche des „Rewe-Grundstückes“ für die Anbindung des Lan-
genwiedenweges an die geplante Bahnunterführung. Außerdem sollte 
eine einvernehmliche Lösung für den bestehenden Rewe-Standort am 
Langenwiedenweg gefunden werden.  
Die gemeinsamen Verhandlungen der GWS und der Stadt Werl mit 
dem potenziellen Investor für das Nahversorgungszentrum konnten 
noch nicht abgeschlossen werden, da bislang die angestrebte Eini-
gung zwischen dem Investor und dem Eigentümer des „REWE-
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Solange die Frage der Nachnutzungsmöglichkeit nicht geregelt ist, ist 
das für den zeitnahen Abschluss des Grundstückskaufvertrages mit dem 
Investor äußerst kontraproduktiv. 
Sollte Ihr Haus die geforderte Erklärung innerhalb der Frist nicht abge-
ben, Sie aber dennoch an einer konstruktiven Zusammenarbeit interes-
siert sein, sollten wir zeitnah einen Besprechungstermin vereinbaren. 
 

Grundstückes“ noch nicht erfolgt ist. 
 
Die Nach- bzw. Nutzungsmöglichkeit des „Rewe-Grundstückes“ ist 
durch die entsprechenden Festsetzungen, die in der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 33 getroffen wurden, geregelt. 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 

Abwägungsvorschläge 

1. IHK Arnsberg 
Schreiben vom 28.08.2015, per Email eingegangen am 28.08.2015 

 
Zu der o. g. Planung verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 
27.09.2013. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

2. Handwerkskammer Dortmund 
Schreiben vom 28.08.2015, per Email eingegangen am 28.08.2015 

 
Zu den beabsichtigten Planungen bestehen keine Anregungen oder Be-
denken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

3. Lippeverband 
Schreiben vom 21.08.2015, eingegangen am 26.08.2015 

 
Gegen die Änderung des o. g. Bebauungsplans bestehen unsererseits 
keine Anregungen oder Bedenken. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

4. Kreis Soest 
Schreiben vom 20.08.2015, eingegangen am 31.08.2015 

 
Die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Ab-
teilungen der Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe 
ich folgende Stellungnahme ab: 
 
Gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“ bestehen aus der Sicht des Immissionsschutzes 
grundsätzlich keine Bedenken. Besondere Nebenbestimmungen werden 
nicht vorgeschlagen.  
 
Auf das Kapitel Nr. 6. 2 „Immissionsschutz“ (Seite 8) aus der Begrün-
dung (Juni 2015) zur v. g. Änderung wird an dieser Stelle besonders 
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hingewiesen. Hier sind die Anmerkungen bezüglich der Bauvorhaben in 
der Nähe des vorhandenen Rewe-Marktes sowie die Situation in Bezug 
auf die Kita am Langenwiedenweg zu beachten!  
 
Bauträger sind bei konkreten Bauvorhaben darauf hinzuweisen! 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur o. g. Planung keine 
grundsätzlichen Bedenken. Folgende Hinweise werden gegeben: 
 
Mit der vorgelegten Planung entfällt eine festgesetzte Fläche zum An-
pflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträuchern und ein festge-
setzter Kinderspielplatz. 
 
Eingriffsregelung/Vermeidungsmaßnahmen 
Der erhaltenswerte Gehölzbestand, d. h. die Bäume, sind im Bebau-
ungsplan Nr. 33 festgesetzt und während der Baumaßnahme zu sichern 
und zu schützen. Der vorhandene Baum- und Gehölzbestand ist unter 
Beachtung und Einhaltung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflan-
zenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu sichern 
und zu erhalten. 
 
Bewertung 
Die vorgenommene Eingriffsbewertung ergibt die Notwendigkeit einer 
Kompensation von 2.126, die im Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der 
Stadt Werl erfolgen soll.  
 
Artenschutz 
Aussagen zum Artenschutz fehlen bislang. Der gesetzliche Artenschutz 
hat durch die Kleine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes im De-
zember 2007 ein stärkeres Gewicht erlangt. So müssen die Artenschutz-
belange nunmehr bei allen Planungs- und Zulassungsverfahren berück-
sichtigt werden. Im Hinblick auf Artenschutzbelange ist sicherzustellen, 
dass keine Lebensstätten planungsrelevanter Arten zerstört werden. 
 
Dem Ergebnis der Artenschutzprüfung, dass aufgrund der innerstädti-

 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Baugenehmigung aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussagen zum Artenschutz wurden in der Begründung getroffen. 
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schen Lage des Plangebietes sowie der vorhandenen Nutzungen und 
der an den Änderungsbereich angrenzenden Straßenzüge nach dem 
aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Betrof-
fenheit von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und 
daher auch keine Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz berührt werden, kann gefolgt werden. 
 
Die Maßnahme, dass Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober 
bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen, ist im Bebauungsplan aufzunehmen. Damit ist nicht ersichtlich, dass 
bei der Realisierung der beantragten Maßnahme die artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände für geschützte Tier- und Pflanzenarten nach     
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. 
 
Diese, anhand der Antragsunterlagen gewonnene vorläufige Einschät-
zung entbindet Sie jedoch nicht von der Verpflichtung, bei der Bauaus-
führung etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und 
Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zu-
ständige Behörde zu informieren. 
 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Un-
tere Staatliche Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dieser Hinweis ist in den Planentwurf und in die Begründung aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
Dieser Hinweis ist in den Planentwurf und in die Begründung aufge-
nommen. 
 

5. Gelsenwasser 
Schreiben vom 03.08.2015, eingegangen am 06.08.2015 
 

Anregungen zum o. g. Vorhaben haben wir nicht. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

6. Evangelische Kirche von Westfalen, Baureferat 
Schreiben vom 27.07.2015, eingegangen am 28.07.2015 

 
Gegen die o. g. Planung bestehen keine Bedenken. 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 



1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 der Wallfahrtsstadt Werl „Unterführung Langenwiedenweg“  
Abwägung der Anregungen aus der Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB        Seite 10 von 11 
 
7. Bezirksregierung Arnsberg 

Schreiben vom 24.07.2015, eingegangen am 27.07.2015 
 
Belange der allgemeinen Landeskultur / Agrarstruktur sind von der Maß-
nahme nicht betroffen. 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

8. Bezirksregierung Arnsberg,  
Schreiben vom 22.07.2015, eingegangen am 27.07.2015 

 
Da von der o. a. Planung keine Schutzgebiete wie Naturschutzgebiete, 
FFH-Gebiete oder Landschaftsschutzgebiete betroffen sind, bestehen 
aus naturschutzfachlicher Sicht keine Vorbehalte. 
 
Artenschutz 
Im Hinblick auf Artenschutzbelange ist laut Artenschutzprüfung im Um-
weltgutachten (Seite 15) nachvollziehbar sichergestellt, dass keine Le-
bensstätten planungsrelevanter Arten zerstört werden. 
 
Eingriffsregelung 
Hinweis: 
Die vorgenommene Eingriffsbilanzierung für den Naturhaushalt kommt 
nachvollziehbar zu einem Flächenverlust von 2.126, der über Kompen-
sation im Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der Stadt Werl ausgegli-
chen werden soll. Wir regen an, Maßnahmen (z. B. Anlage einer 
Schwarzbrache) im Rahmen des Vogelschutz-Maßnahmenplanes (VMP) 
durchzuführen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Maßnahme wird nicht gefolgt. Die Kompensation erfolgt über Ein-
zahlung in den Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der Stadt Werl. 

9. Westnetz 
Schreiben vom 28.07.2015, eingegangen am 29.07.2015 

 
Durch die o. g. Maßnahmen werden keine Erdgashochdruckleitungen 
der RWE Deutschland AG / Westnetz GmbH betroffen. 
Gegen die o. g. Maßnahme bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 
 
 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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10. Stadtwerke Werl GmbH  

Schreiben vom 10.08.2015, eingegangen am 12.08.2015 
 

In dem o. g. Bebauungsplan befinden sich, wie in der mitgesendeten 
Planauskunft dargestellt Mittelspannungskabel (rot), Niederspannungs-
kabel (lila), Beleuchtungskabel (grün), Gasleitungen (gelb) und Wasser-
leitungen (blau) der Stadtwerke Werl GmbH die im Rahmen von geplan-
ten Baumaßnahmen berücksichtigt werden müssen. 
Aufgrund der hohen Anzahl der betroffenen Gewerke benötigen wir aus 
planungstechnischen Gründen eine Vorlaufzeit von mindestens einem 
Jahr. Somit bitten wir um eine frühzeitige Mitteilung von konkretisierten 
Bauvorhaben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtwerke Werk GmbH wird in weitere Planungen eingebunden 
und damit frühzeitig über konkretisierte Bauvorhaben informiert. 

Sonstiges  
11. öffentlich bestellte Vermessungsingenieure Juchheim und Siedhoff 

Schreiben vom 28.08.2015, eingegangen am 28.08.2015 
 
Bei der Durchsicht der Unterlagen ist mir folgendes aufgefallen: Die Flur-
stücksbezeichnung der überplanten Kindertagesstätte ist verdeckt. 

 
 
 
Im Planentwurf wird eine entsprechende Korrektur vorgenommen. 
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FESTSETZUNGEN 
 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
gem. § 9 (7) BauGB 
 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 (5) BauNVO, soweit 
diese nicht schon durch die Farbgebung, z. B. bei Grünflächen 
erkennbar ist. Auch die grünen Begrenzungslinien der Verkehrsflächen 
sind Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung. Die Abgrenzungen gelten 
auch für die Festsetzungen gem. § 86 Abs. 4 BauO NW. 
 
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 
 
(2)  Zulässig sind 
1.   Wohngebäude, 
2.   die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
      Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3.   Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
      sportliche Zwecke. 
 
Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO. 
 
 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 
 
(2)   Zulässig sind 
1.    Wohngebäude, 
2.    Geschäfts- und Bürogebäude, 
3.    Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelvanten Sortimenten *, 
       Schank- und Speisewirtschaften sowie 
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4.    sonstige Gewerbebetriebe, 
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
6.    Gartenbaubetriebe, 
7.    Tankstellen 
 
Nicht zulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i. V. m. § 1 (5) BauNVO  
8. Vergnügungsstätten. 
 
Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO. 
 
* Liste der nicht zentrenrelevanten Sortimente: 

- Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör 
- Bauelemente, Baustoffe 
- Beleuchtungskörper, Lampen 
- Beschläge, Eisenwaren 
- Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
- Boote und Zubehör 
- Brennstoffe, Mineralerzeugnisse 
- Büromöbel und -maschinen 
- Erde, Torf 
- Farben, Lacke 
- Fliesen 
- Fahrzeuge aller Art und Zubehör 
- Gartenhäuser, -geräte 
- Herde, Öfen 
- Holz 
- Installationsmaterial 
- Küchen 
- Möbel 
- Pflanzen und Gefäße 
- Rolläden, Markisen 
- Werkzeuge 
- Zäune 
- Matratzen 
- Tierfutter 

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO 
(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 
zugelassen werden.) 
 
 
Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO 
bebaubarer Anteil des Baugrundstückes 
 
 
Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO 
 
 
Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 (4) BauNVO 
 
 
offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO 
 
 
abweichende Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO 
Abweichend von der offenen Bauweise ist die Errichtung  
von Gebäuden über 50 m Länge zulässig. 
 
 
Straßenbegrenzungslinie 
 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Besondere Zweckbestimmung: Parkfläche 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Besondere Zweckbestimmung: Mischfläche 
 
Verkehrsfläche gem. § 9 (1) 11 BauGB 
Besondere Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg 
 
Baum ist gem. § 9 (1) 25 b BauGB zu erhalten 
 
Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen Laubbäumen und 
Sträuchern gem. § 9 (1) 25 a BauGB 
 
 
NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN 
 
 
Baudenkmal 
 
 
SONSTIGE DARSTELLUNGEN 
 
 
vorhandene Grundstücksgrenzen 
 
 
vorhandene Gebäude 

o

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB vom Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss am 21.06.2011 beschlossen worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist am 22.08.2013 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde aufgrund des Beschlusses 
des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 21.06.2011 durch Anhörung in der Zeit vom 
02.09.2013 bis einschl. 04.10.2013 durchgeführt.Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sind am 22.08.2013 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

HINWEISE 
 
Allgemein 

Mit Inkrafttreten dieser Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des Bebauungsplanes     
Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbereich seiner 1. Änderung außer Kraft. 
 
Artenschutz 

Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum        
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vorgaben 
des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflanzenarten 
nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als 
die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 

1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt werden, ist 
das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - Sachgebiet Abfallwirtschaft / Bodenschutz des 
Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter 
Boden sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Abfälle, die 
nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der Abbruch-
beginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzuzeigen. 

 
Denkmalschutz und -pflege 

Bodeneingriffe sind frühzeitig mit dem Landschaftsverband (LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe, Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäologische 
Begleitung - vor allem des Oberbodenabtrags - durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
Der Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im rückwärtigen Verfahren 
abgetragen werden. 
 
Grundsätzlich können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Bodendenk-
mal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu 
nehmen. 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 29.08.2013 zur Unterrichtung und Äußerung - auch im 
Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung - zugesandt. 
 
Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 04.10.2013 gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 16.07.2015 zugesandt.  
 
Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 28.08.2015 gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02.06.2015 die Entwürfe des 
Planwerks und der Begründung zur Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen. 
 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie die vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen haben in der Zeit vom 20.07.2015 bis 28.08.2015 einschließlich öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind am 25.06.2015 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am ……………….. die Abwägung über alle im 
Verfahren eingegangenen Stellungnahmen und diese Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB 
als Satzung beschlossen. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am ……………….. ortsüblich bekannt gemacht worden.  
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung gem. § 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Die Bebauungsplanänderung mit Begründung und zusammenfassender Erklärung kann während der 
Dienststunden im Rathaus von jedermann eingesehen werden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
 
PLANUNTERLAGE 
 
Die Planunterlage, Stand Febr. 2015, entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichen-
verordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig. 
 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“, 1. Änderung, wurde aufgestellt von der  
Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
i. A. 

a

IMMISSIONSSCHUTZ 
 
In Bereich des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (nördlicher Teilbereich) ist bei einem konkr e-
ten Bauvorhaben aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbundenen Ge-
werbelärm im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderl ass des Ministeriums für Bauen und Wohnen 
vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109  (Schallschutz im Hochbau) eine ausreichende 
Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen.  
 
Die Norm DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) liegt bei der Stadtverwaltung Werl (Rathaus, Fachb e-
reich III – Planen, Bauen und Umwelt) zur Einsichtnahme für jedermann bereit.  

Übersichtsplan M 1: 10.000

Bebauungsplan Nr. 33
"Unterführung Langenwiedenweg"

1. Änderung

FB III / Abt. 61 - Re/Ha
Werl, im Oktober 2015

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§ 7 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bst. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2  
des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) 
 
§§ 1, 2, 8 bis 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) i. V. m. der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver- 
ordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548) 
 
§ 86 Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) 
 
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 

0,4

1:1.000

ERNEUTE OFFENLEGUNG 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am             den Entwurf mit 
Begründung des Bebauungsplanes Nr. 33 Unterführung Langenwiedenweg 1.Änderung“ zur erneuten 
Auslegung und erneuten Einholung der Stellungnahmen gemäß § 4a (3) BauGB beschlossen. 
 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht haben gem. § 4a (3) BauGB in 
der Zeit von           bis einschließlich               erneut öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung, sowie Angaben dazu, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, sind am           ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Mit Schreiben vom            wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange mit einer Frist bis zum          erneut eingeholt. 
 
Werl, den 
 
 
……………………….. 
Bürgermeister 

2

1

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 
 
(2)   Zulässig sind 
1.    Wohngebäude, 
2.    Geschäfts- und Bürogebäude, 
3.    Einzelhandelsbetriebe *, 
       Schank- und Speisewirtschaften sowie 
       Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
4.    sonstige Gewerbebetriebe, 
5.    Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 
       soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
6.    Gartenbaubetriebe, 
7.    Tankstellen 
 
Nicht zulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i. V. m. § 1 (5) BauNVO  
8. Vergnügungsstätten. 
 
Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO. 
 
* Einzelhandelsbetriebe sind  
- mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten sowie 
- mit einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem 

Schwerpunkt auf Lebensmittel (Nahrungs- und Genussmittel, 
Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nahrungs-
mitteln) und einem ergänzenden nahversorgungsrelevanten 
Randsortiment (Drogerieartikel wie Wasch,- Putz-, Reinigungs-
mittel u. ä. sowie Heim- und Kleintierfutter) sowie einem Rand-
sortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante 
Sortimente umfasst, jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche 
einnehmen darf, zulässig. 
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Begründung 
 
 
1 Lage des Plangebietes 
 
Der im Jahr 1990 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
befindet sich im nördlichen Stadtgebiet. Seine 1. Änderung bezieht sich auf den nordwestlichen 
Teilbereich und umfasst eine Fläche von ca. 2 ha.  
 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 tangiert im Süd-Westen die 
„Hammer Straße“ sowie im Nord-Osten den „Langenwiedenweg“ und umfasst den östlichen Teil 
der „Brandisstraße“. 
 
 
2 Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
2.1 Regionalplan 
 
Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest 
und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich einen Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) dar. 
 
2.2 Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Werl sind für den Geltungsbereich ein Misch-
gebiet und eine Wohnbaufläche dargestellt. Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 ent-
spricht den Darstellungen im Flächennutzungsplan. 
 
 
3 Planungsziele / Planungsinhalte 
 
3.1 Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 
Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
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Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge 
durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des „Langenwiedenweges“ und einer 
Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der „Hammer Straße“, um u. a. die 
verkehrliche Anbindung des nördlichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbe-
reich seiner 1. Änderung Mischgebiete und ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. In den 
Mischgebieten sind u. a. Einzelhandelsbetriebe zulässig. Die Einzelhandelsnutzungen sind 
nicht eingeschränkt. Außerdem sind Verkehrsflächen und Flächen zum Anpflanzen von stand-
ortgemäßen Bäumen und Sträuchern sowie eine öffentliche Grünflächen mit der Zweckbe-
stimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen. 
 
3.2 Bebauungsplan Nr. 33, 1. Änderung 
 
Im Jahr 2002 wurde bereits ein Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unter-
führung Langenwiedenweg“ eingeleitet. Da über die geplante Bahnunterführung hinaus eine 
ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals verfolgt wird, hat der Planungs- und Bauaus-
schuss in seiner Sitzung am 14.05.2009 den seinerzeit gefassten Beschluss zur 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ aufgehoben und die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der den Bebauungsplan Nr. 33 größten-
teils überlagert, beschlossen. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 liegt eine Teilfläche (ca. 900 m²) des heuti-
gen „Rewe-Grundstückes“, da sie für die Anbindung des Langenwiedenweges an die geplante 
Bahnunterführung benötigt wird. 
 
Ergänzend zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 sowie in Anlehnung an die Aufstel-
lungsbeschlüsse zu den Bebauungsplänen Nr. 100 „Neheimer Straße II“ und Nr. 101 „Neheimer 
Straße III“ (2006) sowie Nr. 64 n „Hammer Straße“ (2007) und Nr. 110 „Hammer II“ (2011) hat 
der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 21.06.2011 das Verfahren zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ beschlossen. 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunktion der Innen-
stadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. Es soll einer städtebaulich er-
wünschten Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten und 
Branchen im zentralen Versorgungsbereich und damit der Belebung der Innenstadt Rechnung 
getragen. Die Planungsziele entsprechen den Zielsetzungen der Strukturuntersuchung zum 
Einzelhandel in Werl (BBE Unternehmensberatung GmbH, Köln, 2005). 
 
Vor dem Hintergrund des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung), der den 
Bebauungsplan Nr. 33 größtenteils überlagert und ebenfalls eine Verknüpfung des Langenwie-
denweges mit der Hammer Straße vorsieht, ist zu erwarten, dass die daran angrenzenden 
Grundstücke (z. B. Firma Rubart, Rewe-Markt) an Attraktivität für Einzelhandelsnutzungen ge-
winnen. 
 
Bei Realisierung der Bahnunterführung Langenwiedenweg wird die Brandisstraße vom Lan-
genwiedenweg abgebunden. Zur Erschließung des Grundstückes Brandisstraße 5 ist eine   
4,00 m breite Mischverkehrsfläche festgesetzt, die in einen Fuß- und Radweg mündet. Der Fuß- 
und Radweg schließt an eine ausgewiesene Verkehrsfläche (Verbindung der Hammer Straße 
und des Langenwiedenweges durch einen Kreisverkehr) an. Demzufolge ist trotz Abbindung 
der Brandisstraße vom Langenwiedenweg eine Durchlässigkeit für Fußgänger und Radfahrer 
gegeben. 
 
Des Weiteren wird von dem heutigen „Rewe-Grundstück“ eine Teilfläche durch eine im Bebau-
ungsplan Nr. 102 festgesetzte Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Zuge der Abbindung 
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der Brandisstraße vom Langenwiedenweg ist ein Ausgleich der für die Anbindung des Langen-
wiedenweges an die geplante Bahnunterführung benötigten Fläche des heutigen Rewe-
Grundstückes möglich, indem die südlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische 
Fläche entsprechend umgestaltet und dem Rewe-Grundstück zugeordnet wird. Vor diesem Hin-
tergrund entfällt die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und 
Sträuchern entlang der Brandisstraße. 
Aufgrund der Abbindung der Brandisstraße durch den Bau der Bahnunterführung entstehen im 
Straßenbereich Flächen, die dem nördlich an die Brandisstraße angrenzenden Grundstück mit 
dem heutigen Rewe-Markt zur Verfügung gestellt werden können. Der Querschnitt der Brandis-
straße wird reduziert, sodass hier Flächen dem bestehenden Rewe-Markt zugeordnet und 
bspw. als Stellplätze genutzt werden können.  
 
Der nördlich des heutigen Rewe-Marktes festgesetzte Kinderspielplatz (Kategorie C: für Kinder 
< 6 J.) soll ebenfalls entfallen. Er wurde bis heute nicht errichtet und im Rahmen der Spiel-
flächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wird das im nördlichen 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 festgesetzte Allgemeine Wohngebiet in Richtung Wes-
ten erweitert. 
 
3.3 Art der baulichen Nutzung 
 
In Anlehnung an den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 sind hinsichtlich der Art der bauli-
chen Nutzung im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 ein Allgemei-
nes Wohngebiet (WA), Mischgebiete (MI), Verkehrs- und Grünflächen festgesetzt. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 Bau NVO sind zulässig: 

1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und  sportliche Zwecke 
 
Nicht zulässig sind Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO. 
 
Mischgebiete 
 
Aus städtebaulichen Gründen wurde eine Gliederung in MI 1 und MI 2 vorgenommen. 
 
In den ausgewiesenen Mischgebieten MI 1 und MI 2 sind gem. § 6 BauNVO zulässig: 

1. Wohngebäude, 
2. Geschäfts- und Bürogebäude, 
3. Einzelhandelsbetriebe*, 
 Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und 
4. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und  
 sportliche Zwecke 
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-

liche Zwecke 
6. Gartenbaubetriebe 
7. Tankstellen 
 
In Bezug auf die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben wurden unter der Zielsetzung, die At-
traktivität und die Versorgungsfunktion des Stadtkerns zu sichern und zu fördern Einschränkun-
gen vorgenommen. 
 
* Einzelhandelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) sind im MI 1 mit nicht zentrenrelevanten Sorti-

menten zulässig. 
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Liste der zentrenrelevanten Sortimente: 

- Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zubehör 
- Bauelemente, Baustoffe 
- Beleuchtungskörper, Lampen 
- Beschläge, Eisenwaren 
- Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
- Boote und Zubehör 
- Brennstoffe, Mineralerzeugnisse 
- Büromöbel und -maschinen 
- Erde, Torf 
- Farben, Lacke 
- Fliesen 
- Fahrzeuge aller Art und Zubehör 
- Gartenhäuser, -geräte 
- Herde, Öfen 
- Holz 
- Installationsmaterial 
- Küchen 
- Möbel 
- Pflanzen und Gefäße 
- Rolläden, Markisen 
- Werkzeuge 
- Zäune 
- Matratzen 
- Tierfutter 
 

zulässig. 
 
Zentrenrelevante Sortimente sind nicht zulässig. Damit wird einer städtebaulich erwünschten 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten und Branchen im 
zentralen Versorgungsbereich Rechnung getragen. 
 
* Einzelhandelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) sind im MI 2  

- mit einem nicht zentrenrelevanten Sortiment (siehe Auflistung oben) und  

- einem nahversorgungsrelevanten Kernsortiment mit dem Schwerpunkt auf Lebensmittel 
(Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren, Fach-Einzelhandel mit Nah-
rungsmitteln) und einem ergänzenden nahversorgungsrelevanten Randsortiment (Drogerie-
artikel wie Wasch,- Putz-, Reinigungsmittel u. ä. sowie Heim- und Kleintierfutter) sowie ei-
nem Randsortiment, welches nicht zentrenrelevante und zentrenrelevante Sortimente um-
fasst, jedoch nur maximal 5 % der Verkaufsfläche einnehmen darf, zulässig. 

 
Durch die Einschränkung hinsichtlich der zulässigen Sortimente soll sichergestellt werden, dass 
keine erheblichen negativen Auswirkungen auf andere Versorgungsbereiche, insbesondere auf 
den zentralen Versorgungsbereich, ausgehen. Dennoch soll der bestehende Rewe-Markt in 
seinem Bestand geschützt und auch zukünftig die Möglichkeit gegeben werden, auf dem heuti-
gen „Rewe-Grundstück“ einen Lebensmittelmarkt zu errichten. 
Ferner soll vermieden werden, dass sich bei einem möglichen Standortwechsel des Rewe-
Marktes eine Folgenutzung auf dem jetzigen „Rewe-Grundstück“ ansiedelt, die nicht im Sinne 
der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches ist. Das Grundstück des 
bestehenden Rewe-Marktes liegt heute in einem, im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 
festgesetzten, Mischgebiet, in dem u. a. Einzelhandelsbetriebe zulässig sind. Die Einzelhan-
delsnutzungen sind nicht eingeschränkt. 
 
Die Zulässigkeit eines ergänzenden Randsortiments ist erforderlich, da z. B. Vollsortimenter als 
Randsortiment ein vielfältiges Warenangebot mit zum Teil ständig wechselnden Aktionsartikeln 
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(z. B. „Tchibo-Ecke“) besitzen. Da für diese Warenangebote eine abschließende Liste mit zu-
lässigen Sortimenten kaum definierbar ist, wurde eine Begrenzung von 5 % des maximal zuläs-
sigen Anteils an der Verkaufsfläche vorgenommen. 
Durch diese Beschränkung kann sichergestellt werden, dass durch die Randsortimente keine 
erhebliche Beeinträchtigung anderer Versorgungsbereiche bzw. von ortsansässigen, kleinteili-
gen Fachmärkten erfolgt. 
 
Ausschluss von Vergnügungsstätten 
 
Gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind im, als MI 1 und MI 2 gegliederten Mischgebiet Vergnügungs-
stätten und Ausnahmen nach § 6 (3) BauNVO nicht zulässig. 
Vor dem Hintergrund der Wohn- und Versorgungsfunktion des nördlichen Stadtgebietes sind 
Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Bei Neuansiedlung von Vergnügungsstätten, insbesonde-
re Spielhallen und Wettbüros sowie Sex-Shops, Sex-Kinos, Peep-Shows u. ä., sind negative 
städtebauliche Auswirkungen zu erwarten, da zu befürchten ist, dass im Umfeld von Vergnü-
gungsstätten die Investitionsbereitschaft sinkt und dass die Versorgungs- sowie Wohnfunktion 
im nördlichen Stadtgebiet beeinträchtigt und gestört wird. 
Ferner sind Vergnügungsstätten in Kerngebieten, die in der Innenstadt ausgewiesen sind, all-
gemein zulässig. 
 
3.4 Maß der baulichen Nutzung 
 
In Anlehnung an den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
ist im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und in den Mischgebieten (MI 1 und MI 2) gem. § 16 
BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Die Geschossflächenzahl (GFZ) im 
Allgemeinen Wohngebiet und in den Mischgebieten (MI 1 und MI 2) beträgt 0,8. Im gesamten 
Plangebiet ist die Errichtung von Gebäuden mit bis zu zwei Vollgeschossen möglich. Von einer, 
im Bebauungsplan Nr. 33 ausgewiesenen zwingenden Zweigeschossigkeit wird in Anlehnung 
an die vorhandene Bebauung abgesehen. Ferner ist dadurch ein größerer Gestaltungsspiel-
raum gegeben. 
 
Im Mi 2 ist die Baugrenze unter Berücksichtigung des süd-östlich angrenzenden Bebauungs-
planes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“, der zeitgleich aufgestellt wird, festgesetzt. Das Baufeld um-
schließt die vorhandene Bebauung. Im östlichen Teilbereich ist eine offene Bauweise zulässig. 
Im westlichen Teilbereich kann von der offenen Bauweise abgewichen werden. Damit wird der 
bestehenden Baustruktur Rechnung getragen. Im Mi 1 ist auch eine abweichende Bauweise 
festgesetzt, da das bestehende Gebäude des Rewe-Marktes die Länge von 50 m überschreitet. 
Im allgemeinen Wohngebiet ist eine offene Bauweise zulässig. 
 
 
4 Erschließung 
 
4.1 Verkehr 
 
Das Plangebiet ist an die Haupterschließungsstraßen Langenwiedenweg und Hammer Straße 
angebunden. Zudem durchquert die Brandisstraße den Geltungsbereich der Bebauungs-
planänderung. 
 
4.2 Ver- und Entsorgung / Entwässerung 
 
Das Plangebiet ist über die in der Hammer Straße, Brandisstraße und im Langenwiedenweg 
verlaufenden Kanäle und Leitungen erschlossen. 
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 
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Die Stadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem Gutachten ermitteln las-
sen. Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine Versi-
ckerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Bereichen mit unterschiedli-
cher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlagswasser kann im FB III, Abt. 61 - Stadt-
planung, Straßen und Umwelt oder im Kommunalbetrieb der Stadt Werl eingesehen werden. 
 
 
5 Natur- und Landschaft 
 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich eine 
Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. 
 
5.1 Artenschutz 
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, um festzustellen, ob im Ände-
rungsbereich besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können. 
Außerdem wurde untersucht, ob durch die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Zu-
sammenhang mit den diesbezüglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Hier-
zu wurden die vom LANUV für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Daten aus dem 
„Fachinformationssystem geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“(FIS) und dem „Fundortka-
taster“ (LINFOS) einschließlich des Biotopkatasters abgefragt. 
 
Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass aufgrund der innerstädtischen Lage und der beste-
henden Vorbelastungen von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope 
berührt sind und nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Be-
troffenheit von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und daher auch keine 
Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden (s. Teil II Umweltbericht, 
Punkt 2.2, S. 18 ff.). 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vor-
gaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflan-
zenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des 
Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren ist. 
 
5.2 Umweltbericht 
 
Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 BauGB 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
werden im Umweltbericht, der Bestandteil der Begründung ist, beschrieben und bewertet sowie 
Maßnahmen zur Kompensation - soweit erforderlich - benannt (s. Teil II). 
 
5.3 Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Un-
terführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts gem. § 34 Bau GB (Innen-
bereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, da die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren. 
Dennoch wurde eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen (s. Anl. 2), da anstelle der im Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Kinder-
spielplatz ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und die am nord-östlichen Rand der Bran-
disstraße festgesetzte Fläche für das Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträu-
chern aufgrund der beabsichtigten Umgestaltung der Brandisstraße aufgegeben wird. 
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6 Sonstige Belange 
 
6.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im Plangebiet keine 
Eintragung vorhanden. Demzufolge bestehen für einen Altlastenverdacht zurzeit keine Hin-
weise. Folgende allgemeine Hinweise sind zu berücksichtigen: 

1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer-
den, ist die Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu be-
nachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung 
des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. 
Abfälle, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu be- 
seitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der 
Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzu-
zeigen. 

 
6.2 Immissionsschutz 
 
Im Bebauungsplan Nr. 33 ist im nördlichen Teilbereich (am Langenwiedenweg) ein Allge-
meines Wohngebiet festgesetzt. Hier hat sich eine Kindertagesstätte angesiedelt. Der hinter der 
Kindertagesstätte liegende Bereich ist im Bebauungsplan Nr. 33 als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen. Der Kinderspielplatz wurde bisher nicht 
realisiert und im Rahmen der Spielflächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben, so dass diese 
Fläche in ein Baugrundstück umgewandelt wird. 
Bei einem konkreten Bauvorhaben ist aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und 
den damit verbundenen Gewerbelärm im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderlass des 
Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109 ei-
ne ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
In Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südfassade des am Langenwie-
denweg gelegenen Gebäudeteils) sind bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahn-
hofsumfeld“ (in Aufstellung) passive Schallschutz-Maßnahmen erforderlich. Hierzu wird die 
schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ verwiesen. 
 
6.3 Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich ein Heiligen-
häuschen (an der Brandisstraße). Der Denkmalliste ist hierzu folgende Eintragung zu entneh-
men: 

Heiligenhäuschen Brandisstraße 
Das Heiligenhäuschen (X. Kreuzwegstation) ist als Bruchsteinmauerwerk auf einer Steinplatte 
errichtet, verputzt und graugrün gestrichen. Das Tor mit Spitzbogen ist ausgefüllt mit zwei-
flügeligen schmiedeeisernen Türen. Über der kleinen Nische befindet sich eine Tonnendecke. 
Das Gesims besteht aus profiliertem Stein. Das Dach ist mit Dachpappe eingedeckt. 
 
Das aufgeführte Denkmal kann bei Umsetzung der Planung an seinem Standort erhalten wer-
den. 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet in unmittelbarer Nähe zum histori-
schen Stadtkern von Werl - einem archäologisch bedeutsamen Bereich - befindet. 
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In der näheren Umgebung des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung sind zahlreiche 
archäologische Fundstellen verschiedener Epochen bekannt (s. Anl. 3). Möglicherweise reichen 
einzelne Fundstellen bis in den Änderungsbereich hinein. 
 
 
7 Maßnahmen und Kosten zur Umsetzung der Planung 
 
Die Herstellung von Erschließungsanlagen ist nicht erforderlich, da es sich um einen bereits er-
schlossenen und bebauten Bereich handelt. 
 
Durch die Umwandlung der im Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz in ein allgemeines Wohngebiet wird ein Ausgleich gem. 
Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) erforderlich. Das ermittelte Defizit an Biotopwertpunkten soll im 
Flächenpool Stadtwald ausgeglichen werden. Hierzu ist im Rahmen der Baugenehmigung ein 
entsprechender Ablösevertrag zu schließen. 
 
 
8 Hinweise 
 
Allgemein 
 
Mit Inkrafttreten dieser Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbereich seiner 1. Änderung 
außer Kraft. 
 
Artenschutz 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen. Des Weiteren sind die Vor-
gaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tier- und Pflan-
zenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des 
Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt wer-

den, ist die Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu be-
nachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung 
des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Abfäl-
le, die nicht verwertet werden, sind auf den Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseiti-
gen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, ist der Abteilung 
Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der 
Abbruchbeginn ist spätestens zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzu-
zeigen. 

 
Denkmalschutz 
 
Bodeneingriffe sind frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe      
(Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), abzustimmen, um eine archäologische Begleitung - 
vor allem des Oberbodenabtrags - durch einen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. Der 
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Oberbodenabtrag muss mit einem Bagger mit Böschungsschaufel im rückwärtigen Verfahren 
abgetragen werden. 
 
Grundsätzlich können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschicht-
liche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Ver-
färbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse 
tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Ent-
deckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unver-
züglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zu-
stand zu erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird.  
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt, das Boden-
denkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in 
Besitz zu nehmen. 
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Teil II Umweltbericht 
 
 
1 Einleitung 
 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bezieht sich 
auf eine Fläche, die ca. 20.000 m² groß ist und den nord-westlichen Teilbereich des seit 1990 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 umfasst. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung erstreckt sich über den östlichen Teil der 
Brandisstraße und tangiert im Süd-Westen die Hammer Straße sowie im Nord-Osten den Lan-
genwiedenweg. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 102 wird eine ganzheitliche Umgestaltung des Bahnhofsareals ver-
folgt. Ziele sind:  

- die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges im Verlauf des Langenwiedenweges 
durch den Bau einer Bahnunterführung und eine damit verbundene Umgestaltung der ver-
kehrlichen Situation, 

- die Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Bahnhofsumfeld und die Reaktivierung 
brachgefallener Bahnflächen nördlich des Bahnhofes durch ein Nahversorgungszentrum und 

- die Umgestaltung des Bahnhofes 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbe-
reich seiner 1. Änderung Mischgebiete und ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Außerdem 
sind Verkehrsflächen und Flächen zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträu-
chern sowie eine öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausge-
wiesen. 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 21.06.2011 die Einleitung 
des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“ beschlossen. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungs-
funktion der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. 
Vor dem Hintergrund des Bebauungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung), der den 
Bebauungsplan Nr. 33 größtenteils überlagert und auch eine Verknüpfung des Langenwieden-
weges mit der Hammer Straße vorsieht, ist zu erwarten, dass bei Realisierung der Bahnunter-
führung Langenwiedenweg die Brandisstraße vom Langenwiedenweg abgebunden wird. Vor 
diesem Hintergrund ist eine Mischverkehrsfläche zur Erschließung des Grundstückes Brandis-
straße 5 sowie eine Fuß- und Radwegeverbindung von der Brandisstraße zum Langenwieden-
weg vorgesehen. 
Des Weiteren wird bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 von dem heutigen Rewe-
Grundstück eine Teilfäche durch eine Verkehrsfläche in Anspruch genommen. Im Zuge der Ab-
bindung der Brandisstraße vom Langenwiedenweg ist ein Ausgleich der für die Anbindung des 
Langenwiedenweges an die geplante Bahnunterführung benötigten Fläche des heutigen Rewe-
Grundstückes möglich, indem die südlich an das Rewe-Grundstück angrenzende städtische 
Fläche entsprechend umgestaltet und dem Rewe-Grundstück zugeordnet wird. Vor diesem Hin-
tergrund entfällt die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und 
Sträuchern entlang der Brandisstraße. 
Der nördlich des heutigen Rewe-Marktes festgesetzte Kinderspielplatz (Kategorie C: für Kinder 
< 6 J.) soll ebenfalls entfallen. Er wurde bis heute nicht errichtet und im Rahmen der Spiel-
flächenbedarfsplanung (2012) aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wird das im nördlichen 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 festgesetzte Allgemeine Wohngebiet in Richtung Wes-
ten erweitert.  
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1.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und ihre 
Berücksichtigung 

 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden Fachgesetze, die für die verschiedenen Schutzgüter 
Ziele und allgemeine Grundsätze definieren, berücksichtigt. Die relevanten Fachgesetze sind in 
der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 
 
Schutzgut Quelle Zielaussage 
Mensch Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Auf-

stellung von Bauleitplänen, insbesondere die Vermeidung von 
Emissionen 

Bundes-
immissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-
gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen) 

TA-Lärm Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in der Bevöl-
kerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Ver-
ringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städ-
tebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und Lärmmin-
derung bewirkt werden soll. 

Tiere und 
Pflanzen 

FFH- und 
Vogelschutz-
richtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung zur Sicherstellung einer biologischen Vielfalt und insbesonde-
re die Erhaltung wildlebender Vogelarten 

Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung künftiger 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereichen zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wie-
derherzustellen, dass: 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
• die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähig- 

keit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und  

Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs- 

wert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
Baugesetzbuch Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturhaushaltes 
und der Landschaftspflege, insbesondere: 
• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima  

und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, 

• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von ge- 
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutz-
gebiete sowie 

• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher  
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes von seinen in § 1 (6) 
Nr. 7 a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung des Bun-
desnaturschutzgesetzes) zu berücksichtigen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 

Ziele sind: 
• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktion  

im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und Le-
bensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, 

• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser und Nähr- 
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stoffkreisläufen, 
• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasser- 

schutz), 
• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaft- 

liche sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen, 
• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, 
• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Boden- 

veränderungen sowie 
• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen  

und Altlasten. 
 Baugesetzbuch sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und In-
nenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme 
von Böden (Bodenschutzklausel), 
Gewährleistung einer sozialgerechten Bodennutzung  

Wasser Wasser- 
Haushalts- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung 
zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer 
Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktionen 

Landes- 
Wassergesetz 
NRW 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und 
die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaf-
tung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit 

Luft Bundes-
immissions-
schutzgesetz 
inkl. Ver-
ordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-
gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigung, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen) 

TA-Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 
Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesam-
te Umwelt 

Klima Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Si-
cherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit 
auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des 
Menschen und Grundlage für seine Erholung 

Landschaft Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrund-
lage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaf-
ten Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Er-
holungswertes von Natur und Landschaft 

Baugesetzbuch Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wurden die Ziele des Regionalplanes und des 
Landschaftsplanes berücksichtigt. Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk 
Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis stellt für das Plangebiet einen All-
gemeinen Siedlungsbereich dar. Im Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich eine 
Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. 
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2 Bestandsaufnahme - Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ein-
schließlich Prognose bei Durchführung der Planung 

 
2.1 Schutzgut Mensch 

 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung Auswirkungen auf 
das Wohnumfeld und die Erholungsfunktion (Lärm, Luftschadtstoffe, Staub, Gerüche und Land-
schaftsbild) von Bedeutung. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst den östlichen Teil der Brandis-
straße und tangiert im Süd-Westen die Hammer Straße sowie im Nord-Osten den Langen-
wiedenweg. Im Norden schließen sich Geschosswohnungsbauten an. Neben Wohngebäuden 
sind im Umfeld Handels- und Gewerbebetriebe ansässig. 
 
In Bezug auf die, an das Plangebiet angrenzende Wohnnutzung, insbesondere im Norden, be-
steht eine Empfindlichkeit in Bezug auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich planerischer Verän-
derungen im Geltungsbereich. 
 
Aufgrund der Prägung des Plangebietes durch Handels- und Gewerbenutzungen, einer Er-
schließungsstraße (Brandisstraße), die als Einbahnstraße vom Langenwiedenweg mittig durch 
das Plangebiet bis zur Rustigestraße verläuft sowie angrenzender bedeutender innerstädtischer 
Straßen (Hammer Straße und Langenwiedenweg) und fehlender Erholungseinrichtungen ist 
davon auszugehen, dass das Plangebiet keine Erholungsfunktion übernimmt. 
 
Bewertung 
 
Der Geltungsbereich ist aufgrund der durch das Plangebiet verlaufenden Erschließungsstraße 
und angrenzender bedeutender innerstädtischen Straßen hinsichtlich der Immissionen, die sich 
aus dem Straßenverkehr ergeben vorbelastet. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 sieht die Verknüpfung der Hammer Straße mit dem Langenwieden-
weg und den Bau einer Bahnunterführung vor. Er wird durch den Bebauungsplan Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“, der sich zurzeit in Aufstellung befindet, größtenteils überlagert. Der Bebau-
ungsplan Nr. 102 hat ebenfalls zum Ziel, die Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg zu 
verknüpfen. Damit einher geht die Abbindung der Brandisstraße vom Langenwiedenweg. 
Zudem ist im Bebauungsplan Nr. 102 ein sonstiges Sondergebiet für den großflächigen Einzel-
handel (Nahversorgungszentrum mit einer Gesamtverkaufsfläche von max. 3.200 m²) festge-
setzt. Im Zusammenhang mit der Realisierung des geplanten Nahversorgungszentrums und der 
Umgestaltung der verkehrlichen Situation (Fertigstellung der Bahnunterführung i. V. m. der Ver-
knüpfung der Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg und Abbindung der Brandisstraße 
vom Langenwiedenweg) ist eine Erhöhung der Belastung durch Straßenverkehrslärm auf der 
Hammer Straße und dem Langenwiedenweg zu erwarten. In anderen Bereichen wird die Belas-
tung durch Straßenverkehrslärm hingegen abnehmen. 
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 auf 
Grundlage eines verkehrstechnischen Gutachtens (PVT, Essen, April 2009 und Überarbeitung 
Oktober 2015) eine Geräuschimmissions-Untersuchung in Bezug auf den Straßen- und Schie-
nenverkehr (Ingenieurbüro G. Hoppe, Dortmund, Nov. 2010 und Aktualisierung November 
2015) erstellt. Für die Bereiche bzw. Gebäudeseiten, bei denen sich durch die Umgestaltung 
der verkehrlichen Situation die Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg 
ausgehenden Verkehrslärms um mind. 3 dB(A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage 
oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöhen, besteht ein Anspruch auf Schallschutz-
Maßnahmen. 
 
Das Gebäude Hammer Straße Nr. 32 sowie die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg, die 
im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 liegen, wurden in die Geräu-
schimmissions-Untersuchung mit einbezogen. Nach der schalltechnischen Untersuchung sind 
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für die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südseite des am Langenwiedenweg gelege-
nen Gebäudeteils) bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 102 passive Schallschutz-
Maßnahmen erforderlich. 
 
Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 werden keine Festsetzungen zum 
Schallschutz getroffen, da die geplante Bahnunterführung einschließlich Verknüpfung der 
Hammer Straße mit dem Langenwiedenweg nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens ist, 
jedoch wird darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg 
(Südfassade des am Langenwiedenweg gelegenen Gebäudeteils) bei Umsetzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ passive Schallschutz-Maßnahmen erforderlich sind. 
Hierzu wird auf die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsum-
feld“ verwiesen. 
 
Im Hinblick auf die Ausweisung einer Wohnbaufläche hinter der Kindertagesstätte ist aufgrund 
der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbundenen Gewerbelärm bei einem 
konkreten Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren gem. Runderlass des Ministeriums für 
Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und der DIN 4109 eine ausreichende 
Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
 
Es handelt sich um einen bereits erschlossenen sowie bebauten Bereich. Der heutige Zustand 
bleibt weitgehend unverändert, da sich die Bebauungsplanänderung im Wesentlichen auf die 
Art der baulichen Nutzung (Einschränkung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. 
Die bei Umsetzung der Planung zu erwartenden umweltbezogenen Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sind als sehr gering einzuschätzen. Vielmehr werden die Be-
lastungen durch den Straßenverkehr im Plangebiet im Zuge der Abbindung der Brandisstraße 
vom Langenwiedenweg abnehmen. 
 
Es wird von keiner bedeutsamen, mit der Planung verbundenen Beeinträchtigung des Schutz-
gutes Mensch durch Lärm ausgegangen. 
 

2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes steht für Tiere und Pflanzen der Schutz der Ar-
ten und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt sowie der Lebensräume 
und -bedingungen im Vordergrund. Dies betrifft insbesondere Lebensräume mit besonderen 
Funktionen für Tiere und Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten. Demnach sind die Bio-
topfunktion und die Biotopvernetzungsfunktion besonders zu berücksichtigen. 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befinden sich folgende Biotopformen (nume-
rische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW, 2008): 

 4.7 Grünanlage mit Baumbestand (entlang der Brandisstraße, beim Heiligenhäuschen,  
hinter der Kindertagesstätte) 

 1.1 versiegelte Fläche (Gebäude, Verkehrsflächen, Flächen für Handel und Gewerbe) 
 4.3 Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50 % heimischen Gehölzen (Flächen für  

Wohnen, Kindertagesstätte) 
 
Das Plangebiet ist geprägt durch Wohn-, Handels- und Gewerbenutzungen sowie durch Ver-
kehrsflächen. Der Geltungsbereich wird von der Brandisstraße durchquert und grenzt süd-
westlich an die Hammer Straße sowie östlich an den Langenwiedenweg. 

Im nord-östlichen Teil des Änderungsbereiches befinden sich eine Kindertagesstätte und ein 
Rewe-Markt. Der süd-westliche Teilbereich ist durch Wohngebäude entlang der Hammer Stra-
ße und Brandisstraße sowie durch Gewerbebetriebe gekennzeichnet. Grünflächen bestehen in 
Form von privaten Gärten mit einem geringen Anteil an Gehölzen, einer Außenanlage der Kin-
dertagesstätte sowie Straßenbegleitgrün und einer Brachfläche, die bisher für die Errichtung ei-
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nes Kinderspielplatzes freigehalten wurde. Am südlichen Rand der Brandisstraße sind erhal-
tenswerte Bäume vorhanden (s. nachfolgendes Luftbild). 

 
 
Der heutige Zustand bleibt weitgehend unverändert, da es sich um einen bereits erschlossenen 
sowie bebauten Bereich handelt und sich die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 vorwie-
gend auf die Art der baulichen Nutzung (Steuerung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. Le-
diglich die im nördlichen Teilbereich festgesetzte öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung: Kinderspielplatz und die am nord-östlichen Rand der Brandisstraße festgesetzte Fläche 
zum Anpflanzen von standortgemäßen Bäumen und Sträuchern werden aufgegeben. Hierbei ist 
anzumerken, dass die festgesetzte Grünfläche an der Brandisstraße bisher nicht umgesetzt 
wurde und es sich gegenwärtig lediglich um eine straßenbegleitende, geschotterte Fläche, die 
teilweise zum Parken genutzt wird handelt. 
Am südlichen Rand der Brandisstraße befinden sich erhaltenswerte Bäume. Sie sind im Be-
bauungsplan Nr. 33 festgesetzt und werden in die Bebauungsplanänderung übernommen. 
 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen könnten bedingt Kleintierarten und Vögeln einen Lebens-
raum bieten. Sie sind z. T. von der Planung berührt. Bemerkenswerte oder schutzwürdige Bio-
toptypen sind von der Planung nicht betroffen. 
 
Artenschutz 
 
Ziel des Artenschutzes ist es, seltene oder gefährdete Tierarten und ihre Lebensstätten zu er-
halten. 
 
Es wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen, um festzustellen, ob im Ände-
rungsbereich besonders oder streng geschützte Arten vorkommen oder vorkommen können. 
Außerdem wurde untersucht, ob durch die Umsetzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 33 Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbe-
züglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. 
 

Umwandlung 
Grünfläche zur 
Wohnbaufläche 

Geltungsbereich 
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An den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 grenzt süd-östlich der in 
Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ an. Im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 102 wurde im September 2009 durch das Planungsbüro Lök-
Plan ein artenschutzrechtliches Fachgutachten erstellt, dass durch das Büro im Oktober 2015 
überarbeitet wurde, um auf Grundlage der aktuellen rechtlichen Vorgaben (Novellierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes, zuletzt im Juli 2013 und entsprechende Anpassung des Land-
schaftsgesetzes NRW, aktueller Stand 16.03.2010 sowie der zugehörigen Verwaltungsvor-
schriften, VV Artenschutz, Stand 15.09.2010) festzustellen, ob im Eingriffsbereich streng ge-
schützte bzw. planungsrelevante Arten vorkommen und ob durch die Umsetzung der Planung 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich zu berück-
sichtigenden streng geschützten Arten in NRW („planungsrelevante Arten“) ausgelöst werden. 
In dem Gutachten wurden zum Vorkommen planungsrelevanter Arten entsprechende Quellen 
für das Plangebiet samt 300 m-Umkreis ausgewertet. Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Belange wurde das o. g. Gutachten herangezogen. 
Des Weiteren wurden im Juli 2013 die vom LANUV für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung ge-
stellten Daten aus dem Fachinformationssystem „geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 
(FIS) und dem Fundortkataster (LINFOS) einschl. des Biotopkatasters abgefragt (s. Anl. 1). 
Im Plangebiet und in dessen 300 m-Umkreis befinden sich keine bemerkenswerten oder 
schutzwürdigen Biotope, ebenso sind keine Fundpunkte von Pflanzen und Tieren dokumentiert. 
Für das Messtischblatt 4413 ist der Rotmilan als „wahrscheinlich brütend“ angegeben (FT-4413-
0002). Der Fundort befindet sich in einem Abstand von ca. 600 m süd-östlich des Änderungsbe-
reiches. Hierzu wird im artenschutzrechtlichen Fachgutachten für den Bebauungsplan Nr. 102 
„Bahnhofsumfeld“ die Aussage getroffen, dass ein Brutvorkommen des Rotmilans hier im In-
nenstadtbereich von Werl definitiv ausgeschlossen werden kann (s. S. 7). Überdies wurde in 
dem Gutachten für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 102 ein Teil der planungsre-
levanten Arten aufgrund der Lage mitten im Stadtgebiet und fehlender geeigneter Habitate aus-
geschlossen. In Bezug auf die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird davon ausge-
gangen, dass sich die Anzahl der potenziell durch das Vorhaben beeinträchtigten Tierarten auf 
nur wenige Arten beschränkt, da es sich um ein - im Vergleich zum Geltungsbereich des an-
grenzenden Bebauungsplanes Nr. 102 - erheblich kleineres und nahezu vollständig bebautes 
Plangebiet handelt. 
 
Die in der Anlage 1 aufgelisteten planungsrelevanten Arten, die nach dem Fachinformations-
system „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) vorhanden seien könnten, weisen - bis 
auf den Gartenrotschwanz - einen guten Erhaltungszustand auf. Der Erhaltungszustand des 
Gartenrotschwanzes ist als ungünstig angegeben, jedoch wird ein Vorkommen des Gartenrot-
schwanzes im Plangebiet für sehr unwahrscheinlich gehalten. Außerdem wird davon ausge-
gangen, dass für diese Vogelart im Umfeld, insbesondere in den Gärten, wesentlich bessere 
Lebensstätten bestehen. Hier ist beispielhaft die süd-westlich an den Änderungsbereich an-
grenzende Gartenfläche mit Obstbaumbestand zu nennen. 
 
Im Abgleich mit den Habitatvorgaben wird für keine der planungsrelevanten Arten eine existen-
tielle Abhängigkeit in Bezug auf diese Fläche vermutet. 
 
Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass aufgrund der innerstädtischen Lage des Plangebie-
tes sowie der vorhandenen Nutzungen und der an den Änderungsbereich angrenzenden Stra-
ßenzüge nach dem aktuellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Betroffenheit 
von streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und daher auch keine Verbotstat-
bestände nach § 19 oder § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entstehen. 
 
vorsorgliche Maßnahmen 
 
Als vorsorgliche Maßnahme für den Artenschutz wird in der Bebauungsplanänderung darauf 
hingewiesen, dass Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar 
(außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen sollten, die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 
BNatSchG zu beachten sind und bei der Bauausführung etwaigen Hinweisen auf vorkommende 
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geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu in-
formieren ist. 
 
Bewertung 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung sind keine Vorkommen gefährdeter oder zu 
schützender Arten bekannt geworden. Durch die Planung werden jedoch Biotope zum Teil zer-
stört, so dass Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen nicht ausgeschlossen wer-
den können. Es ist aber nicht von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen. 
 
Die mit dem Biotopverlust einhergehende Wertminderung von Flora und Fauna ist entspre-
chend der Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) im Ausgleichsflächenpool Stadtwald zu kompensie-
ren. Von Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 wird aufgrund der örtlichen Gegebenheiten abgesehen. 
 

2.3 Schutzgut Boden 
 
Mit Grund und Boden soll gem. § 1a (2) BauGB sparsam und schonend umgegangen werden. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nut-
zen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Das Schutzgut Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaushalt, insbesonde-
re als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Besonders be-
wertungsrelevant sind die bodenökologischen Funktionen wie die Biotopbildungs-, Grundwas-
serschutz- und Abflussregulationsfunktion. 
 
Naturräumlich ist das Plangebiet der Hellwegbörde, die durch ihre mächtigen Lössböden cha-
rakterisiert ist, zuzuordnen. 
 
Zusätzliche Versiegelungen durch Überbauung führen zu einer Beeinträchtigung der Abflussre-
gulierung, Oberflächenwasserversickerung und Grundwasserneubildung. 
 
Die Böden im Siedlungsbereich sind anthropogen überformt und weisen ein gestörtes Boden-
profil sowie gestörte Bodeneigenschaften auf. Die Biotopbildung-, Grundwasserschutz- und Ab-
flussregulationsfunktion des Bodens innerhalb des Plangebietes ist somit von nicht erheblicher 
Bedeutung. 
 
Bewertung 
 
Aufgrund der starken Überformung des Bodens liegt im Plangebiet eine geringe Wertigkeit des 
Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Gleichwohl ist mit der Planung 
ein Eingriff in den Bodenhaushalt verbunden. Bei Umsetzung der Planung werden weitere Flä-
chen dauerhaft versiegelt. Hier ist vor allem die Erweiterung des im nördlichen Plangebiet fest-
gesetzten allgemeinen Wohngebietes und damit die Aufgabe der bisherigen Grünfläche        
(ca. 490 m²) zu nennen. Da das Plangebiet jedoch bereits bebaut ist und bei Realisierung der 
Bebauungsplanänderung von nur geringfügigen zusätzlichen Flächenversiegelungen auszuge-
hen ist, wird der Eingriff in das Schutzgut Boden als weniger erheblich eingestuft. 
 

2.4 Schutzgut Wasser 
 
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung i. S. 
von § 1 (5) BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen ohne Einschrän-
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kungen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Be-
reiche Grund- und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 
Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen und Grundwasserneubildungsrate sind aufgrund 
der naturräumlichen Bedingungen des Plangebietes als eher gering einzustufen. 
Oberflächengewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
 
Bewertung 
 
Die mit der Planung verbundene geringfügige Oberflächenversiegelung und folglich minimale 
Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung im Geltungsbereich ist als eine weniger er-
hebliche Umweltauswirkung zu beurteilen. 
 

2.5 Schutzgut Luft und Klima 
 
Schutzziele bei den Schutzgütern Luft und Klima sind die Vermeidung von Luftverunreinigun-
gen, die Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokal-
klimatischen Austauschfunktionen. Im Falle der Bebauung von Freiräumen sind Umweltauswir-
kungen aus ansteigendem Verkehr und allgemeiner Erwärmung aufgrund von Überbauung und 
abnehmender Luftzirkulation zu erwarten. 
 
In Bezug auf die Luftqualität ist das Plangebiet durch die angrenzenden bedeutenden Straßen 
und die benachbarten Nutzungen (Abgase, Heizungsemissionen) vorbelastet. Aufgrund dessen 
sind die Klimafunktionen im Geltungsbereich von untergeordneter Bedeutung. 
 
Durch die Planumsetzung kommt es zu einem geringen Verlust an Gehölzen, die der Kaltluft-
produktion dienen. Die zum Erhalt festgesetzten Bäume am südlichen Rand der Brandisstraße 
sowie die im nördlichen Plangebiet festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von standortgemäßen 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen übernehmen hingegen weiterhin Durchlüf-
tungs-, Luftreinhaltungs- und Wärmeregulationsfunktionen. 
 
Bewertung 
 
Bei Umsetzung der Planung sind erhebliche klimatische Veränderungen aus Versiegelung, 
Überbauung sowie Emissionen aus Verkehr und Heizanlagen aufgrund der geringen Größe des 
Plangebietes und der vorhandenen Bebauung nicht zu erwarten. Für das Schutzgut Luft und 
Klima ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 
 

2.6 Schutzgut Landschaft 
 
Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind zum einen das Landschaftsbild, das es in seiner 
Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt und zum anderen die Erhaltung ausreichend 
großer, unzerschnittener Landschaftsräume. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Land-
schaftsteile mit besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrachten. 
 
Der Änderungsbereich befindet sich innerhalb des Stadtgebietes und ist bereits bebaut.  
Gehölzstrukturen bestehen nur teilweise. 
 
Bewertung 
 
Bezogen auf das Landschaftsbild stellt das Plangebiet einen typischen Siedlungsbereich dar, 
der von Straßenzügen und Bebauung geprägt sowie umgeben ist. Gegenüber dem Schutzgut 
Landschaft besteht keine erhebliche Empfindlichkeit. 
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2.7 Schutzugut Kultur und sonstige Sachgüter 
 
Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige, auch im Boden 
verborgene, Anlagen wie Park- oder Friedhofsanlagen und andere vom Menschen gestaltete 
Landschaftsteile, die von geschichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologi-
schem, städtebaulichem oder die Kulturlandschaft prägendem Wert sind. Sachgüter sind als 
vom Menschen geschaffene Güter zu verstehen, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die 
Gesellschaft insgesamt von materieller Bedeutung sind. Dies können bauliche Anlagen sein 
oder aber wirtschaftlich genutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen, wie z.B. besonders er-
tragreiche landwirtschaftliche Böden. 
 
Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich ein Heiligen-
häuschen (an der Brandisstraße), das in die Denkmalliste der Stadt Werl eingetragen ist. Es 
kann bei Umsetzung der Planung an seinem Standort erhalten werden. 
 
Aus der Stellungnahme der LWL-Archäologie für Westfalen vom 03.09.2013 geht hervor, dass 
eine Erhaltung von Bodendenkmalsubstanz im südlichen Planbereich aufgrund der starken 
Überprägung durch die vorhandene Bebauung eher unwahrscheinlich ist. Da die Entdeckung 
von bisher noch unbekannten archäologischen Fundstellen dennoch nicht vollständig ausge-
schlossen werden kann, wird im Plan sowie im ersten Teil der Begründung darauf hingewiesen, 
dass die Entdeckung von Bodendenkmälern der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder 
der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), 
unverzüglich anzuzeigen sowie die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten ist (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht 
vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird und der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe nach § 16 (4) DSchG NW berechtigt ist, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und 
für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen. 
 
In Bezug auf die Erweiterung des im nördlichen Plangebiet festgesetzten allgemeinen Wohnge-
bietes in Richtung Westen bestehen seitens der LWL-Archäologie für Westfalen Bedenken, da 
nördlich dieses Planbereiches einige steinzeitliche Fundstellen (4413,95; 4413,162; 4413,71) 
und südlich des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung ebenfalls eine steinzeitliche 
Fundstelle sowie eine bandkeramische Siedlung (4413,86:01-11; 4413,175; s. Anl. 3) liegen. 
Die Aufdeckung weiterer steinzeitlicher / bandkeramischer Bodendenkmalsubstanz kann bei 
Bodeneingriffen in dem genannten Erweiterungsbereich nicht ausgeschlossen werden. Zudem 
könnten hier - aufgrund der relativen Nähe zum Stadtkernbereich und zu den ehemaligen Sali-
nen Neuwerk und Höppe - bisher noch unbekannte mittelalterliche oder neuzeitliche Fundstel-
len entdeckt werden. 
 
Bewertung 
 
Aufgrund steinzeitlicher Fundstellen und einer bandkeramischen Siedlung in der näheren Um-
gebung des Plangebietes könnten Bodendenkmäler bei Bodeneingriffen aufgedeckt werden. 
Unter der Voraussetzung, dass Bodeneingriffe im Bereich der Erweiterung des allgemeinen 
Wohngebietes frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen abgestimmt werden und damit 
eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des 
Amtes sichergestellt wird und unter Berücksichtigung der allgemeinen Hinweise zum Denkmal-
schutz, ist davon auszugehen, dass keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Kultur- 
und sonstige Sachgüter im Änderungsbereich vorliegt. 
 

2.8 Wechselwirkungen 
 
Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei 
sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlage-
rungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. 
Im Plangebiet führt die Überbauung von Boden zu einem Verlust an Bodenfunktionen (z. B. 
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Speicherung von Niederschlagswasser). Hierdurch erhöht sich der Oberflächenabfluss während 
die Versickerung unterbunden wird. Ebenso geht mit der Bebauung ein Verlust von Biotopen 
einher. 
Da es sich um ein verhältnismäßig kleines Plangebiet handelt, das weitestgehend bebaut ist, 
sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als sehr gering zu beurteilen. Eine 
Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechsel-
wirkungen ist im Plangebiet nicht zu erwarten. 
 

2.9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 
 
Von der Planung ist hauptsächlich die Art der Bebauung betroffen. Lediglich eine Grünfläche 
(ca. 490 m²) wird zu Gunsten einer Wohnbaufläche aufgegeben. Dadurch ergeben sich Um-
weltauswirkungen, die vor allem in dem Verlust von Biotopstrukturen sowie Boden und Boden-
funktionen durch Versiegelung und damit verbunden einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss 
und einer verringerten Grundwasserneubildungsrate liegen. 
 
Aufgrund der Vorbelastungen wird die Planung als nicht erheblich eingeschätzt. 
 
Folgende Umweltauswirkungen sind durch die Umsetzung der Planung zu erwarten: 
 

Schutzgut Funktion mögl. Beeinträchtigung 
Bewertung  
Beeinträch-
tigung 

durch 
Maßnah-
men 

Mensch 

Wohn-, Wohnum-
feld- und Erho-
lungsfunktion, 
Gesundheit und 
Wohlbefinden 

Immissionsbelastung (Lärm, 
Luftschadstoffe, Staub,  
Gerüche) durch Verkehr  

 
- 

 
- 

Tiere und 
Pflanzen 

Biotopfunktionen Verlust von Teillebens-
räumen durch Beseitigung 
von Gehölzstrukturen und 
Bodenversiegelung 

 
+ 

 
a, m 

Boden 

Biotopbildungs-
funktion, Grund-
wasserschutz-
funktion, Abfluss-
regelungsfunktion 
 

Verlust von Bodenfunktio-
nen durch Versiegelung, 
Bodenbewegung und Ver-
dichtung 

 
+ 

 
m 

Wasser 

Grundwasser-
neubildung, 
Grundwasser-
schutzfunktion, 
Abflussregulation 

Verlust der Funktionen 
durch Versiegelung und 
Bodenverdichtung 

 
+ 

 
m 

Luft und 
Klima 

Durchlüftungs- 
und Luftreini-
gungsfunktionen, 
Wärmeregulation 

geringer Verlust an Gehölz 
für die Kaltluftproduktion, 
Veränderung des Klein-
klimas durch Versiegelung   

 
- 

 
- 

Land-
schaft 

Landschaftsbild-
funktion 

Verlust von Gehölzen - - 

Kultur- 
und sons-
tige Sach-
güter 

Erhaltungsfunkti-
on 

Verlust von möglichen  
Bodendenkmalen 

+ v 

Erläuterung 

Beeinträchtigung: - (keine), + (gering), ++ (mittel), +++ (stark) durch Maßnahmen: - (nicht erforderlich),  
v (vermeidbar), m (minimierbar), a (ausgleichbar)  
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3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
Planung 

 
Ohne Umsetzung der Planung bleiben auf den bisher unversiegelten Flächen die Grünstruktu-
ren sowie die Durchlässigkeit des Bodens erhalten. Damit sind positive Bedingungen für ent-
sprechende Tier- und Pflanzenarten sowie für das Kleinklima und den Bodenwasserhaushalt 
weiterhin gegeben. 
Aufgrund des relativ kleinen und weitestgehend bebauten Geltungsbereiches innerhalb des 
Stadtgebietes ist mit einer spürbar positiven Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
führung der Planung jedoch nicht zu rechnen. 
 
 
4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Mit der Planung sind die zuvor beschriebenen Umweltauswirkungen verbunden. Die Beein-
trächtigungen werden aufgrund der bestehenden Vorbelastungen durch die innerstädtische La-
ge (Handels-, Gewerbe- und Wohnnutzungen, Verkehrsflächen etc. im Plangebiet sowie in des-
sen Umgebung) sowie unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung als nicht erheblich eingestuft. 
 
 
5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen 
 

5.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Schutzmaßnahmen 
 
Schutzgut Mensch 
 
Es handelt sich um einen bereits erschlossenen sowie bebauten Bereich. Der heutige Zustand 
bleibt weitgehend unverändert, da sich die Bebauungsplanänderung im Wesentlichen auf die 
Art der baulichen Nutzung (Einschränkung der Einzelhandelsnutzungen) bezieht. 
 
Im Hinblick auf die Erweiterung des allgemeinen Wohngebietes im nördlichen Teil des Ände-
rungsbereiches ist aufgrund der Nähe zum vorhandenen Rewe-Markt und den damit verbunde-
nen Gewerbelärm bei einem konkreten Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren gem. 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und 
der DIN 4109 eine ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. Damit 
wird gewährleistet, dass die zulässigen Geräuschimmissionen in dem festgesetzten Allgemei-
nen Wohngebiet eingehalten und somit gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden. 
 
Weitere Festsetzungen zum Schallschutz wurden nicht getroffen. 
 
In Bezug auf die Kindertagesstätte am Langenwiedenweg (Südfassade des am Langenwie-
denweg gelegenen Gebäudeteils) sind bei Umsetzung des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 
102 „Bahnhofsumfeld“ (in Aufstellung) passive Schallschutz-Maßnahmen erforderlich. Hierzu 
wird auf die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 102 „Bahnhofsumfeld“ 
verwiesen. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Es ist unvermeidbar, dass durch zusätzliche Versiegelung Lebensräume von Tieren und Pflan-
zen verloren gehen. Es ist vorgesehen, die mit der Umsetzung der Planung verbundenen Ein-
griffe in den Naturhaushalt auf Grundlage der Eingriffsbilanzierung (s. Anl. 2) im Ausgleichsflä-
chenpool (Stadtwald) der Stadt Werl zu kompensieren. 
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Schutzgut Boden 
 
Der Verlust und die Beeinträchtigung von Bodenfunktionen im Plangebiet durch zusätzliche 
Versiegelung, Bodenbewegung und Verdichtung sind unvermeidbar.  
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, zusätzliche Versiegelungen durch Wege und Zufahrten 
sowie Stellplätze so auszuführen, dass Regenwasser versickern kann.  
Festsetzungen hierzu wurden jedoch nicht getroffen, da aufgrund der vorhandenen Bebauung 
sowie Boden- und Vorflutverhältnisse eine Versickerung von Niederschlagswasser in größerem 
Umfang nicht möglich ist.  
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Aufgrund steinzeitlicher Fundstellen und einer bandkeramischen Siedlung in der näheren Um-
gebung des Plangebietes könnten Bodendenkmäler bei Bodeneingriffen, insbesondere im Be-
reich der Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes (nördliches Plangebiet), aufgedeckt wer-
den. In diesem Bereich sind Bodeneingriffe frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen 
abzustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrags, durch ei-
nen Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. Im Plan und im ersten Teil der Begründung wird da-
rauf hingewiesen. Des Weiteren wird der Hinweis gegeben, dass grundsätzlich die Entdeckung 
von Bodendenkmälern der Stadt als Untere Denkmalbehörde und / oder der LWL-Archäologie 
für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520), unverzüglich anzu-
zeigen sowie die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu 
erhalten (§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW) ist, falls diese nicht vorher von den Denk-
malbehörden freigegeben wird. 
 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen 
 
Der Kompensationsbedarf für den Eingriff in den Naturhaushalt wird in Teil I, Punkt 5.3, S. 7 be-
schrieben. Die Kompensation erfolgt außerhalb des Plangebietes im Ausgleichsflächenpool 
(Stadtwald) der Stadt Werl. Zur Regelung der Kompensation ist bei einem konkreten Bauvorha-
ben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens (vor Baubeginn) ein Ablösevertrag zwischen 
der Stadt Werl und dem Investor / Bauherrn abzuschließen. 
 
 
6 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 wird das Ziel verfolgt, die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben zu steuern, um die Attraktivität und die Versorgungsfunktion der Innen-
stadt als Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu fördern. 
Durch die Bebauungsplanänderung werden in erster Linie die zulässigen Einzelhandelsnutzun-
gen im, im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 festgesetzten Mischgebiet unter der o. g. Ziel-
setzung eingeschränkt. Alternative Planungsmöglichkeiten kommen hier nicht in Betracht. 
 
 
7 Angewendete Methodik, Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

und Kenntnislücken 
 
Zur Erfassung des derzeitigen Umweltzustandes wurden vorhandene Fachinformationssysteme 
und Karten ausgewertet sowie Geländebegehungen vorgenommen. Zudem wurden vorliegende 
Fachgutachten bzw. Untersuchungen zur Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Bewertung der Auswirkungen durch die Planung herangezogen. Schwierigkeiten bei der Erhe-
bung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
 
Für die Stadt Werl liegt der seit dem 24.08.2012 rechtskräftige Landschaftsplan VI „Werl“ vor. 
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8 Monitoring (Maßnahmen zur Überwachung) 
 
Bei einem konkreten Bauvorhaben im nördlichen Teil des Änderungsbereiches (Erweiterungs-
fläche des allgemeinen Wohngebietes) ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gem. 
Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBl. NW S. 1348) und 
der DIN 4109 eine ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
 
In dem o. g. Bereich sind Bodeneingriffe frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen ab-
zustimmen, um eine archäologische Begleitung, vor allem des Oberbodenabtrages, durch einen 
Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. 
 
Zur Regelung der Kompensation ist bei einem konkreten Bauvorhaben im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens (vor Baubeginn) ein Ablösevertrag zwischen der Stadt Werl und dem In-
vestor / Bauherrn abzuschließen. 
 
Sollten nicht vorhersehbare negative Umweltauswirkungen (z. B. schädliche Immissionen) auf-
treten, ist unverzüglich die zuständige Fachbehörde zu informieren, um notwendige Überwa-
chungsmaßnahmen zu treffen. 
 
 
9 Zusammenfassung des Umweltberichtes 
 
Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft und 
Klima, Boden sowie Wasser nach sich. Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund 
der bestehenden Vorbelastungen und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Verringe-
rungsmaßnahmen insgesamt als nicht erheblich eingeschätzt. 

Zu prüfende 
Aspekte / 
Schutzgüter 
§ 1 (6) Nr. 7 
BauGB 

Umweltzustand 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe a 

Wirkungen der 
Planung 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe b 

Vermeidungs-, Verrin-
gerungs- und Schutz-
maßnahmen 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2a Bau GB 
Nr. 2 Buchstabe c 

Mensch und 
Gesundheit, 
Bevölkerung 
insgesamt 

 Prägung des Plange-
bietes durch die Lage 
im Stadtgebiet 

 Vorbelastung durch 
Handels-, Gewerbe- 
und Wohnnutzungen, 
Verkehrsflächen etc. 
im Plangebiet sowie 
in dessen Umgebung 

 geringfügige Nach-
verdichtung durch 
die Umwandlung 
einer Grünfläche in 
ein Baugrundstück 
(Erweiterung des 
allgemeinen Wohn-
gebietes im nörd-
lichen Plangebiet) 

 Schallschutznachweis 
im Baugenehmigungs-
verfahren 

Tiere und 
Pflanzen 

 keine schützenswer-
ten Arten 

 Vorhandensein von 
Gehölzstrukturen 

 geringfügiger Ver-
lust von Teillebens-
räumen durch Ver-
siegelung 

 Festsetzung von Grün-
flächen und erhal-
tenswerten Bäumen 

 Kompensation 

Boden 

 Bodenfunktionen 
größtenteils durch 
vorhandene Bebau-
ung / Straßen gestört  

 untergeordnete Ab- 
    flussregulation durch  
    geringen Anteil an  
    unversiegelten bzw.  
    wasserdurchlässigen  
    Flächen 

 Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades 
und damit weitere 
Einschränkung der 
Bodenfunktionen 

 Festsetzung der 
Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 
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Wasser 

 kein Oberflächenge-
wässer betroffen 

 untergeordnete Was-
serleitfunktion und 
Grundwasserneubil-
dung durch geringen 
Anteil an unversiegel-
ten Flächen 

 Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades 
und damit negative 
Beeinflussung der 
Grundwasserneu-
bildung 

 - 

Luft und  
Klima 

 Plangebiet ist vorbe-
lastet 

 keine erheblichen 
Auswirkungen 

 - 

Landschaft 

 Umfeld bereits durch 
Handels-, Gewerbe- 
und Wohnnutzung 
geprägt 

 keine erheblichen 
Auswirkungen 

 - 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

 Baudenkmal 
 archäologische Bo-

denfunde in Nähe des 
Plangebietes 

 mögliche Entde-
ckung archäologi-
scher Bodenfunde 

 archäologische Beglei-
tung bei Bodenein-
griffen im nördlichen 
Plangebiet  

Wechsel-
wirkungen 

- - - 

 
 
 
 
Werl, im November 2015 
 
i. A. 
 

 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
1. Auflistung der planungsrelevanten Arten für das Messtischblatt 4413 
2. Eingriffsbilanzierung / Kompensationsermittlung 
3. Übersicht archäologischer Fundstellen in der Umgebung des Plangebietes 
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Anlage 1 

Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4413 

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen: Gärten, Parkanl., 
Siedlungsbrachen (Auszug aus dem Fachinformationssystem „Geschütze Arten in Nordrhein-Westfalen“) 

Art   Status 
Erhaltungs-
zustand in 
NRW (ATL) 

Gärten 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name       

Säugetiere         

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Art vorhanden G XX 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Art vorhanden G (X) 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Art vorhanden G X 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Art vorhanden G XX 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Art vorhanden G (X) 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler Art vorhanden G X 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G XX 

Plecotus auritus Braunes Langohr Art vorhanden G X 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Art vorhanden G X 

Vögel         

Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G X 

Accipiter nisus Sperber sicher brütend G X 

Alcedo atthis Eisvogel sicher brütend G (X) 

Ardea cinerea Graureiher sicher brütend G X 

Asio otus Waldohreule sicher brütend G X 

Athene noctua Steinkauz sicher brütend G X 

Corvus frugilegus Saatkrähe sicher brütend G XX 

Cuculus canorus Kuckuck sicher brütend   X 

Delichon urbica Mehlschwalbe sicher brütend G- X 

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend G X 

Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G X 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend G- X 

Luscinia megarhynchos Nachtigall sicher brütend G X 

Oriolus oriolus Pirol sicher brütend U- X 

Passer montanus Feldsperling sicher brütend   X 

Perdix perdix Rebhuhn sicher brütend U X 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz sicher brütend U- X 

Streptopelia turtur Turteltaube sicher brütend U- (X) 

Strix aluco Waldkauz sicher brütend G X 

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G X 

Amphibien         

Hyla arborea Laubfrosch Art vorhanden U+ (X) 

Triturus cristatus Kammmolch Art vorhanden G (X) 

Käfer         

Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkäfer Art vorhanden S X 

XX Hauptvorkommen, X Vorkommen, (X) potentielles Vorkommen  
Vögel: B kommt als Brutvogel vor, D kommt als Durchzügler vor, W kommt als Wintergast vor,  
() potentielles Vorkommen  
      von der Planungsinstanz für das Plangebiet als nicht relevant definierte Arten 
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Anlage 2 

Eingriffsbilanzierung / Kompensationsermittlung 

Es handelt sich um 3 Teilbereiche mit einer Gesamtfläche von 690,50 m², die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 als Fläche zum Anpflanzen 
von standortgemäßen Bäumen u. Sträuchern bzw. als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Kinderspielplatz ausgewiesen sind. 

A. Ausgangszustand des Untersuchungsraumes 
 

B. Zustand des Untersuchungsraumes gem. Planung 

Flä-
chen-
Nr.  

Code-
Nr. 

Bio-
toptyp 

Flä-
chen-
größe 
in m² 

Grund-
wert 

Kor.-
faktor 

Wert 
Flä-
chen- 
wert  

Flä-
chen-
Nr.  

Code-
Nr. 

Bio- 
toptyp 

Flä-
chen-
größe 
in m² 

Grund-
wert 

Kor.-
faktor 

Wert 
Flä-
chen- 
wert 

1 5.1 

Grün-
fläche 
(Kinder-
spiel-
platz) 

490,00 4 0 4 1.960  
1 1.1 

versiegelte 
Fläche (Ge-
bäude, Weg, 
Pflaster)  
ohne Ver-
sickerung** 

245,00 0 0 0 0 

2 4.7 

Grün-
fläche 
(entlang 
Brandis-
str.) 

146,30 4 -1* 3 439 
 

1 4.3 

Zier- und 
Nutzgarten 
mit < 50 % 
heimischen 
Gehölzen 

245,00 2 0 2 490 

3 4.7 

Grün-
fläche 
(beim 
Heiligen
genhäus
häus-
chen) 

54,20 4 
 

4 217 
 

2+3 1.1 

versiegelte 
Fläche 
(Straße, 
Weg) 

200,50 0 0 0 0 

Gesamtflächenwert A. 690,50       2.616 
 

Gesamtflächenwert B. 690,50       490 

C. Gesamtbilanz (Gesamtflächenwert B - Gesamtflächenwert A)       - 2.126 

*   Abwertung um eine Wertstufe aufgrund dauerhafter Einschränkung der Biotopfunktion durch die Lage zwischen Straße u. Parkplatz 
** Grundflächenzahl 0,4 zuzüglich Nebenanlagen (Stellplätze, Zuwegung u.a.) = 0,5 Flächenansatz 

Kompensation im Ausgleichsflächenpool (Stadtwald) der Stadt Werl durch einen Ablösevertrag im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
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Anlage 3 

Übersicht archäologischer Fundstellen in der Umgebung des Plangebietes 

 
Quelle: LWL 
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eingegangene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange zum Entwurf gem. § 4 (2) BauGB 

Abwägungsvorschläge 

1) Kreis Soest 
Schreiben vom 20.08.2015 
 

die o. g. Planung wurde hier mit den zuständigen Dienststellen und Abteilungen der 
Verwaltung besprochen. Im Einvernehmen mit diesen gebe ich folgende Stellungnah-
me ab: 
 
Aus landschaftsfachlicher Sicht ergeben sich zur geplanten Umnutzung des Post-
grundstückes keine Bedenken.  
 
Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen.  
 
Folgende Hinweise sind im weiteren Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen: 
 
Eingriffsregelung/Vermeidungsmaßnahmen 
 
Festsetzungen erhaltenswerten Gehölzbestandes: 
Im Bereich der östlichen Zufahrt besteht ein einzelner erhaltenswerter Baum, der im 
Bebauungsplan entsprechend festzusetzen ist.  
 
Artenschutz 
 
Für die Erschließung ist laut Begründung der Abbruch des Anbaus an der westlichen 
Seite geplant. Bei einem Abriss eines Gebäudes ist aus artenschutzrechtlichen Grün-
den zu prüfen, ob sich Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten, d. h. Fledermausquar-
tiere (Sommer- und Winterquartiere in Dachböden und Kellern), Brutstätten von heimi-
schen Vögeln (z. B. Schwalben, Mauersegler, Turmfalken) oder Nester von Hornissen, 
im oder am Gebäude befinden. Hier muss vor Beginn der Maßnahme eine Überprü-
fung erfolgen. Wenn Tierarten beeinträchtigt werden können, ist eine vertiefende Prü-
fung der Verbotstatbestände (Art-für-Art-Betrachtung, Vermeidung, Risikomanage-
ment) durch einen Sachkundigen durchzuführen. Beim Vorkommen von Fledermäusen 
sind ggf. Vermeidungsmaßnahmen festzusetzen. Danach wäre ein Abriss des Gebäu-
deteils möglichst in den Zeiträumen des konfliktarmen Quartierwechsels (01.04 – 
31.05. und 01.09. – 31.10.) durchzuführen. Eine Bauzeitenregelung soll laut Begrün-
dung auch für Gehölzentnahmen erfolgen, die nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 
28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) zulässig sind. 
 
Letztendlich ist sicherzustellen, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Der im Bereich der Ausfahrt zur Grafenstraße 
vorhandene Baumbestand wird festgesetzt. Es handelt jedoch um eine 
Baumgruppe aus stadtbildprägenden Pyramiden Schwarzpappeln. Bei 
Verlust wird die Anpflanzung von heimischen Gehölzen festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Eine Prüfung möglicher Brutstätten vor dem Beginn von Bau,-
/Abbruchmaßnahmen wird vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Überprüfung zur Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben 
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für geschützte Tier- und Pflanzenarten nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz nicht be-
rührt werden. 
 
Das Sachgebiet Bodenschutz gibt folgenden Hinweis: 
 
In dem Planbereich (Bahnhofstraße 7) ist ein Altstandort registriert (4413-2019). Es 
handelt sich dabei um eine ehemalige Tankanlage der Post. Es wurde bereits eine 
orientierende Untersuchung veranlasst. Der Bericht liegt aber noch nicht vor. 
  
Vor Erteilung einer Baugenehmigung sind die Ergebnisse der Untersuchungen zu 
bewerten und, falls erforderlich, alle Maßnahmen zur Sanierung durchzuführen. Die 
Detailplanung ist mit dem Sachgebiet Abfallwirtschaft/Bodenschutz abzustimmen. 
Diese Stellungnahme wird zugleich abgegeben für die Landrätin als Untere Staatliche 
Verwaltungsbehörde – Planungsaufsicht. 
 
 

wird vorgenommen. 
Die Hinweise zum Artenschutz werden in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchung sind im Rahmen der 
Baugenehmigung zu berücksichtigen. 
Dieser Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.  
 
 

2) Lippeverband 
Schreiben vom 21.08.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

3) Gelsenwasser AG 
Schreiben vom 03.08.2015 
  
Für die Benachrichtigung über das o. g. Vorhaben danken wir. 
Anregungen dazu haben wir nicht. 

 

 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

4) Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW), Baureferat 
Schreiben vom 27.07.2015 
 
Gegen die obengenannte Planung bestehen keine Bedenken. 

 

 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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5) Kreisstadt Unna 
Schreiben vom 22.07.2015 
 

Zu den o.g. Planverfahren werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen.  
 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

6) Stadt Hamm 
Schreiben vom 13.08.2015 

durch die beabsichtigten Entwicklungen im Geltungsbereich der 89. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl und der 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ werden die Belange der Stadt 
Hamm nicht berührt. 
Anregungen werden aus Sicht der Stadt Hamm nicht vorgetragen. Die Planung ist 
abgestimmt im Sinne des § 2 Abs.2 BauGB. 
 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

7) Gemeinde Wickede (Ruhr) 
Schreiben vom 20.08.2015 
 
Zur o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes und zu dem Entwurf des o.g. Bebau-
ungsplanes werden seitens der Gemeinde Wickede (Ruhr) keine Anregungen vorge-
bracht. 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
  

8) Gemeinde Bönen 
Schreiben vom 17.08.2015 

Aus Sicht der Gemeinde Bönen bestehen gegen die o.g. Planung keine Bedenken. 
Belange der Gemeinde Bönen werden nicht berührt. 

 

. 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

9) IHK Arnsberg, Hellweg Sauerland 
Schreiben vom 30.07.2015 

Zu der oben genannten Planung haben wir weder Anregungen noch Bedenken. 

 

 

. 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

10)  Handwerkskammer Dortmund 
Email vom 28.08.2015 
 

zu den beabsichtigten Planungen der Stadt Werl  
-87. Änderung des Flächennutzungsplans und 1. Änderung und Erweiterung des 
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B-Plans 106 „Stralsunder Straße“, 
-1. Änderung des B-Plans 33 „Unterführung Langenwiedenweg“, 
-89. Änderung des FNP und 2. Änderung des B-Plans 33 „Unterführung Langen-

wiedenweg“ 
bestehen seitens der Handwerkskammer Dortmund keine Anregungen oder Beden-
ken. 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

11)  LWL – Archäologie für Westfalen 
Schreiben vom 14.08.2015 
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Da das Plangebiet an den Bereich des historischen Stadtkerns anschließt, 
ist von vermuteten Bodendenkmälern auszugehen. Diese sind genauso 
zu behandeln wie eingetragene Bodendenkmäler 

In die Begründung wird aufgenommen, dass zu Lasten des Vorhabenträ-
gers der Planbereich durch eine archäologische Fachfirma überprüft wer-
den muss. 
 

12)  LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
Schreiben vom 14.08.2015  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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Mit Schreiben der Unteren Denkmalbehörde vom 17.8.2015 an den Land-
schaftsverband Westfalen Lippe wird erläutert, dass die Anrufungsfrist von 
2 Monaten abgelaufen ist und dass die Entscheidung der Unteren Denk-
malbehörde rechtskräftig ist.  
Somit findet kein Eintrag in die Denkmalliste der Wallfahrtsstadt Werl statt. 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Belange des Denkmal-
schutzes werden im Umweltbericht berücksichtigt. 
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13)  Westnetz GmbH, Regionalzentrum Arnsberg 
Schreiben vom 12.08.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Thyssengas GmbH wurde direkt beteiligt. 
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14)  Bezirksregierung Arnsberg, Natur- und Landschaftsschutz 
Schreiben vom 28.07.2015 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

15)  Bezirksregierung Arnsberg, Städtebau, Bauaufsicht 
Schreiben vom 10.08.2015 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

16)  Bezirksregierung Arnsberg, Verkehr 
Schreiben vom 24.07.2015 

 
Nach telefonischer Rücksprache mit Herrn Scheibe, Stadt Werl, bestehen aus ver-
kehrstechnischer Sicht weder Anregungen noch Bedenken. 
 

 

 
 
 
 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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17)  Bundesnetzagentur 
      Schreiben vom 24.07.2015, eingegangen am 29.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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18)  DB Immobilien 
Schreiben vom 22.07.2015 

 

 

 

. 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

19)  Gascade Gastransport GmbH 
Schreiben vom 30.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

20)  Bezirksregierung Arnsberg, Immissionsschutz 
Email vom 11.07.2015 
 

Die Festsetzungen im Bebauungsplan wurden daraufhin überprüft, ob und inwieweit 
die Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissionsschutzes aus der Sicht 
der oberen Umweltschutzbehörde vereinbar sind. 
 
Gegen die Festsetzungen im Planentwurf bestehen keine Bedenken. Auch Anregun-
gen werden nicht vorgebracht. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen die nicht in die 
Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als obere Umweltschutzbehörde fallen, 
erfolgt durch den Kreis Soest als UUB. Diese Belange wurden nicht geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
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21)  Bezirksregierung Arnsberg, Immissionsschutz 
Email vom 11.07.2015 
 

Die Darstellungsänderungen im FNP wurden daraufhin überprüft, ob und inwieweit die 
Planungsabsichten mit den Erfordernissen des Immissionsschutzes aus der Sicht der 
oberen Umweltschutzbehörde vereinbar sind. 
 
Gegen die Darstellungsänderungen im FNP bestehen keine Bedenken. Auch Anre-
gungen werden nicht vorgebracht. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Anlagen die nicht in die 
Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg als obere Umweltschutzbehörde fallen, 
erfolgt durch den Kreis Soest als UUB. Diese Belange wurden nicht geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 

 

22)  Grundstückseigentümer 
Schreiben vom 21.08.2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Festsetzungen werden getroffen, um die Verkehrssicherheit auf der 
Bahnhofsstr. zu gewährleisten. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
der Sicherheit am Knotenpunkt Bahnhofsstr./Grafenstr. sollen die Ein- und 
Ausfahrten nicht an der östlichen Seite des ehem. Postgebäudes errichtet 
werden. Um eine Öffnung zur Bahnhofsstraße zu ermöglichen, unter Ge-
währleistung der Verkehrssicherheit, wird die Ein- und Ausfahrt an der 
westlichen Seite nur für Rechtsabbieger festgesetzt. Dies wurde telefo-
nisch mit der Bezirksregierung, Dez. 25 Verkehr, abgestimmt. Die Ein- 
und Ausfahrt an der Grafenstraße bleibt bestehen. Die Möglichkeit für 
Schleichverkehr wird nicht gesehen, weil sie nicht komfortabel wäre. Dar-
über hinaus kann möglicher Schleichverkehr durch die Anordnung der 
Bauwerke und Stellplätze erschwert werden. 
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Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Um den Mischgebietscharakter zu erhalten wird der generelle Ausschluss 
von Einzelhandelsnutzungen im Änderungsbereich modifiziert. Danach ist 
Einzelhandel nur in Verbindung mit Dienstleistungen zulässig. Hierbei 
muss der Anteil der Dienstleistungen überwiegen. Damit soll einerseits 
das Ziel erreicht werden, dass keine zentrenschädliche Einzelhandelsnut-
zungen (z.B. Fachmärkte) im Planbereich angesiedelt werden, anderer-
seits ist damit auch ein Spielraum für kleinteiligen Einzelhandel (Fachge-
schäfte in Verbindung mit Dienstleistungsbetrieben) gegeben. Es wird 
daher für den Bereich des ehemaligen Postgebäudes zur Bahnhofstraße 
hin ein Mischgebiet (MI 1) festgesetzt, in dem Einzelhandelsbetriebe aus-
nahmsweise zulässig sind, wenn diese in Verbindung mit im Plangebiet 
ansässigen Dienstleistungsbetrieben stehen und der Dienstleistungsbe-
reich überwiegt. Dadurch soll die Ansiedlung von Fachmärkten in dieser 
Lage verhindert werden und gleichzeitig die Kernstadt gestärkt werden, 
um z.B. einen Frequenzbringer in die Fußgängerzone zu lenken. In dem 
Mischgebiet im hinteren Bereich des Grundstückes (MI 2) bleibt der Aus-
schluss von Einzelhandelsbetrieben bestehen. 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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23)  Stadtwerke Werl 
Schreiben vom 13.12.2013   

 

 

 
 
 
 
 
 
Die Trasse der Stromleitung wird mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
planungsrechtlich gesichert. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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24)  PLEdoc GmbH 
Schreiben vom 29.07.2015 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Übersichtsplan M. 1:10.000

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan   M. 1: 2500 89. Änderung des Flächennutzungsplanes   M. 1: 2500

Wallfahrtsstadt Werl

89. Änderung des
Flächennutzungsplanes

±Angefertigt im Oktober 2015 - FB III Abt.61 - Schei/Ha

Legende Legende

ÄNDERUNGSBESCHLUSS 
Die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der zurzeit geltenden Fassung vom 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 02.06.2015 beschlossen worden. 
 
Der Beschluss ist am                      ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT  
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB wurde in 
Form einer öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 20.07.2015 bis zum 
28.08.2015 durchgeführt. 
 
Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am 25.06.2015 
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 17.07.2015 
zugesandt. Darin wurde um Stellungnahme zum Vorentwurf, zu 
beabsichtigten oder bereits eingeleiteten Planungen oder sonstigen 
Maßnahmen soweit sie für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im 
Änderungsbereich bedeutsam sein können sowie zum Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bis zum 28.08.2015 gebeten. 
 
Werl, den  
 
 
--------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden, Nachbargemeinden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB i.V. mit § 2 (2) 
BauGB aufgrund des Beschlusses des PBUA vom               mit Schreiben 
vom                       zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme 
bis zum              gebeten. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
Bürgermeister 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie die vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen haben aufgrund des Beschlusses des 
PBUA vom              in der Zeit vom                   bis einschließlich                   
öffentlich ausgelegen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind am                           
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------- 
Bürgermeister 

ABWÄGUNG UND BESCHLUSS 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am                 die 
Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen 
beschlossen und diese Flächennutzungsplanänderung festgestellt. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
Bürgermeister 
 
 
GENEHMIGUNG 
Diese Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 (1) BauGB von der 
Bezirksregierung Arnsberg, AZ:                               am                      
genehmigt worden. 
 
Arnsberg, den  
 
 
----------------------------------------- 
Bezirksregierung Arnsberg 
I. A. 
 
 
BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
Die Genehmigung dieser Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 
(5) BauGB am             öffentlich bekannt gemacht worden. Mit der 
Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung mit Begründung und zusammenfassender 
Erklärung kann während der Dienststunden im Rathaus von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
Bürgermeister 
 
 
Die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde aufgestellt von der Abt. 
Stadtplanung, Straßen und Umwelt der Wallfahrtsstadt Werl. 
 
Werl, den  
 
 
------------------------------ 
i.A. 
 
 
 
HINWEISE: 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder 
naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 
Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und / oder dem Westfälischen Museum für Archäologie / 
Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750), Fax: 
02761-937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und § 
16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den 
Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für 
wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu nehmen (§ 
16 Abs. 4 DSchG NW). 

ÿ) Kerngebiet gem. § 1 (2) 7 BauNVO

Fläche für den Gemeinbedarf Post¿> !!!!!!!!

! ! ! ! ! ! ! !

gemischte Bauflächen gem. § 1(1) 2 BauNVOÿ&

Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9 (1) 12 BauGB

Abgrenzung des Änderungsbereiches Abgrenzung des Änderungsbereiches
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1 Bestandsbeschreibung 

Das Plangebiet der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Wall-
fahrtsstadt Werl befindet sich im Bereich des Bahnhofsumfeldes in der nördlichen 
Innenstadt von Werl. Das Gebiet von einer Größe von ca. 5.700 m² wird über die 
„Bahnhofsstraße“ und die „Grafenstraße“ erschlossen. 

Der Bereich des ehemaligen Postgeländes ist im Regionalplan für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Soest und Hochsauerlandkreis als Allgemei-
ner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Wallfahrtsstadt Werl ist im Geltungsbe-
reich Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ und Kern-
gebiet dargestellt (s. Abb. 1). 

Für die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Umwandlung von Fläche 
für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ in gemischte Baufläche 
sowie die Umwandlung der als Kerngebiet dargestellten Fläche in eine Fläche für 
Versorgungsanlagen. 

An dem Standort des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude eine Um-
nutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen. Vorgesehen sind Ein-
richtungen aus dem Dienstleistungsbereich und Wohnungen. 

Im hinteren Bereich des ehem. Postgrundstückes befinden sich ein Sendemast 
und ein Technikgebäude der Telekom. Dieser Bereich soll als Gebiet für Versor-
gungsanlagen ausgewiesen werden.  

Der Geltungsbereich der 89. FNP-Änderung ist die planungsrechtliche Grundlage 
für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33, der gem. § 8 (3) BauGB im Pa-
rallelverfahren aufgestellt wird. 

 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan und Ände-
rungsbereich der 89. Änderung  
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2 Planungsziele 

Mit Schreiben vom 17.12.2014 hat die Wimmeler Planen und Bauen GmbH die 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bean-
tragt. Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude ei-
ne Umnutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen. 
 
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohn-
gruppen, Praxen, Büros und Wohnungen. Für die Erschließung sind der Abbruch 
des Anbaus an der westlichen Seite und die Errichtung einer Einfahrt von der 
Bahnhofstraße aus vorgesehen. Der entsprechende Parkraum soll auf ebenen 
Flächen und in Tiefgaragen entstehen. 

Auf Grundlage der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes soll im Bereich des 
ehemaligen Postgeländes an der Bahnhofstraße ein Bebauungsplan aufgestellt 
und die Fläche für Gemeinbedarf in gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 
BauNVO geändert werden. 

Für den südlichen Bereich des ehem. Postgrundstückes, in dem sich Anlagen für 
die Telekommunikation befinden, soll der Bereich des Kerngebietes in eine Fläche 
für Versorgungsanlagen gem. § 9 (1) 12 BauGB geändert werden. 

 
Abb. 2:Ausschnitt aus dem Entwurf der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes 
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3 Erschließung 

3.1 Verkehr 

Die äußere Erschließung wird durch die Anbindung an die „Bahnhofsstraße“ und 
die Grafenstraße sichergestellt. Der öffentliche Personennahverkehr ist durch den 
Haltepunkt der Regionalbahn und den Zentralen Omnibusbahnhof an das Ver-
kehrsnetz angebunden  
 
3.2 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist über die in der „Bahnhofstraße“ und der „Grafenstraße“ ver-
laufenden Kanäle und Leitungen erschlossen. Die Entwässerung erfolgt im Misch-
system. 
 
Hinweis 

Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem 
Gutachten ermitteln lassen.  

Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
 
 

4 Natur- und Landschaft 

4.1 Landschaftsplan 

Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Gel-
tungsbereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume be-
findet, dargestellt und daher sind keine landschaftsplanerischen Festsetzungen 
vorhanden. 
 
4.2 Umweltbericht 

Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 
und § 1 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht, der Bestandteil der Be-
gründung ist, beschrieben und bewertet sowie Maßnahmen zur Kompensation - 
soweit erforderlich - benannt (s. Teil II). 
 
4.3 Artenschutz 

Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG, Abs. 5, Satz 2 zu be-
achten. 

Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
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5 Sonstige Belange 

5.1 Altlasten 

Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im 
Plangebiet eine Eintragung vorhanden. Es handelt sich um den Standort einer 
ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände. Die Abteilung Abfallwirtschaft / Bo-
denschutz des Kreises Soest führt im Rahmen eines routinemäßigen Untersu-
chungsprogramms bei ehemaligen Betriebsstandorten die Beurteilung von 
Standorten ehemaliger Tankstellen durch. Die Untersuchungen zum Standort 
stehen noch aus. 

Hinweis  

Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 

Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 
 
 

5.2 Klimaschutz 

Da es sich bei dem Änderungsbereich um Umnutzung von bestehenden Bauflä-
chen handelt, sind keine weiteren Festsetzungen zum Klimaschutz wie z.B. Stel-
lung der Gebäude zur Sonne, Vermeidung gegenseitiger Verschattungen oder 
Dachformen zur optimalen Sonnenausbeute vorgesehen.  

Aufgrund der fehlenden großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die das 
Treibhausgas CO2 aufnehmen, erübrigen sich Festsetzungen im Sinne einer An-
passung an den Klimawandel.  

 
5.3 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich 
das ehemalige Gebäude der Post. 

Mit Schreiben vom 11.11.2014 bat der LWL um Eintragung des Objektes in die 
Denkmalliste. Die Eintragung des ehemaligen Postgebäudes in die Denkmalliste 
der Wallfahrtsstadt Werl wurde vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in 
seiner Sitzung am 24.02.2015 abgelehnt. 

Da es sich um einen Bereich in der Innenstadt handelt, unmittelbar angrenzend 
an den historischen Stadtkern wird der folgende Hinweis gegeben: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtli-
che Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderun-
gen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spal-
ten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdge-
schichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist 
der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-937520) unverzüg-
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lich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverän-
dertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese 
nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 
Abs. 4 DschG NW). 
 
Werl, im Oktober 2015 
 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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Anlage 1: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
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Anlage 2: Entwurf 89. Änderung Flächennutzungsplan 
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Teil II Umweltbericht 
 
 

1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes  
 
Der im Jahr 1990 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ be-
findet sich im nördlichen Stadtgebiet. Seine 2. Änderung bezieht sich auf den südöstlichen Teilbe-
reich und umfasst eine Fläche von ca. 5.700 m².  
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 tangiert im Nordwesten die 
„Bahnhofsstraße“ und im Nordosten das Grundstück der Polizeidienststelle Werl an der „Grafen-
straße“. Die äußere Erschließung wird durch die Anbindung an die „Bahnhofsstraße“ und die „Gra-
fenstraße“ sichergestellt.  
 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge 
durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des „Langenwiedenweges“ und einer 
Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der „Hammer Straße“, um u. a. die 
verkehrliche Anbindung des nördlichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den Geltungsbereich 
seiner 2. Änderung Fläche für Gemeinbedarf und nicht überbaubare Fläche festgesetzt.  
 
Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes durch einen Investor wurde die Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ beantragt. Für das Gebäude sollen 
eine Umnutzung und auf der restlichen Fläche weitere Neubauten erfolgen. 
 
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohngruppen, Praxen, 
Büros und Wohnungen. Für die Erschließung sind der Abbruch des Anbaus an der westlichen Sei-
te und die Errichtung einer Einfahrt von der Bahnhofstraße aus vorgesehen. Der entsprechende 
Parkraum soll auf ebenen Flächen und in Tiefgaragen entstehen. 
 
Im Bebauungsplan ist der Änderungsbereich als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „Post“ dargestellt und soll in gemischte Baufläche gem. § 1 (1) Nr. 2 BauNVO und im 
hinteren Bereich als Fläche für Versorgungsanlagen (Telekom) geändert werden.  
 
Die Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
werden größtenteils für die 2. Änderung übernommen.  
Es soll ein Mischgebiet festgesetzt werden mit den Festsetzungen für die GFZ 1,8, die GRZ 0,7 
und die Geschossigkeit  von II – III. An der Grundstücksgrenze zur Bahnhofstraße wird eine Bauli-
nie festgesetzt.  
 
Zur Stärkung des Kerngebietes der Wallfahrtsstadt Werl, insbesondere der Fußgängerzone, soll 
die Ansiedlung von Fachmärkten/großflächigen Einzelhandelsbetrieben in dieser innenstadtnahen 
Lage nicht zugelassen werden.  
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1.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und  
      Fachplänen und ihre Berücksichtigung  
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurden Fachgesetze, die für die verschiedenen Schutzgüter Ziele 
und allgemeine Grundsätze definieren, berücksichtigt. Die relevanten Fachgesetze sind in der 
nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 
 
 
Schutzgut Quelle Zielaussage 
Mensch Baugesetz-

buch 
Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen, insbesondere die Vermei-
dung von Emissionen 

Bundes-
immissions-
schutzgesetz 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sach-
güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) 
sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissi-
onen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen 
durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 

TA-Lärm Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren 
Vorsorge 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in der 
Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, 
dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber 
auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärm-
vorsorge und Lärmminderung bewirkt werden soll. 

Tiere und 
Pflanzen 

FFH- und 
Vogelschutz-
richtlinie 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher 
Bedeutung zur Sicherstellung einer biologischen Vielfalt und 
insbesondere die Erhaltung wildlebender Vogelarten 

Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-
tung künftiger Generationen im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereichen zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und 
soweit erforderlich wiederherzustellen, dass: 
• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal- 
  tes, 
• die Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungs- 
  fähigkeit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstät- 
  ten und Lebensräume sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs- 
  wert von Natur und Landschaft  
auf Dauer gesichert sind. 

Baugesetz-
buch 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
haushaltes und der Landschaftspflege, insbesondere: 
• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 
  Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
  Landschaft und die biologische Vielfalt, 
• die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von 
  gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vo- 
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  gelschutzgebiete sowie 
• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli- 
  cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
  Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes von 
  seinen in § 1 (6) Nr. 7 a bezeichneten Bestandteilen (Ein- 
  griffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes) zu berück- 
  sichtigen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 

Ziele sind: 
• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner 
  Funktion im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrund- 
  lage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, 
• Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser und 
  Nährstoffkreisläufen, 
• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwas- 
  serschutz), 
• Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
• Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirt- 
  schaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentliche 
  Nutzungen, 
• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenverände- 
  rungen, 
• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher 
  Bodenveränderungen sowie 
• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenverände- 
  rungen und Altlasten. 

 Baugesetz-
buch 

sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher 
Inanspruchnahme von Böden (Bodenschutzklausel);  
Gewährleistung einer sozialgerechten Bodennutzung  

Wasser Wasser- 
Haushalts- 
gesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushal-
tes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren 
Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unter-
lassung vermeidbarer Beeinträchtigung ihrer ökologischen 
Funktionen 

Landes- 
Wassergesetz 
NRW 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen 
und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Be-
wirtschaftung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit 

Luft Bundesimmis-
sionsschutz-
gesetz 
inkl. 
Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sach-
güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) 
sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissi-
onen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen 
durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen) 

TA-Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen so-
wie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzni-
veaus für die gesamte Umwelt 

Klima Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
(und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebens-
grundlage des Menschen und Grundlage für seine Erholung 
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Land-
schaft 

Bundesnatur-
schutzgesetz/ 
Landschafts-
schutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggf. Wiederherstellung 
der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Le-
bensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft 

Baugesetz-
buch 

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 
Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wurden die Ziele des Regionalplanes und des 
Landschaftsplanes berücksichtigt. Der bestehende Regionalplan für den Regierungsbezirk Arns-
berg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis stellt für den Änderungsbereich einen All-
gemeinen Siedlungsbereich dar. Im Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Geltungsbereich eine 
Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume befindet, dargestellt. 
 
 

2. Bestandsaufnahme - Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ein-
schließlich der Prognose bei Durchführung der Planung  
 

2.1. Schutzgut Mensch  
 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten Planung Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion und das Wohnumfeld (Lärm, Staub, Gerüche und Landschaftsbild) von Bedeu-
tung. 
Der Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 grenzt im Norden an die Bahnhofs-
straße, im Osten an das Polizeigebäude und die Grafenstraße. Im Süden an den Fußweg „Bol-
lergasse“ und im Westen schließt sich weitere Bebauung an.  
Aufgrund der angrenzenden Misch-, bzw. Kerngebietsnutzung weist der Änderungsbereich bezo-
gen auf das Schutzgut Mensch eine hohe Empfindlichkeit hinsichtlich planerischer Veränderun-
gen auf. 
 
Erholungsfunktion 
Das Plangebiet selbst besitzt aufgrund fehlender Erholungseinrichtungen keine Erholungsfunktion 
für den Menschen.  
 
Wohnumfeld 
Die Festsetzungen wurden in Anlehnung an die vorhandene Bebauung getroffen, so dass nicht davon aus-
zugehen ist, dass die an das Plangebiet angrenzenden Gebiete durch die Umsetzung der Planung erheblich 
beeinträchtigt werden.  
 
Lärm 
Auf das Plangebiet wirken Straßenverkehrslärm (Bahnhofsstraße und Grafenstraße) ein. Hierzu wurden im 
Rahmen der Aufstellung des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 102 schalltechnische Untersuchungen 
(Ingenieurbüro Happe, 2010) vorgenommen. Die gemessenen Immissionswerte an der Grafenstraße und 
der Bahnhofsstraße zeigen, dass im Istzustand die Grenzwerte teilweise überschritten werden.  
Im Ergebnis können vor dem Hintergrund der deutlichen Vorbelastungen die Beeinträchtigung des Schutz-
gutes Mensch durch Verkehrslärm als weniger erheblich eingestuft werden. 
 
Luftschadstoffe, Staub, Gerüche 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 sieht - wie auch der rechtskräftige Bebauungsplan - 
die Ausweisung eines Mischgebietes mit Wohnnutzung und Dienstleistung vor. Der dadurch hinzu-
kommende Anliegerverkehr wird zu einer geringfügigen Erhöhung der Belastung angrenzender 



Umweltbericht  
zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl und 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 der Wallfahrtsstadt Werl „Unterführung Langenwie-
denweg“ 
 

 

 
Seite 6 von 14 

Gebiete mit Abgasen führen, die jedoch gegenüber der bereits vorhandenen Belastung zu keiner 
wesentlich zusätzlichen Belastung der Mischgebiete führt. Im Vergleich zur Vornutzung (Post) ist 
aufgrund der geringeren LKW-Frequenz mit einer Verbesserung der Situation zu rechnen. 
 
Es ist von keiner erheblichen Belastung der angrenzenden Bebauung durch die Planung auszuge-
hen.  
 
2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Biotopstrukturen 
 
Auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes steht für Tiere und Pflanzen der Schutz der Arten 
und ihrer Lebensgemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt sowie der Lebensräume und -
bedingungen im Vordergrund. Dies betrifft insbesondere Lebensräume mit besonderen Funktionen 
für Tiere und Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten. Demnach sind die Biotopfunktion und 
die Biotopvernetzungsfunktion besonders zu berücksichtigen. 
 
Im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befinden sich folgende Biotopformen (numeri-
sche Bewertung von Biotypen für die Bauleitplanung in NRW, 2008): 
Versiegelte oder teilversiegelte Flächen: 
1.1 versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfugiges Pflaster, Mauer etc.) 
Grünflächen: 
4.3 Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50% heimischen Gehölzen 
Gehölze: 
7.3 Baumgruppe, lebensraumtypischer Gehölzanteil < 50% und Einzelbaum 
 
Das Plangebiet grenzt zu zwei Drittel an vorhandene Bebauung mit versiegelter Fläche und an 
stark befahrene Straßen. Am südlichen Rand grenzen im Bereich des ehemaligen Stadtgrabens 
Privatgärten an, ökologisch interessante Strukturen sind nur bedingt vorhanden. 
Diese Bereiche könnten zwar bedingt Kleintierarten und Vögeln einen Lebensraum bieten oder zur 
Jagd und Nahrungssuche in Frage kommen, aufgrund des kaum vorhandenen Artenbestands in 
Plangebiet sind sie jedoch für einen Bezug irrelevant. Ein eventuell dort vorhandenes Artenleben 
kann im Umkehrschluss auch nur auf Eigendynamik der Flächen basieren. Diese bleibt unberührt, 
da durch die Planänderung die derzeitigen Vorgaben, Gebäude und versiegelte Fläche, nicht ver-
ändert werden. Im Rahmen der jetzigen Planänderung wird vorsorglich die vorhandene Grünfläche 
entlang der Südgrenze als Puffer festgesetzt. 
Die Baumgruppe an der Grafenstraße wird ebenfalls durch Festsetzung gesichert. 
Es sind somit von der Planung keine bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotoptypen betrof-
fen. 
 
Artenschutz 
 
Ziel des Artenschutzes ist es, seltene oder gefährdete Tierarten und ihre Lebensstätten zu erhal-
ten. 
Auf Grundlage der vom LANUV für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Daten aus dem 
„Fachinformationssystem geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“(FIS) und dem „Fundortkatas-
ter“ (LINFOS) einschließlich Biotopkataster sind im Umkreis von 300 m keine planungsrelevanten 
Arten kartiert. 
Im Abstand von ca. 300 m in Richtung Süd-Osten ist im LINFOS ein Fundort für den Rotmilan, mit 
Status „Wahrscheinlich brütend“ gekennzeichnet.  
 
FFH-Gebiete, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Biotope nach § 62 Landschaftsgesetz 
NRW sowie Schutzwürdige Biotope oder Alleen aus dem Alleenkataster NRW sind im Geltungsbe-
reich der Bebauungsplanänderung nicht vorhanden. 
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Aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen Gebieten im Außenbereich wird von keinen Be-
einträchtigung geschützter Flächen durch die Planung ausgegangen. 
 

 
 
Das FIS erfasst die vorkommenden geschützten Arten in der Ausbreitung der Messtischblätter von 
Nordrhein Westfalen. Es wurde eine Auswahl nach Lebensraumtypen vorgenommen. Für das 
Plangebiet wurde der Lebensraumtyp: Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen sowie Gebäude 
zugrunde gelegt. Die auf dieser Grundlage zur Verfügung stehende Artenauswahl wurde an die 
örtlichen Strukturen (fehlen geeigneter Voraussetzungen) angepasst. Für zahlreiche der unten 
genannten Arten (Messtischblatt 4413, Werl) kann ein Vorkommen im Plangebiet und damit eine 
Betroffenheit ausgeschlossen werden, da die Lage im Siedlungsbereich und die im Gebiet vorhan-
denen Biotopstrukturen keine geeigneten Habitate bieten. Diese Arten wurden in der Liste durch-
gestrichen, da keine weitere Betrachtung erforderlich ist. 
 

Planungsrelevante Arten für Quadrant 1 im Messtischblatt 4413 

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen , Gärten, Park-
anlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Status Erhaltungszustand 
in NRW (ATL) 

Gaert Gebaeu 

Säugetiere 
     Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Art vorhanden G- XX WS/WQ 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Art vorhanden G (X) X/WS/WQ 
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Art vorhanden G 

 
(WS)/(WQ) 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G XX WS/WQ 

      Vögel 
     Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G- X 
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Accipiter nisus Sperber sicher brütend G X 
 Alcedo atthis Eisvogel sicher brütend G (X) 
 Asio otus Waldohreule sicher brütend U X 
 Athene noctua Steinkauz sicher brütend G- X X 

Cuculus canorus Kuckuck sicher brütend U- X 
 Delichon urbica Mehlschwalbe sicher brütend U X XX 

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend U X 
 Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G X X 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend U X XX 
Luscinia megarhyn-
chos Nachtigall sicher brütend G X 

 Passer montanus Feldsperling sicher brütend U X 
 Perdix perdix Rebhuhn sicher brütend S X 
 Streptopelia turtur Turteltaube sicher brütend S (X) 
 Strix aluco Waldkauz sicher brütend G X X 

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G X X 

XX Hauptvorkommen, X Vorkommen, (X) potentielles Vorkommen  
Vögel: B kommt als Brutvogel vor, D kommt als Durchzügler vor, W kommt als Wintergast vor,  
() potentielles Vorkommen  
Fledermäuse: WS Wochenstube, ZQ Zwischenquartier, WQ Winterquartier, () potentielles Vorkommen 

 
Aus der Auswertung der Informationssysteme des LANUV ergeben sich 2 Fledermausarten und 3 
Vogelarten die potentiell durch die Planung beeinträchtigt werden könnten. 
Bis auf Rotmilan weisen alle genannten Arten für die hier definierten Lebensraumtypen einen 
günstigen Erhaltungszustand auf. 
 
Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und Wäldern. Zur 
Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen und Äckern bevor-
zugt. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern, aber auch in kleineren 
Feldgehölzen. Auf Grund der Habitatvorgaben im Abgleich mit dem dicht besiedelten Innenstadt-
bereich, scheint der Fund am Melstergraben, insbesondere der Brutverdacht, fraglich. Aber selbst 
wenn die Vermutung zuträfe, würde auf Grund der weitgehenden Bestandswahrung durch den 
Bebauungsplan als bebaut und versiegelte Fläche für diese „streng geschützte“ Art keine Betrof-
fenheit ausgelöst. 
 
Bezüglich der 4 planungsrelevanten Arten ist unter Berücksichtigung der räumlichen Einschrän-
kung durch Straßen sowie Nutzung, Bebauung und Versiegelung des Plangebietes ist nicht von 
einer existentiellen Bedeutung und damit auch nicht von einer Betroffenheit geschützter Arten aus-
zugehen. 
 
Vorsorgliche Maßnahmen: 
 
Obwohl von keiner Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes strenggeschützter Arten auszuge-
hen ist, wurde als vorsorgliche Maßnahme für den Artenschutz, die Biotopstruktur und das grüne 
das Ortsbild im Plangebiet die Grünfläche entlang der südlichen Grenze und die Baumgruppe mit 
Pyramidenpappeln an der Grafenstraße festgesetzt. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass vor Abriss von Gebäuden aus artenschutzrechtlichen 
Gründen zu prüfen ist, ob sich Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten, d. h. Fledermausquartiere 
(Sommer- und Winterquartiere in Dachböden und Kellern), Brutstätten von heimischen Vögeln (z. 
B. Schwalben, Turmfalken) oder Nester von Hornissen, im oder am Gebäude befinden. Ergeben 
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sich etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tierarten, ist unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Behörde zu infor-
mieren damit das weitere Verfahren abgestimmt werden kann. 
 
Wenn Tierarten beeinträchtigt werden können, ist eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
(Art-für-Art-Betrachtung, Vermeidung, Risikomanagement) durch einen Sachkundigen durchzufüh-
ren. Beim Vorkommen von Fledermäusen sind ggf. Vermeidungsmaßnahmen festzusetzen. Da-
nach wäre ein Abriss des Gebäudeteils möglichst in den Zeiträumen des konfliktarmen Quartier-
wechsels (01.04 – 31.05. und 01.09. – 31.10.) durchzuführen. Eine Bauzeitenregelung soll laut 
Begründung auch für Gehölzentnahmen erfolgen, die nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. / 
29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) zulässig sind. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass Gehölzentnahmen ausschließlich in der Zeit vom 01. Okto-
ber bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfolgen dürfen und die 
Vorgaben des § 39 Abs. 5, Satz 2 BNatSchG zu beachten sind. 
Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass keine bemerkenswerten oder schutzwür-
digen Biotope betroffen sind und von der Änderung des Bebauungsplanes keine Betroffenheit von 
streng oder besonders geschützten Arten ausgelöst wird und daher auch keine Verbotstatbestän-
de nach § 19 oder § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entstehen. 
 
2.3 Schutzgut Boden 
Mit Grund und Boden soll gem. § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und schonend umgegangen werden. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Das Schutzgut Boden besitzt unterschiedlichste Funktionen für den Naturhaushalt, insbesondere 
als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Besonders bewer-
tungsrelevant sind die bodenökologischen Funktionen wie die Biotopbildungs-, Grundwasser-
schutz- und Abflussregulationsfunktion. 
Naturräumlich ist das Plangebiet der Hellwegbörde, die durch ihre mächtigen Lössböden charakte-
risiert ist, zuzuordnen. 
 
Aufgrund der vorhandenen Versiegelungen ist mit einer Beeinträchtigung der Abflussregulierung, 
Oberflächenwasserversickerung und Grundwasserneubildung zu rechnen. 
Die Böden im Siedlungsbereich sind anthropogen überformt und weisen ein gestörtes Bodenprofil 
sowie gestörte Bodeneigenschaften auf. Die Biotopbildung-, Grundwasserschutz- und Abflussregu-
lationsfunktion des Bodens innerhalb des Plangebietes ist somit von nicht erheblicher Bedeutung. 
 
Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades liegt im Plangebiet eine verminderte Wertigkeit des Bo-
dens hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft vor. Durch die Umnutzung des Geländes 
werden die Flächen auch weiterhin dauerhaft versiegelt sein. Der Eingriff in das Schutzgut Boden 
ist somit als nicht erheblich einzustufen. 
 
2.4 Schutzgut Wasser  
Die Bewirtschaftung des Wasserhaushalts ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung i. S. von 
§ 1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen ohne Einschränkun-
gen alle Optionen der Gewässernutzung offen stehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche 
Grund- und Oberflächenwasser zu unterscheiden. Wasserleitvermögen, Grundwasseraufkommen 
und Grundwasserneubildungsrate sind aufgrund der naturräumlichen Bedingungen des Plangebie-
tes als gering einzustufen.  
Oberflächengewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
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Die mit der Planung verbundene Oberflächenversiegelung im Geltungsbereich ist aufgrund der 
Vornutzung als nicht erheblich zu beurteilen. 
 
2.5 Schutzgut Luft und Klima 
Bei den Schutzgütern Luft und Klima sind die Schutzziele die Vermeidung von Luftverunreinigun-
gen, Erhaltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklimati-
schen Austauschfunktionen. Im Falle der Bebauung von Freiräumen sind Umweltauswirkungen 
aus ansteigendem Verkehr und allgemeiner Erwärmung aufgrund von Überbauung und abneh-
mender Luftzirkulation zu erwarten. 
 
In Bezug auf die Luftqualität ist das Plangebiet durch die angrenzenden Straßen und die benach-
barten Bebauung vorbelastet. Aufgrund dessen sind die Klimafunktionen im Geltungsbereich von 
untergeordneter Bedeutung.  
Während der Bauphase ist mit einer Anreicherung der Luft mit Staub und Verkehrsabgasen zu 
rechnen. 
 
Bei Umsetzung der Planung sind erhebliche klimatische Veränderungen aus Versiegelung, Über-
bauung sowie Emissionen aus Verkehr und Heizanlagen aufgrund der geringen Plangebietsgröße 
nicht zu erwarten. 
 
2.6 Schutzgut Landschaft 
Schutzziele des Schutzgutes Landschaft sind das Landschaftsbild in seiner Eigenart, Vielfalt und 
Schönheit sowie ausreichend große, unzerschnittene Landschaftsräume zu erhalten. Da das Plan-
gebiet im dicht besiedelten Innenstadtbereich mit weitgehender Versiegelung liegt hat es für dies 
Funktionen keine Bedeutung. Die vorhandenen Grünbereiche werden im Plan festgesetzt.  
 
Bezogen auf das Schutzgut Landschaftsbild stellt das Plangebiet einen typischen Siedlungsbe-
reich dar, der durch Verkehrswege und Wohn- und Gewerbebebauung geprägt wird. Es wird keine 
veränderte Betroffenheit des Schutzgutes ausgelöst. 
 
2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige, auch im Boden ver-
borgene, Anlagen, wie Park- oder Friedhofsanlagen und andere vom Menschen gestaltete Land-
schaftsteile, die von geschichtlichem, wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städ-
tebaulichem oder die Kulturlandschaft prägendem Wert sind. Sachgüter sind als vom Menschen 
geschaffene Güter zu verstehen, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft ins-
gesamt von materieller Bedeutung sind. Dies können bauliche Anlagen sein oder aber wirtschaft-
lich genutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen, wie z.B. besonders ertragreiche landwirtschaft-
liche Böden. 
 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 sind keine Bau- und Boden-
denkmäler in der Denkmalliste aufgeführt, jedoch ist das Plangebietes aufgrund der Nähe zum 
historischen Stadtkern als Bereich mit vermuteten Bodendenkmälern einzustufen. Das vorhandene 
ehemalige Postgebäude wurde von der Unteren Denkmalbehörde nicht in die Denkmalliste der 
Wallfahrtsstadt Werl aufgenommen. Gleichwohl kann das Gebäude durch den Investor in seinen 
Grundzügen gehalten werden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Kultur- und 
sonstige Sachgüter im Änderungsbereich vorliegt, jedoch ist aufgrund archäologischer Funde in 
der Umgebung das Vorhandensein von Bodendenkmälern grundsätzlich nicht auszuschließen. 
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2.8 Wechselwirkungen 
Die betrachteten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffek-
ten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten.  
 
Da es sich um ein verhältnismäßig kleines Plangebiet mit vorhandener Versiegelung handelt, sind 
die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als gering zu beurteilen. Eine Verstärkung der 
erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Plan-
gebiet nicht zu erwarten. 
 
2.9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 
Bei der Planung handelt es sich um eine Umnutzung bzw. Nachverdichtung im Stadtgebiet.  
Aufgrund der Vorbelastungen wird die Planung als weniger erheblich eingeschätzt. 
Folgende Umweltauswirkungen sind durch die Umsetzung der Planung zu erwarten: 
 
Schutzgut Funktion Mögliche Beeinträchtigung Bewer-

tung Be-
einträch-
tigung 

durch 
Maß-
nahmen 

Mensch Wohn-, Wohnum-
feld- und Erho-
lungsfunktion, 
Gesundheit und 
Wohlbefinden 

Immissionsbelastung (Lärm, 
Luftschadstoffe, Staub,  
Gerüche) durch Verkehr  

 
+ 

 
v, m 

Tiere und 
Pflanzen 

Biotop- und Arten-
schutzfunktionen 

Unveränderte Vorgaben für 
Biotopstruktur und Artenschutz 
zusätzliche Sicherung von 
Grünflächen und Bäumen 

 
- 

 
- 

Boden Biotopbildungsfunk-
tion, Grundwasser-
schutzfunktion, 
Abflussregelungs-
funktion 
 

Verlust von Bodenfunktionen 
durch Versiegelung, Boden-
bewegung und Verdichtung 

 
- 

 
- 

Wasser Grundwasserneu-
bildung, Grundwas-
serschutzfunktion, 
Abflussregulation 

Verlust der Funktionen durch 
Versiegelung und Bodenver-
dichtung 

 
- 

 
- 

Luft und 
Klima 

Durchlüftungs- und 
Luftreinigungsfunk-
tionen, Wärmeregu-
lation 

geringe Anreicherung mit Ab-
gasen durch Verkehr, Verän-
derung des Kleinklimas durch 
weitere Versiegelung   

 
- 

 
- 

Land-
schaft 

Landschaftsbild-
funktion 

Keine Veränderung, zusätzlich 
Festsetzung von Grünfläche 
und Bäumen 

- - 

Kultur- 
und sons-
tige Sach-
güter 

Erhaltungsfunktion Verlust von möglichen Boden-
denkmalen 

+ v 

Erläuterung: 
Beeinträchtigung: - (keine), + (gering), ++ (mittel), +++ (stark) durch Maßnahmen: - (nicht erforderlich), v (vermeidbar), m 
(minimierbar), a (ausgleichbar) 
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3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  
bei Nichtdurchführung der Planung  

 
Ohne Umsetzung der Planung bleiben auf den bisher versiegelten Flächen die Bedingungen für 
den Umweltzustand gleich. 
 
 

4. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Mit der Planung sind die zuvor beschriebenen Umweltauswirkungen verbunden. Die Beeinträchti-
gungen werden aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch die innerstädtische Lage sowie 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung als nicht erheblich 
eingestuft. 
 
 

5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen 

 
5.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Schutzmaßnahmen 

 
Schutzgut Mensch (Schallschutz) 
Bei der Umnutzung des vorhandenen Gebäudes und bei einer Neubebauung ist der Einsatz von 
passiven Schallschutz-Maßnahmen vorgesehen. Während der Bauphase ist darauf zu achten, 
dass durch geeignete Mittel die Staub- und Lärmimmission so gering wie möglich gehalten wer-
den. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Geschützte Bestandteile von Natur und Landschaft oder schutzwürdige Biotope werden nicht be-
troffen. Ebenso ist von keiner Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes strenggeschützter Arten 
auszugehen. 
Dennoch wird als vorsorgliche Maßnahme für den Artenschutz, die Biotopstruktur und das grüne 
das Ortsbild im Plangebiet die Grünfläche entlang der südlichen Grenze und die Baumgruppe mit 
Pyramidenpappeln an der Grafenstraße festgesetzt. 
 
Des Weiteren wird in der Bebauungsplanänderung darauf hingewiesen, dass bei der Bauausfüh-
rung etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte Tierarten nachzugehen und bei Zutreffen 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest zu informieren ist. 
 
Schutzgut Boden 
Die Versiegelungen sind auf das nutzungs- und erschließungstechnisch notwendige Maß zu redu-
zieren, die Bauarbeiten sind möglichst flächenschonend durchzuführen und Verdichtungen auf 
angrenzenden, nicht versiegelten Flächen zu vermeiden. Boden- und Grundwasserverunreinigun-
gen durch Maschinen- und Baufahrzeugeeinsatz sind ebenfalls zu vermeiden. 
Im Plangebiet befindet sich eine ehemalige Tankstelle, die vom Kreis Soest untersucht wird. Soll-
ten hierbei Verunreinigungen des Bodens entdeckt werden, muss eine fachgerechte Entsorgung 
erfolgen. Im Zuge der Planumsetzung sind hinsichtlich der Altlastenproblematik bei konkreten 
Bauvorhaben gezielte Untersuchungen des Bodens unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Nutzung vorzunehmen. Die Untersuchungen sind mit der Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz 

des Kreises Soest abzustimmen.  
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Aufgrund archäologischer Fundstellen in der Umgebung des Plangebietes, die sich z. T. bis in den 
Planbereich hinein ausdehnen können und unter der Berücksichtigung, dass noch weitere, bisher 
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unbekannte Fundstellen innerhalb des Planungsbereiches liegen können, sollte vor Umsetzung 
der Planung eine qualifizierte Prospektion mittels Baggerschürfen erfolgen. Im Bebauungsplan 
wird darauf hingewiesen. 
Zudem ist vom Investor Kontakt mit dem Landschaftsverband Westfalen Lippe - Archäologie für 
Westfalen zwecks fachkundiger Begleitung der Bodenarbeiten sicherzustellen. Die notwendige 
fachkundige Begleitung der Bodenarbeiten wird Bestandteil des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
5.2 Ausgleichsmaßnahmen 
Nicht erforderlich. 
 
 

6. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 soll die vorhergehende Nutzung an veränderte 
Rahmenbedingungen zwecks besserer Realisierbarkeit angepasst werden. Alternative Pla-
nungsmöglichkeiten i. S. der Innenentwicklung bestehen in diesem Umfang nicht. 
 
 

7. Angewendete Methodik, Schwierigkeiten bei der Zusammen- 
            stellung der Angaben und Kenntnislücken  
 
Zur Erfassung des derzeitigen Umweltzustandes wurden vorhandene Fachinformationssysteme 
und Karten ausgewertet sowie Geländebegehungen vorgenommen. Zudem wurden vorliegende 
Fachgutachten bzw. Untersuchungen zur Darstellung des derzeitigen Umweltzustandes und Be-
wertung der Auswirkungen durch die Planung herangezogen. 
 
Für die Wallfahrtsstadt Werl liegt der seit dem 24.08.2012 rechtskräftige Landschaftsplan VI 
„Werl“ vor. 
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
 
 

8. Monitoring (Maßnahmen zur Überwachung) 
 
In Bezug auf den Schallschutz ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gem. Runderlass 
des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 24.09.1990 (MBI. NW S. 1348) und der DIN 4109 
eine ausreichende Luftschalldämmung der Außenbauteile nachzuweisen. 
 
Des Weiteren wird eine notwendige fachkundige Begleitung der Bodenarbeiten Bestandteil des 
Baugenehmigungsverfahrens. 
 
Sollten nicht vorhersehbare negative Umweltauswirkungen (z. B. schädliche Immissionen) auftre-
ten, ist unverzüglich die zuständige Fachbehörde zu informieren, um notwendige Überwachungs-
maßnahmen zu treffen. 
 
 

9. Zusammenfassung des Umweltberichtes 
 

Die Planung zieht Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft und Kli-
ma, Boden sowie Wasser nach sich. Die Beeinträchtigungen werden vor dem Hintergrund der be-
stehenden Vorbelastungen und unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Verringerungs-
maßnahmen insgesamt als nicht erheblich eingeschätzt. 
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Zu prüfende 
Aspekte / 
Schutzgüter 
§ 1 (6) Nr. 7 
BauGB 

Umweltzustand 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2 a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe a 

Wirkungen der 
Planung 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2 a BauGB 
Nr. 2 Buchstabe b 

Vermeidungs-, Verringe-
rungs- und Schutzmaßn. 
Anlage zu § 2 (4) 
und § 2 a Bau GB 
Nr. 2 Buchstabe c 

Mensch und 
Gesundheit, 
Bevölkerung 
insgesamt 
 

 Prägung des Plange-
bietes durch urbane 
Nutzung 

 Vorbelastung durch 
Verkehrslärm 

 Schaffung von inner-
städtischen Mischge-
bietsflächen 

 Nicht erforderlich 
 

Tiere und 
Pflanzen 

 keine schützenswerte 
Arten oder Biotopstruk-
turen 

 Geringes Vorhanden-
sein von Gehölzstruktu-
ren 

 Zum Istzustand un-
verändert. 

 Nicht erforderlich 
 Festsetzung von Grün-

fläche und Bäumen 

Boden  Bodenfunktionen 
durch Baumaßnahmen 
Gestört, Altlasten 

 

 Altlastenbeseiti-
gung. 

 Nicht erforderlich 
 

Wasser  kein Oberflächenge-
wässer betroffen 
 

 Zum Istzustand 
unverändert. 

 Nicht erforderlich 
 

Luft und  
Klima 

 Plangebiet ist vorbe-
lastet 

 keine erheblichen 
Auswirkungen 

 - 

Landschaft  Durch gewerbliche 
Bebauung und Versie-
gelung geprägt 

 keine Auswirkungen  Zur Verbesserung Fest-
setzung von Grünfläche 
und Bäumen 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

 archäologische Boden-
funde in Nähe des 
Plangebietes 

 mögliche Entde-
ckung archäologi-
scher Bodenfunde  

 im Bauleitplanverfahren 
Hinweis an Investor, 
dass im Vorfeld eine 
qualifizierte Prospektion 
mittel Baggerschnitten 
erfolgen sollte  

 fachkundige Begleitung 
der Bodenmaßnahmen 
wird Bestandteil der 
Baugenehmigung 

Wechsel-
wirkungen 

- - - 

 
 
Werl, im Oktober 2015 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel)  
Fachbereich III, Abt. 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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Grafenstraße

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB vom 
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Wallfahrtsstadt Werl am                  
beschlossen worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist am                     ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB wurde 
aufgrund des Beschlusses des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom                
durch Anhörung in der Zeit vom                    bis einschl.                     
durchgeführt. Ort und Zeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind am            
ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Vorentwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom                  zur 
Unterrichtung und Äußerung – auch im Hinblick auf den Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung – zugesandt. Sie wurden um Abgabe 
einer Stellungnahme bis zum                 gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
 
Der Entwurf mit Begründung wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom                     
zugesandt. Sie wurden um Abgabe einer Stellungnahme bis zum                  
gebeten. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (OFFENLEGUNG) 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am                  
die Entwürfe des Planwerks und der Begründung zur Auslegung gemäß § 3 (2) 
BauGB beschlossen. Der Planentwurf und der Entwurf der Begründung sowie 
die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit vom               
bis                        einschließlich öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind am                ortsüblich bekannt gemacht 
worden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am                   die 
Abwägung über alle im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen und diese 
Bebauungsplanänderung gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN 
 
Der Beschluss gem. § 10 (1) BauGB ist am                    ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanänderung 
gem. § 10 (3) BauGB in Kraft. Die Bebauungsplanänderung mit Begründung 
und zusammenfassender Erklärung kann während der Dienststunden im 
Rathaus von jedermann eingesehen werden. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
Bürgermeister 
 
 
PLANUNTERLAGE 
 
Die Planunterlage, Stand Juli 2015, entspricht den Anforderungen des § 1 der 
Planzeichenverordnung vom 18.12.1990. Die Festlegung der städtebaulichen 
Planung ist geometrisch eindeutig. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 2. Änderung 
wurde aufgestellt von der Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt der 
Wallfahrtsstadt Werl. 
 
Werl, den 
 
 
--------------------------------------- 
i.A. 
 
 

HINWEISE 
 
Allgemein 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langen-
wiedenweg“ 2.Änderung außer Kraft. 
 
Artenschutz 
1. Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes sollte aus Vorsorgegründen 

und  zur Risikominimierung eine landschaftsökologische Baubegleitung 
erfolgen.  

2. Abrissarbeiten sollten im Oktober abgeschlossen werden, um eine mögliche 
Gefährdung von Fledermäusen in ihrem Winterquartier auszuschließen.  

3. Bei Rodungsarbeiten anfallende Stämme könnten bspw. im Kurpark 
eingebracht werden, um auch zukünftig potenzielle Quartiere anzubieten.  

4. Im Rahmen von Neubauvorhaben oder bei der Anpflanzung von Gehölzen 
sollten geeignete Nist- und Quartiermöglichkeiten geschaffen werden. 

 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom  
01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) 
erfolgen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu 
beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die 
Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz 
zuständige Behörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
 
1. Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen 

festgestellt werden, ist das Dezernat Bau, Kataster, Straßen, Umwelt - 
Sachgebiet Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu 
benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind 
bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 

2. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung 
zuzuführen. Abfälle, die nicht verwertet werden, sind auf den 
Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen. 

3. Sofern gewerblich genutzte Gebäude bzw. Anlagen abgebrochen werden, 
ist der Abteilung Abfallwirtschaft / Bodenschutz vor Beginn ein 
Abfallentsorgungskonzept vorzulegen. Der Abbruchbeginn ist spätestens 
zwei Arbeitstage vorher durch eine Abbruchmeldung anzuzeigen. 

 
Denkmalschutz und -pflege 
 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern 
von Werl, einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren 
Umgebung des o.g. Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen 
verschiedener Epochen bekannt. 
Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich hinein. 
Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der 
Aufdeckung bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die 
geplanten Erdarbeiten frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um 
eine archäologische Begleitung, vor allem des Mutterbodenabtrags, durch einen 
Mitarbeiter des Amtes sicherzustellen. Der Oberbodenabtrag muss mit einem 
Bagger mit Sandschaufel im rückwärtigen Verfahren abgetragen werden. 
Sollten Bodenfunde auftreten, kann es zu kurzfristigen Verzögerungen im 
Bauablauf kommen.  
 

Bebauungsplan Nr. 33
"Unterführung Langenwiedenweg"

2. Änderung

Fachbereich III - Abt. 61 - Schei/Ha
Stand: Oktober 2015
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Baulinie gem. § 23 (2) BauNVO 

(Auf dieser Linie muß gebaut werden. Ein Vor- oder Zurücktreten 

vonGebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen 

werden.) 

 

 

Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO 

(Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese Grenze nicht 

überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem 

Ausmaß kann zugelassen werden.) 

 

 

Grundflächenzahl (GRZ), 

bebaubarer Anteil des Baugrundstückes gem. § 19 BauNVO. 

 

 

Geschoßflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO 

 

 

Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 (4) BauNVO 

 

 

Zahl der Vollgeschosse (Mindest- und Höchstgrenze) 

gem. § 16 (4) BauNVO 

 

Ein- und Ausfahrt gem. § 9 (1) 11 BauGB 

 

Ein- und Ausfahrt gem. § 9 (1) 11 BauGB, nur Rechtsabbieger 

 

Versorgungsfläche gem. § 9 (1) 12 BauGB 

Zweckbestimmung: Telekommunikation 

 

Versorgungsfläche gem. § 9 (1) 12 BauGB 

Zweckbestimmung: Elektrizität 

 

Erhaltung Sonstige Bepflanzung gem. § 9 (1) 25 b BauGB 

Zweckbestimmung: Baumgruppe 

 

Grünfläche gem. § 9 (1) 15 BauGB 

 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche 

gem. § 9 (1) 21 BauGB 

Begünstigter: Stadtwerke / Telekom 

 

Kennzeichnung: 

Fläche, deren Boden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 

belastet ist gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB 

SONSTIGE DARSTELLUNGEN 

 

Vorhandene Gebäude 

 

Vorhandene Grundstücksgrenzen 

 

Flurstücksnummer 

 

Planung Straßenbau Kreisverkehr Unterführung Langenwiedenweg 
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FESTSETZUNGEN 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

gem. § 9 (7) BauGB 

 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung gem. § 16 (5) BauNVO, soweit 

diese nicht schon durch die Farbgebung, z.B. bei Grünflächen 

erkennbar ist. Auch die grünen Begrenzungslinien der Verkehrsflächen 

sind Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzung. Die Abgrenzungen gelten 

auch für die Festsetzungen gem. § 86 (4) BauO NW. 

 

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 

 

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 

Positiv-Liste 

 

(2) Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Einzelhandelsbetriebe*, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

* Einzelhandelsbetriebe sind gemäß § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) 

BauNVO im MI1-Gebiet ausnahmsweise zulässig, wenn diese in Verbindung 

mit Dienstleistungsbetrieben stehen und der Dienstleistungsbereich 

überwiegt. 

 

Negativ-Liste 

 

Unzulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i.V.m. § 1 (5) BauNVO 

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des 

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 
 
 

Mischgebiet gem. § 6 BauNVO 

 

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 

Positiv-Liste 

 

(2) Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

Negativ-Liste 

 

Unzulässig sind gem. § 6 (2) BauNVO i.V.m. § 1 (5) BauNVO 

3. Einzelhandelsbetriebe,  

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des 

Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 

MI 2
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Begründung 
 
1 Lage des Plangebietes 
 
Der im Jahr 1990 in Kraft getretene Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ befindet sich im nördlichen Stadtgebiet. Seine 2. Änderung be-
zieht sich auf den südöstlichen Teilbereich und umfasst eine Fläche von ca. 5.700 
m².  
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 tangiert im 
Nordwesten die „Bahnhofsstraße“ und im Nordosten das Grundstück der Polizei-
dienststelle Werl an der „Grafenstraße“. 
 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung 
Langenwiedenweg“  
 

 
 
 
2 Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
2.1 Regionalplan 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Soest und 
Hochsauerlandkreis ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Allgemeiner 
Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 
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2.2 Flächennutzungsplan 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Wallfahrtsstadt Werl ist für den Gel-
tungsbereich eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Post“ 
dargestellt. Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 entspricht nicht den 
Darstellungen im Flächennutzungsplan und soll in gemischte Baufläche gem. § 1 
(1) Nr. 2 BauNVO und Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9 (1) Nr. 12 BauGB 
geändert werden. 
 
Abb. 2: Änderungsbereich Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwieden-
weg“  
 

 
 
 
3 Planungsziele / Planungsinhalte 
 
3.1 Bebauungsplan Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
 
Planungsziel des Bebauungsplanes Nr. 33 ist die Beseitigung höhengleicher 
Bahnübergänge durch die Herstellung einer Bahnunterführung im Bereich des 
„Langenwiedenweges“ und einer Bahnunterführung für Fußgänger und Radfahrer 
im Bereich der „Hammer Straße“, um u. a. die verkehrliche Anbindung des nörd-
lichen Stadtgebietes an die Innenstadt zu verbessern. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan Nr. 33 für den 
Geltungsbereich seiner 2. Änderung Fläche für Gemeinbedarf und nicht überbau-
bare Fläche festgesetzt.  
 
3.2 Bebauungsplan Nr. 33, 2. Änderung 
 
Mit Schreiben vom 17.12.2014 hat die Wimmeler Planen und Bauen GmbH die 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bean-
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tragt. Nach dem Erwerb des ehem. Postgrundstückes sollen für das Gebäude ei-
ne Umnutzung und auf der Fläche weitere Neubauten erfolgen. 
 
Vorgesehen sind Einrichtungen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, Wohn-
gruppen, Praxen, Büros und Wohnungen. Für die Erschließung sind der Abbruch 
des Anbaus an der westlichen Seite und die Errichtung einer Einfahrt von der 
Bahnhofstraße aus vorgesehen. Der entsprechende Parkraum soll auf ebenen 
Flächen und in Tiefgaragen entstehen. 
 
Im Bebauungsplan ist der Änderungsbereich als Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Post“ dargestellt und soll in gemischte Baufläche gem. § 
1 (1) Nr. 2 BauNVO und im hinteren Bereich als Fläche für Versorgungsanlagen 
(Telekommunikation) geändert werden.  
 
Mit Inkrafttreten der 2. Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ für den Geltungsbe-
reich der Änderung außer Kraft. 
 
 
4 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Lan-
genwiedenweg“ werden größtenteils für die 2. Änderung übernommen.  
Es soll ein Mischgebiet festgesetzt werden mit den Festsetzungen für die GFZ 
1,8, die GRZ 0,7 und die Geschossigkeit von II – III. An der Grundstücksgrenze 
zur Bahnhofstraße wird eine Baulinie festgesetzt.  
 
Zur Stärkung des Kerngebietes der Wallfahrtsstadt Werl, insbesondere der Fuß-
gängerzone, soll die Ansiedlung von Fachmärkten/großflächigen Einzelhandelsbe-
trieben in dieser Lage im Stadtgebiet nicht zugelassen werden.  
Daher ist Einzelhandel nur in Verbindung mit im Plangebiet angebotenen Dienst-
leistungen zulässig. Hierbei muss der Anteil der Dienstleistungen überwiegen. 
Damit soll einerseits das Ziel erreicht werden, dass keine zentrenschädliche Ein-
zelhandelsnutzungen (z.B. Fachmärkte) im Planbereich angesiedelt werden, an-
dererseits ist damit auch ein Spielraum für kleinteiligen Einzelhandel (Fachge-
schäfte in Verbindung mit Dienstleistungsbetrieben) gegeben. Es wird daher für 
den Bereich des ehemaligen Postgebäudes zur Bahnhofstraße hin ein Mischgebiet 
(MI 1) festgesetzt, in dem Einzelhandelsbetriebe ausnahmsweise zulässig sind, 
wenn diese in Verbindung mit im Plangebiet ansässigen Dienstleistungsbetrieben 
stehen und der Dienstleistungsbereich überwiegt. Dadurch soll die Ansiedlung 
von Fachmärkten in dieser Lage verhindert werden und gleichzeitig die Kernstadt 
gestärkt werden, um z.B. einen Frequenzbringer in die Fußgängerzone zu lenken. 
Im Bereich des MI 2 bleibt der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben bestehen. 
 
Für die geplanten Mischgebiete wird folgende Positiv-Negativ-Liste der zulässigen 
/ unzulässigen Nutzungen aufgestellt:  
 
MI 1 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO: 
 
Positiv-Liste 
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Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Einzelhandelsbetriebe*, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke. 

* Einzelhandelsbetriebe sind gemäß § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) BauNVO im 
MI1-Gebiet ausnahmsweise zulässig, wenn diese in Verbindung mit Dienstleis-
tungsbetrieben stehen und der Dienstleistungsbereich überwiegt. 

Negativ-Liste 

Unzulässig sind 

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, 
die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 

 
MI 2 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO: 
 
Positiv-Liste 

Zulässig sind 

1. Wohngebäude, 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, 

3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

4. sonstige Gewerbebetriebe, 

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke. 

Negativ-Liste 

Unzulässig sind 

3. Einzelhandelsbetriebe,  

6. Gartenbaubetriebe, 

7. Tankstellen, 

8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, 
die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

Ausnahmen gem. § 6 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 
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Im hinteren Bereich des ehem. Postgrundstückes befinden sich Anlagen der 
Deutschen Telekom. Auf der Fläche befindet sich ein Sendemast der Deutschen 
Telekom, das Gebäude wird auch für Verwaltungszwecke benutzt. 
Für den Bereich des Grundstückes der Deutschen Telekom AG wird ein Gebiet für 
Versorgungsanlagen festgesetzt.  
Die Zufahrt zum Grundstück der Telekom wird mittels eines Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechtes gesichert. 
 
Der im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten beim Kreis Soest 
eingetragene Standort einer ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände wird als 
Altlastenfläche gekennzeichnet. 
 
Um die Verkehrssicherheit am Knotenpunkt Bahnhofsstr./Grafenstr. zu gewähr-
leisten sollen die Ein- und Ausfahrten nicht an der östlichen Seite des ehem. 
Postgebäudes errichtet werden. Um eine Öffnung zur Bahnhofsstraße zu gewähr-
leisten wird die Ein- und Ausfahrt an der westlichen Seite nur für Rechtsabbieger 
festgesetzt. Die Ein- und Ausfahrt an der Grafenstraße in beide Richtungen bleibt 
bestehen.  
 
Der im Bereich der Ausfahrt zur Grafenstraße vorhandene Baumbestand wird 
festgesetzt. Es handelt um eine Baumgruppe aus stadtbildprägenden Pyramiden 
Schwarzpappeln. Bei Verlust wird die Anpflanzung von heimischen Gehölzen 
festgesetzt. An der südlichen Grenze des Plangebietes wird die vorhandene Grün-
fläche festgesetzt. 
 
 
5 Rechtliche Grundlage 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ 
wird im „Normalverfahren“ durchgeführt. Die Änderung des Bebauungsplanes 
kann nicht aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt werden. 
Die Voraussetzungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB sind 
somit nicht gegeben. Ebenso scheidet das vereinfachte Planverfahren gem. § 13 
BauGB aus, da die Grundzüge der Planung betroffen sind. 
 
 
6 Erschließung 
 
6.1 Verkehr 
Die äußere Erschließung wird durch die Anbindung an die „Bahnhofsstraße“ und 
die „Grafenstraße“ sichergestellt.  
 
6.2 Entwässerung 
Das Plangebiet ist über die in der „Bahnhofstraße“ und der „Grafenstraße“ ver-
laufenden Kanäle und Leitungen erschlossen. 
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 
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7 Natur- und Landschaft 
 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Gel-
tungsbereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume be-
findet, dargestellt und daher sind keine landschaftsplanerischen Festsetzungen 
vorhanden. 
 
7.1 Artenschutz 
Es wurde eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange zur Aufstellung der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ vorge-
nommen, um festzustellen, ob im Geltungsbereich besonders oder streng ge-
schützte Arten vorkommen oder vorkommen können. Außerdem wurde unter-
sucht, ob durch die Umsetzung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
Verbotstatbestände nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den 
diesbezüglich planungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden.  
Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der innerstädti-
schen Lage und bestehender Vorbelastungen von der Planung keine bemerkens-
werten oder schutzwürdigen Biotope berührt sind und nach dem aktuellen 
Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Verbotstatbestände nach § 
19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 (5) Satz 2 BNatSchG zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren ist. 
 
7.2 Umweltbericht 
 
Gem. § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 
und § 1 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen werden im Umweltbericht, der Bestandteil der Be-
gründung ist, beschrieben und bewertet sowie Maßnahmen zur Kompensation - 
soweit erforderlich - benannt (s. Teil II). 
 
7.3 Klimaschutz 
Da es sich bei dem im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 33 “ Unterführung Lan-
genwiedenweg“ befindlichen Plangebiet um eine Überplanung von bestehenden 
Bauflächen handelt, sind keine weiteren Festsetzungen zum Klimaschutz wie z.B. 
Stellung der Gebäude zur Sonne, Vermeidung gegenseitiger Verschattungen oder 
Dachformen zur optimalen Sonnenausbeute vorgesehen.  
Aufgrund der fehlenden großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die das 
Treibhausgas CO2 aufnehmen, erübrigen sich Festsetzungen im Sinne einer An-
passung an den Klimawandel.  
 
7.4 Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts 
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gem. § 34 BauGB (Innenbereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist 
ein Ausgleich nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung zulässig waren. 
 
 
8 Sonstige Belange 
 
8.1 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Kataster über Altlastenverdachtsflächen und Altlasten im Kreis Soest ist im 
Plangebiet eine Eintragung vorhanden. Es handelt sich um den Standort einer 
ehemaligen Tankstelle auf dem Postgelände. Die Abteilung Abfallwirtschaft / Bo-
denschutz des Kreises Soest führt im Rahmen eines routinemäßigen Untersu-
chungsprogramms bei ehemaligen Betriebsstandorten die Beurteilung von 
Standorten ehemaliger Tankstellen durch. Die Untersuchungen zum Standort 
stehen noch aus. Die Ergebnisse der orientierenden Untersuchung sind im Rah-
men der Baugenehmigung zu berücksichtigen. 
 
 
8.2 Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 befindet sich 
das ehemalige Gebäude der Post. 

Mit Schreiben vom 11.08.2014 hatte der Neue Heimat- und Geschichtsverein 
Werl e.V. angeregt zu prüfen, ob das ehemalige Postgebäude unter Denkmal-
schutz gestellt werden sollte. Im Rahmen der Entscheidungsfindung wurde der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Abteilung Denkmalpflege, Land-
schafts- und Baukultur in Westfalen hinzugezogen. Am 21.10.2014 fand ein ge-
meinsamer Ortstermin statt. Dabei wurde vereinbart, dass der LWL ein Gutach-
ten erstellen wolle. Mit Schreiben vom 11.11.2014 bat der LWL um Eintragung 
des Objektes in die Denkmalliste. Dieser Auffassung des LWL schließt sich die 
Stadt Werl jedoch nicht an. 

Sowohl das gesamte Äußere als auch das Innere des Gebäudes soll nach der 
Darstellung des LWL in die Denkmalliste der Wallfahrtsstadt Werl eingetragen 
werden. Bei einer möglichen Revitalisierung des zurzeit leerstehenden Gebäudes 
ist mit starken Eingriffen in die Bausubstanz zu rechnen, z.B. aus Gründen des 
Schallschutzes oder zur Erlangung der Barrierefreiheit. Diese Eingriffe sind mit 
einer Denkmaleigenschaft des gesamten Gebäudes schwer vereinbar. 

In seiner Begründung führt der LWL aus, dass das Gebäude bedeutend für die 
Geschichte des Menschen, hier für die Ortsgeschichte von Werl sei. Ein Denkmal 
von geschichtlicher Bedeutung muss historische Ereignisse oder Entwicklungen 
heute und für zukünftige Generationen anschaulich machen. Die geschichtliche 
Bedeutung ist z. B. dadurch gekennzeichnet, dass dem Objekt als Wirkungsstätte 
namhafter Personen oder als Schauplatz bestimmter Ereignisse ein Erinnerungs-
wert beizumessen ist, oder dass es im Bewusstsein der Bevölkerung vorhande-
nen Bezug zu bestimmten politischen, kulturellen oder sozialen Verhältnissen 
seiner Zeit herstellt. Dieses Kriterium ist nach Auffassung der Wallfahrtsstadt 
Werl nicht erfüllt. Zwar handelt es sich um ein markantes Gebäude, das einen 
gewissen Stellenwert in der Ortsgeschichte hat, jedoch wird es nicht als einzigar-
tig und herausragend eingestuft. Der Erinnerungswert des Objektes als Postge-
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bäude kann auch auf andere Weise für zukünftige Generationen bewahrt werden, 
z.B. durch eine ausführliche Dokumentation. 

Die in der Begründung angeführten wissenschaftlichen, hier architekturhistori-
schen Gründe, reichen nach Auffassung der Wallfahrtsstadt Werl für eine Denk-
maleigenschaft nicht aus, da die dokumentarische Bedeutung des Gebäudes für 
die Wissenschaft fehlt. Im Übrigen wird eine besondere Baukunst nicht gesehen. 

Weiter führt der LWL in seiner Stellungnahme städtebauliche Gründe für die Un-
terschutzstellung des Gebäudes an. Nach dem OVG NW lassen städtebauliche 
Gründe die Erhaltung und Nutzung eines Objektes geboten erscheinen, wenn ihm 
als historischer Bestandteil einer konkreten städtebaulichen Situation eine stadt-
bildprägende Bedeutung zukommt, so dass es aus Gründen der Stadtgestaltung 
und wegen des Stadtbildes als Verlust empfunden würde, wenn seine Prägung in 
seiner Eigenart als überlieferter baulicher Bestandteil nicht mehr wie bisher ent-
falten würde. Diese Kriterien greifen für das ehemalige Postgebäude nicht. 

Die besondere Stadtbildprägung könnte an dieser Stelle genauso durch einen 
Neubau erreicht werden. 

Die Eintragung des ehemaligen Postgebäudes in die Denkmalliste der Wallfahrts-
stadt Werl wurde vom Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung 
am 24.02.2015 abgelehnt. 

 
 
9 Hinweise 
 
9.1 Entwässerung 
Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem 
Gutachten ermitteln lassen.  
Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
 
9.2 Artenschutz 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) erfol-
gen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG, Abs. 5, Satz 2 zu be-
achten. 
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
 
9.3 Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 
sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 
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Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 
 
9.4 Denkmalschutz 
 
Folgende Hinweise werden gegeben: 
Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern 
von Werl, einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung 
des o.g. Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener 
Epochen bekannt. Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Pla-
nungsbereich hinein. Somit liegen innerhalb des Plangebietes Vermutete Boden-
denkmäler. Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit 
der Aufdeckung bisher unbekannter Fundstellen zu rechen. Daher sind die ge-
planten Erdarbeiten frühzeitig mit der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstel-
le Olpe (Tel.: 02761-93750, Fax: 02761-937520) abzustimmen, um eine archäo-
logische Begleitung, vor allem des Bodenabtrags, durch einen Mitarbeiter des 
Amtes sicherzustellen. Der Bodenabtrag muss mittels einer Baggersondage 
durchgeführt werden. Diese Arbeiten müssen von einer archäologischen Fachfir-
ma durchgeführt werden und gehen zu Lasten des Vorhabenträgers. Sollten Bo-
denfunde auftreten, kann es zu kurzfristigen Verzögerungen im Bauablauf kom-
men. 
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und/oder na-
turgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höh-
len und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens 
aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenk-
mälern ist der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-
937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werk-
tage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzgesetz 
NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu ber-
gen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Be-
sitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DschG NW). 
 
 
Werl, im Oktober 2015 
 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
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Entwurf der Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 
“Anger Unnaer Straße“ gem. § 13a BauGB 

 
 

Begründung 
 
 
Lage des Plangebietes 
 
Der Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unnaer Straße“ befindet sich im westlichen 
Bereich der Werler Kernstadt an der Straße „Am Lyggengraben“. Der Geltungs-
bereich liegt nördlich der Unnaer Straße, wird im Westen von der Bebauung Sali-
nenring und im Osten von Wohnbauflächen am Lüenbrink begrenzt. 
 
In dem, seit dem 09.Juni 1967 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 11 "Anger Un-
naer Straße", ist in der Stichstraße „Am Lyggengraben“ abgehend von der Unna-
er Straße, ein Reines Wohngebiet festgesetzt. Das direkt an der Unnaer Straße 
gelegene Baufenster ist als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
 
Der Änderungsbereich liegt im östlichen Bereich des Lyggengrabens und betrifft 
die Flurstücke 144, 145, 146 und 147, Flur 33, Gemarkung Werl, mit einer Ge-
samtgröße von 3.909 m². 
 
 
Entwicklung aus übergeordneten Plänen 
 
Regionalplan 
Der Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 
stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Wohnsiedlungsbereich dar. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Wallfahrtsstadt Werl ist der überplante 
Bereich als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
 
Planungsziele / Planungsinhalte 
 
Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unnaer Straße“ 
 
Rechtskräftige Fassung/Bebauungsplan  
 
Der seit dem 09. Juni 1967 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unnaer 
Straße“ setzt ein Reines Wohngebiet in der Straße Am Lyggengraben und im Be-
reich Unnaer Straße ein Allgemeines Wohngebiet fest.  
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes hatte die Verschiebung der Baulinie und 
der Baugrenze im Bereich des nördlichen Plangebietes zum Inhalt. (siehe Abbil-
dung 1) 
In der 2. Und 3. Änderung des Bebauungsplanes wurde Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Spielplatz in nicht überbaubare Flache umgewandelt 
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Abbildung 1: Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unnaer Straße“ und 
1. Änderung 

 
 
 
 

 
Bebauungsplan Nr. 11, 4. Änderung 
 
Änderungsantrag/Planungsziel 
 
Änderungsziel ist die Verschiebung der Baugrenze im hinteren Bereich der 
Grundstücke um 5 m nach Osten, um die Möglichkeit eines Anbaus an vorhande-
ne Gebäude zu erreichen. Es wird die Festsetzung getroffen werden, dass in dem 
Gebiet nur Einzelhäuser in eingeschossiger Bauweise mit maximal 2 Wohneinhei-
ten zulässig sind. Der Änderungsbereich ist in Abbildung 2 dargestellt. 
 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Da es sich bei der vorliegenden Änderung um eine Ausweitung der Wohnbauflä-
che handelt, werden die vorhandenen Festsetzungen aus dem Bebauungsplan Nr. 
11 „Anger Unnaer Straße“ übernommen. 
Es ist ein Reines Wohngebiet für Einzelhäuser in offener eingeschossiger Bauwei-
se vorgesehen. Für die als Reines Wohngebiet (WR) ausgewiesenen Bereiche des 
Bebauungsplans gilt als Maß der baulichen Nutzung die Grundflächenzahl 0,4. 
Die Geschossflächenzahl wird in den Bereichen der eingeschossigen Wohnbebau-
ung mit 0,4 festgesetzt. Gestalterische Festsetzungen sind für die Dachform vor-
gesehen. Hierbei wird ein Satteldach mit maximal 40 Grad Dachneigung festge-
setzt. 
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Abbildung 2: Änderungsbereich 4.Änderung Bebauungsplan Nr. 11 “Anger Unna-
er Straße“ 
 

 
 

 
 
Rechtliche Grundlage 
 
Verfahren nach § 13 a BauGB (beschleunigtes Verfahren) 
 
Mit der Neufassung des Baugesetzbuches zum 01.01.2007 wurde der § 13a 
BauGB (Bebauungspläne zur Innenentwicklung / beschleunigtes Verfahren) ein-
gefügt.  
 
Es können hierbei die Regelungen des § 13 BauGB angewandt werden, wonach  
von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) 
BauGB abgesehen werden kann; ebenso wird im beschleunigten Verfahren von 
der Umweltprüfung nach § 2 (4), von dem Umweltbericht nach § 2a und von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6 (5) Satz 3 und § 10 (4) BauGB abgese-
hen, wenn nach Ersteinschätzung keine erheblichen Umweltauswirkungen durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes hervorgehen, was in der vorliegenden Pla-
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nung der Fall ist. Danach ist der Satzungsbeschluss zu fassen. Die Eingriffsrege-
lung nach BNatSchG findet keine Anwendung. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 11 und die 1., 2. und 3. Änderung sind aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt worden. Die Kriterien einer Verfahrensführung nach § 13 
a BauGB sind gegeben.  
 
 
Erschließung 
 
Verkehr 
Erschließung  
Die äußere Erschließung wird durch die „Unnaer Straße“ sichergestellt. Die innere 
Erschließung des Gebietes erfolgt durch die Stichstraße „Am Lyggengraben“.  
 
 
Entwässerung 
Das Plangebiet ist über die in der „Unnaer Straße“ verlaufenden Kanäle und Lei-
tungen erschlossen. 
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 
 
 
Natur- und Landschaft 
Im seit 24.08.2012 rechtskräftigen Landschaftsplan VI „Werl“ ist für den Gel-
tungsbereich eine Siedlungsfläche, die sich außerhalb der Festsetzungsräume 
befindet, dargestellt und daher sind keine landschaftsplanerischen Festsetzungen 
vorhanden. 
 
Artenschutz 
Es wurde eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange zur Aufstellung der 4. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Anger Unnaer Straße“ vorgenommen, 
um festzustellen, ob im Geltungsbereich besonders oder streng geschützte Arten 
vorkommen oder vorkommen können. Außerdem wurde untersucht, ob durch die 
Umsetzung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 Verbotstatbestände 
nach § 19 oder § 44 BNatSchG im Zusammenhang mit den diesbezüglich pla-
nungsrelevanten Arten in NRW ausgelöst werden. Im Ergebnis kann davon aus-
gegangen werden, dass aufgrund der Lage in dem stark besiedelten Bereich der 
Werler Kernstadt und der bisherigen Nutzung der Fläche von der Planung keine 
bemerkenswerten oder schutzwürdigen Biotope berührt sind und nach dem aktu-
ellen Kenntnisstand bei der Umsetzung der Planung keine Verbotstatbestände 
nach § 19 oder § 44 BNatSchG erfüllt werden. 
Es besteht die Verpflichtung, bei der Bauausführung etwaigen Hinweisen auf vor-
kommende geschützte Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall 
unverzüglich die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den 
Artenschutz zuständige Behörde zu informieren. 
 
Umweltbericht 
 
Auf Grund der Gesetzesregelung nach § 13 a BauGB besteht für diese Änderung 
nicht das Erfordernis einer Umweltprüfung bzw. die Erstellung eines Umweltbe-
richtes. Ausgleichsmaßnahmen werden nicht erforderlich.  
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Klimaschutz 
Da das in dem Bereich des Bebauungsplanes Nr. 11 “Anger Unnaer Straße“ be-
findliche Plangebiet eine Ausweitung eines bestehenden Baugebietes darstellt, 
sind keine weiteren Festsetzungen zum Klimaschutz wie z.B. Stellung der Ge-
bäude zur Sonne, Vermeidung gegenseitiger Verschattungen oder Dachformen 
zur optimalen Sonnenausbeute vorgesehen.  
Aufgrund der fehlenden großflächigen Naturbestandteile im Plangebiet, die das 
Treibhausgas CO2 aufnehmen, erübrigen sich Festsetzungen im Sinne einer An-
passung an den Klimawandel.  
 
Bewertung und Ausgleich des Eingriffs 
 
Der Ausgleich des Eingriffs ist auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 33 „Unterführung Langenwiedenweg“ bzw. des bestehenden Baurechts 
gem. § 34 BauGB (Innenbereich) zu ermitteln. Nach § 1 a (3) Satz 5 BauGB ist 
ein Ausgleich nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung zulässig waren. 
 
 
Sonstige Belange 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
In der Aufstellung „Erfassung von Altlasten im Kreis Soest“ ist der Planbereich 
nicht aufgeführt; für einen Altlastenverdacht bestehen zurzeit keine Hinweise. 
 
Denkmalschutz 
Im Plangebiet sind keine vorhandenen Denkmäler oder Bodendenkmäler be-
kannt.  
 
 
Hinweise 
 
Entwässerung 
Die Wallfahrtsstadt Werl hat die Versickerungsfähigkeit im Stadtgebiet in einem 
Gutachten ermitteln lassen.  
Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist aus verschiedenen Gründen für eine 
Versickerung nicht geeignet. Die Ergebniskarte mit der Abgrenzung von Berei-
chen mit unterschiedlicher Tauglichkeit für die Versickerung von Niederschlags-
wasser kann im Planungsamt oder im Kommunalbetrieb eingesehen werden. 
 
Artenschutz 
Als vorsorgliche Maßnahme sollten Gehölzentnahmen nur in der Zeit vom 01. 
Oktober bis zum 28. / 29. Februar (außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten) er-
folgen. Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 BNatSchG, Abs. 5, Satz 2 zu 
beachten. 
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf vorkommende geschützte 
Tier- und Pflanzenarten nachzugehen und in diesem Fall unverzüglich die Untere 
Landschaftsbehörde des Kreises Soest als die für den Artenschutz zuständige Be-
hörde zu informieren. 
 
Altlasten, Abfallwirtschaft / Bodenschutz 
Im Zuge der Planumsetzung/Bauausführung ist nachfolgendes zu beachten: 
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sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigung festgestellt 
werden, ist die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Soest umge-
hend zu benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden 
sind bis zur Klärung des weiteren Vorgehens gesichert zu lagern. 
Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzufüh-
ren. Mutterboden ist abzuschieben und einer Verwertung zuzuführen. 
 
Denkmalschutz 
 
Folgende Hinweise werden gegeben: 
Das Plangebiet befindet sich in der Nähe des historischen Stadtkerns von Werl, 
einem archäologisch bedeutsamen Bereich. In der näheren Umgebung des o.g. 
Plangebietes sind zahlreiche archäologische Fundstellen verschiedener Epochen 
bekannt. Möglicherweise reichen einzelne Fundstellen bis in den Planungsbereich 
hinein. Zudem ist bei Bodeneingriffen im Rahmen der Planumsetzung mit der 
Aufdeckung bisher unbekannter Fundstellen zu rechen.  
Im Allgemeinen können bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kultur- und/oder 
naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, 
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Le-
bens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmälern ist der Gemeinde als Untere Bodendenkmalpflege und/oder der LWL-
Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750 FAX 02761-
937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 u. 16 Denkmalschutzge-
setz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu 
bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in 
Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DschG NW). 
 
Flächenbilanz 
 
 Fläche Flächenanteil 
Verfahrensgebiet  3.909 m²  100,0 %  
Reines Wohngebiet (WR)  3.909 m²  100,0 % 
- davon überbaubare Fläche 1.563 m² 40,0 %  
- davon nicht überbaubare Fläche  2.345 m² 60,0 %  
 
 
Werl, im Oktober 2015 
 
i. A. 
 

 
 
(Ludger Pöpsel) 
Fachbereich III - Abt. Stadtplanung, Straßen und Umwelt 
 
 


